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1	 Einleitung

Mit der Ausbildung beginnt für junge Menschen ein 
Lebensabschnitt, der durch große Veränderungen und 
neue Herausforderungen gekennzeichnet ist [1, 3, 4]: 

■  �Achtstundenarbeitstag, fremdbestimmter und kon-
trollierter Tagesablauf, neues soziales Umfeld

■  �Loslösen vom Elternhaus (z. B. neue Wohnung, 
Umzug in eine andere Stadt)

■  �selbständige Lebensführung (z. B. Umgang mit Geld, 
Essen kochen, Wäsche waschen)

■  �Probleme während der Lebensphase (z. B. Konflikte 
mit Eltern, Beziehungsprobleme, körperliche und 
emotionale Entwicklung)

Dabei können hohe psychosoziale Belastungen auftre-
ten, die Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigen. 
Zudem kommt ein durch digitale Medien geprägter 
Lebensstil („Generation Smartphone“), der sich bei 
jungen Erwachsenen ungünstig auf die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit auswirken kann [1].

Für eine effektive Gesundheitsförderung ist es notwen-
dig, den Gesundheitszustand und die berufs- und lebens-
alterspezifischen Belastungen der Auszubildenden zu 
erfassen, um daraus zielgruppenspezifische Handlungs-
felder und Präventionsmaßnahmen abzuleiten.

2	 Untersuchungsdesign

Im Rahmen einer Studie zu Gesundheitszustand, 
Gesundheitsverhalten und Belastungen von Auszubil-
denden wurden 2.662 Auszubildende der grünen Berufe 
befragt (siehe Abb. 1). Die Befragung erfolgte während 

Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten und Belastungen von Auszubildenden 
der grünen Berufe

Manfred Betz, Andrea Engemann, Phuong Thao Vu

Im Rahmen einer Studie zur Auszubildendengesundheit wurden Daten zum Gesundheitszustand, zum Gesundheitsver-
halten und zu allgemeinen sowie berufsspezifischen Belastungen von über 2.500 Auszubildenden der grünen Berufe 
erhoben. Die häufigsten Beschwerden in den letzten zwölf Monaten waren Atemwegserkrankungen (60 Prozent), 
gefolgt von Rückenschmerzen (43 Prozent) und Kopfschmerzen (38 Prozent). Bei 23 Prozent der Auszubildenden 
wurde eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens festgestellt. Im Vergleich zu Gleichaltrigen sind die Auszubildenden 
der grünen Berufe allerdings gesünder, benötigen weniger ärztliche Behandlungen und haben ein höheres Wohlbefin-
den. Als wichtige Handlungsfelder für zielgruppengerechte Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung 
wurden die Themen Rückengesundheit, Suchtprävention, Schlafhygiene sowie der digitale Medienkonsum identifiziert. 

der überbetrieblichen Ausbildung mit Hilfe eines Online-
Fragebogens. Dabei kamen verschiedene standardi-
sierte Fragebogeninstrumente zum Einsatz: Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI), Epworth Sleepiness Scale 
(ESS), Azubi-Gesundheitsfragebogen (AGF) und WHO-5 
Well-Being Index (WHO-5).

Das mittlere Lebensalter lag bei 20,13 ± 3,99 Jahren.  
76 Prozent der Auszubildenden waren männlich und  
24 Prozent weiblich. Mehr als zwei Drittel lebten noch 
im Elternhaus, wobei der überwiegende Teil der Auszu-
bildenden mit der Wohnsituation zufrieden war, ledig-
lich jeder 20ste (5 Prozent) war nicht zufrieden.
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Abbildung 1: Prozentuale Verteilung der verschiedenen 
Ausbildungsberufe bei 2.662 Auszubildenden.
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3	 Gesundheit von Auszubildenden

3.1	 Gesundheitszustand

Mehr als drei Viertel (78 Prozent) beschrieben ihren 
Gesundheitszustand als gut oder sehr gut, lediglich drei 
Prozent waren mit ihrer Gesundheit nicht zufrieden. Als 
häufigste gesundheitliche Beschwerden in den letzten 
zwölf Monaten wurden Atemwegserkrankungen (60 
Prozent), Rückenschmerzen (43 Prozent) und Kopf-
schmerzen (38 Prozent) genannt. Ein Arzt wurde in der 
Regel nicht aufgesucht (Abb. 2). Ausnahme waren hier 
die Auszubildenden mit Rückenschmerzen. 60 Prozent 
der Rückenschmerz-Patienten haben Beschwerden im 
Bereich der Lendenwirbelsäule, 7 Prozent im Bereich 
der Brustwirbelsäule und 33 Prozent im Bereich der 
Halswirbelsäule. 49 Prozent berichten über starke 
Schmerzen, 40 Prozent geben Schmerzen mittlerer und 
11 Prozent leichter Intensität an. Die Rückenschmerzen 
sind assoziiert mit verschiedenen körperlichen Belas-
tungen (z. B. Tragen schwerer Lasten, Zwangshaltun-
gen, Vibrationen), hohen Arbeitsbelastungen, einem 
reduzierten Wohlbefinden und schlechtem Schlaf. Auf-
grund des Untersuchungsdesigns (Querschnittstudie) 
kann ein ursächlicher Zusammenhang aufgrund von 
Plausibilitätsüberlegungen zwar vermutet, aber letztlich 
nicht belegt werden.

Im Vergleich zu Gleichaltrigen haben die Auszubilden-
den der grünen Berufe insgesamt weniger gesundheit-
liche Beschwerden und suchen insgesamt deutlich 
seltener einen Arzt auf [2, 3, 5].

Laut Body-Mass-Index gelten knapp zwei Drittel der 
Auszubildenden als normalgewichtig (63 Prozent), 34 
Prozent als übergewichtig und 3 Prozent als unterge-
wichtig.

Nach der WHO-5 Well Being-Scale ist bei 23 Prozent 
der Auszubildenden das Wohlbefinden beeinträch-
tigt. Damit erreichen die Auszubildenden der grünen 
Berufe deutlich bessere Werte als Gleichaltrige [4, 6]. 
Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte die hohe Zufrie-
denheit mit der beruflichen, schulischen und privaten 
Situation sein (Abb. 3).

3.2	 Gesundheitsverhalten

Beim Gesundheitsverhalten wurden Defizite hinsichtlich 
der Bereiche Bewegung, Ernährung, Schlaf, Medienkon-
sum und Suchtmittelkonsum festgestellt (Abb. 4).

Bewegungsverhalten

44 Prozent sind nie oder weniger als einmal die Woche 
sportlich aktiv, 35 Prozent ein- bis zweimal pro Woche 
und 21 Prozent dreimal und häufiger pro Woche. Da 
nennenswerte Effekte auf die Gesundheit erst ab meh-
reren Trainingseinheiten pro Woche zu erwarten sind, 
nutzt ein großer Teil der Auszubildenden das gesund-
heitsfördernde Potential von sportlicher Aktivität nicht. 
Allerdings beinhaltet die berufliche Tätigkeit ein über-
durchschnittliches Maß an Bewegung im Alltag.

Abbildung 2: Häufigkeit 
von Beschwerden in den 
letzten zwölf Monaten 
bei 2.662 Auszubilden-
den der grünen Berufe 
(in %).
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Ernährungsverhalten

Die Einnahme von drei Hauptmahlzeiten ist aus chro-
nobiologischer Sicht sinnvoll und kann daher als Indiz 
für einen gesundheitsbewussten Lebensstil gewertet 
werden [5]. 61 Prozent verzichten öfter auf ihr Früh-
stück, 17 Prozent frühstücken selten oder nie. Grund 
ist meist fehlender Appetit am frühen Morgen aufgrund 
eines verschobenen Biorhythmus oder schlechtes Zeit-
management. Auch ein Mittag- oder Abendessen wird 
von mehr als einem Drittel nicht täglich eingenommen. 
Die Essgewohnheiten der Auszubildenden der grünen 
Berufe sind im Vergleich zu Gleichaltrigen als etwas 
günstiger zu bewerten [2, 3, 4]: Sie essen regelmäßiger, 
etwas weniger Fast Food und Süßigkeiten, dafür mehr 
Gemüse. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind relativ 
selten.

Schlafverhalten

Erholsamer Schlaf gilt als eine wichtige Ressource für 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit [1, 3]. Die mittlere 
Schlafdauer der Auszubildenden liegt während der 
Woche bei 6:45 Stunden/Tag und am Wochenende bei 
7:53 Stunden/Tag. Weibliche Auszubildende schlafen 
im Mittel etwas länger als ihre männlichen Kollegen. 
Insgesamt möchten 41 Prozent häufig länger schla-
fen. Dies ist ein wichtiges Indiz für zu wenig bzw. nicht 
erholsamen Schlaf. Nach dem Pittsburgh-Schlafqua-
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Abbildung 4: Häufigkeit von ungünstigem Gesundheits-
verhalten bei 2.662 Auszubildenden der grünen Berufe 
(in %).

Abbildung 3: Zufriedenheit der Auszubildenden mit ihrer Situation im Betrieb, in der Schule und im Privatleben (in %).
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litätsindex ist die Schlafqualität und damit auch der 
Erholungswert unzureichend. Eine schlechte Schlaf-
qualität wurde bei 28 Prozent festgestellt, ein gestörter 
Schlaf bei 3 Prozent. Nach dem PSQI unterscheiden 
sich Auszubildende mit gutem Schlaf signifikant 
von solchen mit schlechtem Schlaf: Sie haben einen 
besseren Gesundheitszustand, weniger psychische 
Beschwerden, ein höheres Wohlbefinden und weniger 
Fehlzeiten.

Je größer das Schlafdefizit, desto größer ist die Schläf-
rigkeit am nächsten Tag. Eine hohe Tagesschläfrigkeit 
geht einher mit einer reduzierten Leistungsfähigkeit 
und einem erhöhten Unfallrisiko, insbesondere im 
Straßenverkehr. Entsprechend berichtet ein Drittel von 
einer einmaligen oder mehrmaligen Sekundenschlafepi-
sode beim Autofahren, die bei 6 Prozent zu einem Unfall 
führte.

Je nachdem, ob die innere Uhr eines Menschen schnel-
ler oder langsamer als 24 Stunden läuft, kann man 
die Menschen einem Chronotyp zuordnen. Insgesamt 
waren die Morgentypen bei den Auszubildenden gesün-
der als die Abendtypen, ihr Schlaf war erholsamer und 
sie gaben ein höheres Wohlbefinden an. Zudem wurde 
bei den Abendtypen eine erhöhte Tagesschläfrigkeit 
festgestellt, sie empfanden den Arbeitsdruck als bela-
stender und fühlten sich häufiger ausgebrannt. Auch 
beim gesundheitsrelevanten Verhalten fanden sich 
signifikante Unterschiede: Abendtypen (42 Prozent) rau-
chen häufiger als Morgentypen (21 Prozent) und konsu-
mieren häufiger Drogen (23 Prozent bzw. 7 Prozent).

Suchtmittelkonsum

Auszubildende befinden sich in einer Lebensphase, die 
durch das Kennenlernen und Erfahrungsammeln mit 
legalen und illegalen Drogen geprägt ist. Koffein ist die 
am häufigsten konsumierte legale Droge, insbeson-
dere von den Auszubildenden, die sich tagsüber müde 
und wenig leistungsfähig fühlen. Koffein wird in erster 
Linie über Kaffee (53 Prozent), Cola (45 Prozent) und 
Energydrinks (26 Prozent) aufgenommen. 27 Prozent 
der Auszubildenden rauchen Zigaretten. Mehr als zwei 
Drittel der Rauchenden möchten ihr Rauchverhalten 
ändern: 42 Prozent wollen ihren Konsum reduzieren und 
29 Prozent wollen ganz aufhören. Auch das Rauchen 
von Wasserpfeifen (Shisha) ist bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen sehr beliebt. 43 Prozent haben 
das Shisha-Rauchen schon ausprobiert, regelmäßig 
rauchen allerdings nur 4 Prozent.

Im Durchschnitt trinken Jugendliche deutlich weniger 
Alkohol als ältere Erwachsene, sie neigen aber eher zu 
exzessivem Konsum wie Rauschtrinken [5]. 19 Prozent 
trinken nie Alkohol, 44 Prozent dreimal und häufiger pro 
Woche. Die am häufigsten zum Zeitpunkt der Befragung 

konsumierte illegale Droge ist Cannabis (34 Prozent). 
Es folgen Ecstasy (9 Prozent) und Kokain (8 Prozent). 
Als Folge von übermäßigem Alkohol- oder/und Dro-
genkonsum hatten 54 Prozent bereits einen „Kater”, 41 
Prozent einen „Filmriss” und 5 Prozent mussten ärztlich 
behandelt werden.

Medienkonsum

Im Mittelpunkt der heutigen Generation der Auszu-
bildenden steht die Nutzung digitaler Medien [1]. Am 
häufigsten wird das Smartphone genutzt, 29 Prozent 
nutzen ihr Smartphone mehr als vier Stunden pro Tag. 
Im Vergleich zu Gleichaltrigen aus anderen Berufen ist 
der Medienkonsum bei den Auszubildenden der grünen 
Berufe deutlich geringer [2, 3, 5].

3.3	 Belastungen

Junge Menschen haben oft viele Wünsche, obwohl ihre 
finanziellen Mittel beschränkt sind. Knapp die Hälfte 
der Auszubildenden (47 Prozent) bewerten die eigene 
finanzielle Situation als gut, 31 Prozent müssen sich 
einschränken, 17 Prozent kommen gerade so zurecht 
und 5 Prozent haben finanzielle Probleme.

11 Prozent der Auszubildenden fühlen sich durch den 
Betrieb und 9 Prozent durch die Schule belastet, der 
überwiegende Teil der Auszubildenden kommt also mit 
den Anforderungen in Schule und Betrieb gut zurecht.

Als häufigste belastende Situationen bei der Arbeit 
werden Zeitdruck, das Heben und Tragen schwerer 
Gegenstände und Konflikte mit Vorgesetzten oder 
Kollegen genannt. Jeder Vierte erlebt häufig oder sehr 
häufig Zeitdruck. 74 Prozent geben an, dass schweres 
Heben und Tragen bei der Arbeit häufig vorkommt, 
66 Prozent fühlen sich dadurch sehr belastet. Häufig 
vorkommendes und als belastend empfundenes Heben 
und Tragen schwerer Lasten gilt als Risikofaktor für die 
Entstehung von Rückenschmerzen. In den grünen Beru-
fen müssen Auszubildende des Garten- sowie Land-
schaftsbaues und Pferdewirte am häufigsten schwer 
heben und tragen. Gesundheitsbeeinträchtigende 
Belastungen können ebenso bei einseitigen und ver-
krampften Körperhaltungen entstehen. Für 42 Prozent 
sind häufig eingenommene einseitige Körperhaltungen 
hoch beanspruchend.

Die Auszubildenden sind mit ihren Arbeitsbedingungen 
und ihrem Arbeitsumfeld im Großen und Ganzen sehr 
zufrieden. Die Zufriedenheitswerte fallen im Vergleich 
zu anderen Berufen überwiegend besser aus [2, 3, 4]. 
Die Tabelle 1 gibt den Anteil der unzufriedenen Auszu-
bildenden (in Prozent) wieder.
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Vom ersten bis zum dritten Ausbildungsjahr nehmen 
die Belastungen (z. B. Zeitdruck) und die Beschwerden  
(z. B. Rückenbeschwerden) zu. Gleichzeitig nehmen 
auch einige gesundheitsbeeinträchtigende Faktoren 
(mehr Alkohol, weniger Schlaf, mehr Zeitdruck, höhere 
psychosoziale Belastungen) zu. Steigende Belastungen 
bei abnehmender Gesundheit im Verlaufe der Ausbil-
dung wurden auch in anderen Studien beobachtet [4].
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4	 Praxisrelevante Schlussfolgerungen 

Auszubildende der grünen Berufe sind im Vergleich zu 
Gleichaltrigen gesünder, benötigen weniger ärztliche 
Behandlungen und haben ein höheres Wohlbefinden. 
Dies dürfte mit einem etwas gesundheitsgerechteren 
Lebensstil zusammenhängen: Sie schlafen etwas 
besser, bewegen sich im Alltag mehr und halten sich 
mehr im Freien auf (mehr Tageslicht und mehr frische 
Luft). Auch die günstigeren Ernährungsgewohnheiten 
können zu einer besseren Gesundheit beitragen. In 
psychosozialer Hinsicht wird über vergleichsweise 
geringere Belastungen berichtet. Die hohen Zufrieden-
heitswerte mit der beruflichen Tätigkeit können als 
gesundheitlicher Schutzfaktor angesehen werden.

Nichtsdestotrotz finden sich bei den Auszubildenden 
bereits eine Reihe von gesundheitsbezogenen Pro-
blemen und Risiken, die einerseits auf die Defizite im 
gesundheitsrelevanten Verhalten und andererseits auf 
die berufsspezifischen Anforderungen zurückzuführen 

sind. Hier können zielgruppengerechte Maßnahmen 
der Prävention und Gesundheitsförderung gegen-
steuern, um einen erfolgreichen Start ins Berufsleben 
zu gewährleisten. Da Belastungen und Beschwerden im 
Laufe der Ausbildung zunehmen, sollten die entspre-
chenden Maßnahmen möglichst frühzeitig beginnen. 
Als Schwerpunkte für eine effektive und effiziente 
Gesundheitsförderung wurden die Handlungsfelder 
Rückengesundheit, Suchtprävention, Schlafhygiene 
und Chronobiologie sowie der gesundheitsgerechte 
Umgang mit digitalen Medien identifiziert. Zudem gilt, 
je besser auf die berufsspezifischen Anforderungen 
sowie auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingegangen 
wird, desto größer wird die Akzeptanz der Maßnahme 
und damit einhergehend auch deren Erfolg sein [1, 3].

Tabelle 1: Unzufriedenheit mit arbeitsbezogenen Fakto-
ren (in %) bei Auszubildenden der grünen Berufe  
(n = 2.662) und Auszubildenden in anderen Berufen  
(n = 13.234) [2].

Unzufrieden mit ... Grüne Berufe 
insgesamt Andere Berufe

Arbeitsdruck 9 19

Art und Inhalt der 
Tätigkeit 6 9

Betriebsklima 6 10

Kolleginnen/ 
Kollegen 5 5

Ausbildenden 11 15
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1	 Einleitung

Die Verabschiedung des Arbeitsschutzgesetzes im 
Jahr 1996 war für die Prävention und die Gefährdungs-
beurteilung als ihr wesentliches Werkzeug ein solcher 
Meilenstein, denn sie erlangten die Bedeutung im 
deutschen Arbeitsschutz, die sachlich geboten war [1]. 
Dennoch nutzt bis heute lediglich gut die Hälfte aller 
Betriebe dieses zentrale Instrument. 

25 Jahre Arbeitsschutzgesetz: Auf dem Weg zum Gesundheitsmanagement

Ludger Michels

Nach dem Duden ist ein Meilenstein ein Ereignis von besonderem Gewicht in einer Entwicklung. In diesem Sinne sind 
Meilensteine zur Entwicklung der Gefährdungsbeurteilung (GFB) in Abb. 1 dargestellt und im Artikel beschrieben. 
Weiterhin wird die Gefährdungsbeurteilung als Meilenstein zur Entwicklung einer Präventionskultur in Deutschlands 
Unternehmen thematisiert und es werden unterstützende Kernbotschaften zusammengefasst. 

Nur knapp 13 Prozent durchlaufen alle erforderlichen 
Schritte von der Ermittlung der Gefährdungen bis 
hin zur Wirksamkeitskontrolle (vgl. Abb. 2) [2]. Ist die 
Gefährdungsbeurteilung immer noch nicht in den 
Betrieben angekommen? Oder können „das Arbeits-
schutzgesetz und die Gefährdungsbeurteilung als 
erfolgreicher Meilenstein zu einer neuen Sicherheitskul-
tur in Deutschlands Unternehmen gewertet werden?“ 
[3].
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Europäische Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (89/391/EWG)

Umsetzung der Rahmenrichtlinie 
durch die Verabschiedung des Arbeitsschutzgesetzes

GDA-Leitlinie zur Gefährdungsbeurteilung
Definition GFB

1. GDA-Betriebsbefragung

2. GDA-Betriebsbefragung

Präventionsgesetz

Corona-Pandemie

25 Jahre Arbeitsschutzgesetz

BAuA-Handbuch zur Gefährdungsbeurteilung

Einbeziehung der psychischen Belastungen
im § 5 Arbeitsschutzgesetz

2. GDA-Periode
Betonung der GFB in den drei Arbeitsprogrammen „Orga (Orga-Check), MSB, Psyche“

Strategisches Ziel der 3. GDA-Periode
„Prävention mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung“

GDA-Periode bis 2012
11 Arbeitsprogramme in ausgesuchten Handlungsfeldern mit der Zielsetzung der Verringerung der Häufigkeit und Schwere von 
Arbeitsunfällen, von Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie von Hauterkrankungen, wobei das Instrument GFB implizit enthalten war

BAuA-Webseite zur Gefährdungsbeurteilung
nach den Qualitätsgrundsätzen zur Erstellung von Handlungshilfen für eine Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz 
als Maßnahme der Qualitätssicherung
 

Abbildung 1: Meilensteine zur Gefährdungsbeurteilung © BAuA, Riemer 2021
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2	 Gefährdungsbeurteilung

2.1 	 „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“

Dem Thema Gefährdungsbeurteilung kommt in der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
von Anfang an – seit 2008 – eine besondere Bedeutung 
zu. Entweder war es implizit in den Arbeitsprogrammen 
enthalten oder explizit hervorgehoben, wie im Arbeitspro-
gramm „Organisation“ der 2. GDA-Periode, oder als stra-
tegisches Ziel der 3. GDA-Periode formuliert: „Prävention 
mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung“ (vgl. Abb. 1). 

Durch die Erfahrungen mit der SARS-CoV-2-Pandemie 
hat sich ein kollektives Bewusstsein entwickelt, wie exi-
stentiell die Gesundheit der Menschen für das System-
funktionieren im Ganzen und auf einzelbetrieblicher 
Ebene ist. Ferner hat sich beim Zusammenwirken der 
Arbeitsschutzverantwortlichen gezeigt: „Wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg“ [4]. Wenn Arbeitsschutz von den 
Unternehmensleitungen ernst genommen wird, weil die 
Existenz der Betriebe bedroht ist, werden die Schutz-
maßnahmen im hohen Maße umgesetzt. Dabei spielt 
Information eine wichtige Rolle [5]. Prävention ist jedoch 
nicht nur in Extremsituationen bedeutsam, sondern 
sollte täglich handlungsleitend sein. Dazu muss sie 
betrieblich anschlussfähig sein und verwirklicht werden. 
Genau das ist Präventionskultur: Sicherheit und Gesund-
heit als Werte ernst nehmen und im Betrieb leben.

2.2	 Leitbild der Prävention

Das neue Leitbild der Prävention wurde mit dem 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) etabliert, das die 
Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz 
darstellt. Es ergänzt den reaktiven Ansatz der reinen 
Gefahrenabwehr bei der Berufsarbeit (vgl. Abb. 1 [6]). 
Dieser kann als Schadensbegrenzung im Sinne des 
Unfallverhütungsprinzips verstanden werden, welches 
der Gesundheitsgefährdung nicht grundsätzlich von 
der Ursache her begegnet, sondern eher in seiner 
Symptomatik und reaktiv Mängel erst behebt, wenn 
sie aufgetreten sind. Der Präventionsgedanke entwic-
kelt sich aus den Restriktionen der reaktiven, verhü-
tungsorientierten Herangehensweise. Danach sollen 
Gesundheitsgefährdungen des arbeitenden Menschen 
nicht als Reaktion verhindert werden, sondern durch 
eine proaktive Gestaltung der Arbeitsbedingungen erst 
gar nicht entstehen [7]. Schon bei der Vorbereitung, der 
Planung und der Einrichtung von Arbeitsplätzen und 
Arbeitsverfahren sind die Möglichkeiten des Entstehens 
von Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen zu 
beurteilen und frühzeitig die notwendigen Maßnahmen 
zu treffen. Der Ansatz knüpft somit an die Ursachen der 
Entstehung von möglichen gesundheitlichen Schädi-
gungen an und greift weiter als die Unfallverhütung [8]. 
Sofern Restgefahren nicht zu vermeiden sind, greifen 
weiterhin die Maßnahmen der Gefahrenabwehr [9].

Fortschreiben 
der Gefährdungs-

beurteilung

Überprüfen der 
Wirksamkeit der 

Maßnahmen

Durchführen 
der Maßnahmen

Beurteilen
der Gefährdungen

Festlegen 
konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen

Festlegen 
von Arbeitsbereichen 

und Tätigkeiten

Ermitteln 
der Gefährdungen

Dokumentation

Abbildung 2: Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung (nach Sommer, S.: Wie vollständig ist der Prozess der Gefähr-
dungsbeurteilung? Bericht kompakt. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Druck & Verlag Kettler GmbH, Bönen)
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2.3	 Definition

Die GDA-Leitlinie [10] definiert „Gefährdungsbeurtei-
lung“ wie folgt:

„Die Gefährdungsbeurteilung ist die systematische 
Ermittlung und Bewertung relevanter Gefährdungen der 
Beschäftigten mit dem Ziel, die erforderlichen Maß-
nahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
festzulegen. Die Gefährdungsbeurteilung betrachtet 
alle voraussehbaren Tätigkeiten und Arbeitsabläufe im 
Betrieb. Dazu gehören auch Tätigkeiten und Arbeitsab-
läufe wie z. B. Wartung, Instandhaltung oder Reparatur.“

Bei der Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung 
ist darauf zu achten, dass folgende Prozessschritte 
berücksichtigt wurden:

1.  Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten

2.  Ermitteln der Gefährdungen

3.  Beurteilen der Gefährdungen

4.  �Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen nach 
dem Stand der Technik (bei diesem Schritt ist die 
Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach  
§ 4 ArbSchG zu beachten)

5.  Durchführen der Maßnahmen

6.  Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen

7.  Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung [11]

Die Gefährdungsbeurteilung muss systematisch 
und prozessorientiert erfolgen, d. h. sie folgt einem 
bestimmten Ordnungsprinzip (vgl. Abb. 2).

Mit der Änderung des Arbeitsschutzgesetzes vom 
Oktober 2013 wurden psychische Belastungen in die 
Gefährdungsbeurteilung mit einbezogen (§ 5 Abs. 3 Nr. 
6 ArbSchG) und im Rahmen der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) als Arbeitspro-
gramm thematisiert und operationalisiert (vgl. Abb. 1).

2.4	 Gefährdungen ermitteln

Wesentliches Ziel des Arbeitsschutzgesetzes und 
der Gefährdungsbeurteilung ist die systematische 
und nachhaltige Verbesserung des Arbeitsschutzes 
im Betrieb. Die Verantwortung für diese Prozessopti-
mierung liegt beim Unternehmer. Dazu hat der Unter-
nehmer Gestaltungsfreiheit, um den Arbeitsschutz 
betriebsangepasst zu entwickeln und umzusetzen [12].

Folgerichtig fordert das Arbeitsschutzgesetz in § 5 
unter der Überschrift „Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen“ von den Arbeitgeberinnen und den Arbeit-
gebern, durch eine Beurteilung der Gefährdung der 
Beschäftigten zu ermitteln, welche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes erforderlich sind. Damit wurde die 
Gefährdungsbeurteilung zum wichtigsten Mittel der 
Prävention, denn erst mit dem Wissen über Gefährdun-
gen können die Prozessschritte im Betrieb umgesetzt 
werden (vgl. Abb. 2).

Die GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung und Doku-
mentation“ benennt die Mindestanforderungen an die 
Gefährdungsbeurteilung. Ob die Mindestanforderungen 
im Betrieb erfüllt werden, wird von der Arbeitsschutz-
aufsicht überprüft (vgl. Abb. 1 [13]).

2.5	 �Mitwirkungspflicht des Betriebsrates  
bei der Erstellung der Gefährdungs- 
beurteilung

Bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung ist laut  
§ 87 Satz 1 Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
der Betriebsrat zu beteiligen:

„(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder 
tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angele-
genheiten mitzubestimmen:

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheits-
schutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder 
der Unfallverhütungsvorschriften.“

Für die Ausübung des o. g. Mitbestimmungsrechts des 
§ 87 BetrVG kommen u. a. die Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach § 5 und deren Dokumentation nach  
§ 6 ArbSchG in Betracht [14].

2.6 	� Verbreitung – größenabhängiges  
Verteilungs- und Umsetzungsgefälle

Nach der 2. GDA-Betriebsbefragung 2015 führen 52 
Prozent aller Betriebe eine Gefährdungsbeurteilung 
durch, aber nur knapp 13 Prozent berücksichtigen alle 
Prozessschritte (vgl. Abb. 2). Dabei ist allerdings auch 
ein größenabhängiges Verteilungsgefälle zu beobach-
ten. In Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten liegt 
der Anteil der durchgeführten Gefährdungsbeurtei-
lung bei 98 Prozent, in Kleinstbetrieben (ein bis neun 
Beschäftigte) nur bei 42 Prozent. Der gleiche Befund 
wurde schon in der 1. GDA-Betriebsbefragung 2011 
in ähnlicher Größenordnung ermittelt und in anderen 
Untersuchungen mit vergleichbaren größenabhängigen 
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Umsetzungsanteilen beobachtet [15, 16, 17]. Gleich-
zeitig wurde aber auch festgestellt, dass eine Vielzahl 
der Betriebe Aktivitäten im Arbeitsschutz ergreift, die 
formal nicht unter dem Begriff „Gefährdungsbeur-
teilung“ subsumiert werden, aber der Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten dienen. Dies ist insbe-
sondere in Kleinstbetrieben zu beobachten und mag 
den oben beschriebenen Sachverhalt ein wenig relati-
vieren [18] [19].

2.7		� Gründe für den Verzicht auf eine  
Gefährdungsbeurteilung

Als Hauptgründe für das Unterlassen der Gefährdungs-
beurteilung wird in den Befragungen am häufigsten 
angeführt, dass bereits alle Gefahren und Risiken 
bekannt seien und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Sicherheitsdefizite selbst melden bzw. beseitigen. 
An dritter Stelle wird der geringe Nutzen der Gefähr-
dungsbeurteilung genannt [20]. Eine Frage ist, wie bei 
Verzicht auf jegliche Beurteilung der Risiken solche ver-
meintlichen Erkenntnisse möglich sind. Sommer sieht 
die Antwort in einem reduzierten Gefährdungs- und 
Rollenverständnis und macht auf das begrenzte Gefähr-
dungsverständnis aufmerksam, da sich die Betriebe 
mehrheitlich offenbar an manifesten Gefährdungen 
ausrichten. Die Beurteilung einer Vielzahl bedeutender 
Arbeitsaspekte wie Arbeitszeitgestaltung oder soziale 
Beziehungen wird daher nicht vorgenommen [21]. Auf 
Grund dieser Reduzierung der Gefährdungsfaktoren 
und der damit einhergehenden vermeintlichen Bekannt-
heit aller Gefährdungen wird eine Gefährdungsbeurtei-
lung als nicht notwendig befunden.

2.8 	� Qualitätssicherung durch das Portal  
Gefährdungsbeurteilung der BAuA 

Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) hat in ihrer 
Sitzung am 06.05.2009 die „Qualitätsgrundsätze zur 
Erstellung von Handlungshilfen für eine Gefährdungs-
beurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz“ verab-
schiedet. Zudem hat sie deren Anwendung sowie die 
Veröffentlichung von Handlungshilfen durch die GDA-
Träger im Portal Gefährdungsbeurteilung der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
beschlossen (vgl. Abb. 1). Die Handlungshilfen müssen 
den Qualitätsgrundsätzen genügen, wenn sie publiziert 
werden sollen. Das Handbuch zur Gefährdungsbeurtei-
lung wurde im Jahr 2021 überarbeitet (vgl. Abb. 1) und 
ist auf dem Portal www.gefaehrdungsbeurteilung.de 
abrufbar. Die ersten Handlungshilfen zur Gefährdungs-
beurteilung im Bereich der heutigen Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
wurden von der damaligen Gartenbau-Berufsgenos-
senschaft 1997 und ein Jahr später von der Land-

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Mittel- und 
Ostdeutschland (MOD) 1998 fertiggestellt. 

3	 Gesundheitsmanagement  

Das Arbeitsschutzgesetz fordert eine Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen als Grundlage für alle Schutzmaß-
nahmen. Kohn und Zwingmann [22] machen darauf auf-
merksam, dass sich nur die Gefährdungsbeurteilung in 
der Praxis etabliert habe, und fordern eine Beurteilung 
aller Arbeitsbedingungen, also der belastenden und 
entlastenden Bedingungen (Risiken und Ressourcen), 
als Grundlage für eine menschengerechte Gestaltung 
der Arbeit. 

3.1 	 �Erweiterte Definition der Beurteilung  
der Arbeitsbedingungen

In Weiterentwicklung der Definition zur Gefährdungs-
beurteilung und unter Berücksichtigung der Ausfüh-
rungen von Kohn und Zwingmann kann die Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen wie folgt ergänzt werden: Sie 
beschreibt den Prozess der systematischen Ermittlung 
und Bewertung aller relevanten Einwirkungen (Gefähr-
dungen, Belastungen, Ressourcen), denen die Beschäf-
tigten im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit ausgesetzt 
sind. Hinzu kommt die Ableitung und Umsetzung aller 
zum Schutz und zur Förderung der Sicherheit und der 
Gesundheit erforderlichen Maßnahmen, die hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit überprüft werden müssen. 

Das Ziel besteht darin, Gefährdungen und Belastungen 
bei der Arbeit frühzeitig zu erkennen und diesen präven-
tiv, d. h. noch bevor gesundheitliche Beeinträchtigungen 
oder Unfälle auftreten, entgegenzuwirken und gesund-
heitliche Ressourcen zu fördern [23]. 

Diese Definition umfasst die Handlungsfelder des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), d. h. 
Arbeitsschutz, Eingliederungsmanagement und 
Gesundheitsförderung, dessen Etablierung eben-
falls vom Unternehmer ausgeht. Denn „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement ist die bewusste Steuerung 
und Integration aller betrieblichen Prozesse mit dem 
Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und 
des Wohlbefindens der Beschäftigten“ [24]. 

3.2 	 Präventionsgesetz

Der Titel „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförde-
rung und Prävention“ beschreibt Auftrag und Anspruch 
des Präventionsgesetzes, das am 25.07.2015 in Kraft 
getreten ist. Wichtigstes Element ist die nationale 
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Präventionsstrategie, mit der die Gesundheitsförderung 
direkt im Lebensumfeld der Menschen aller Altersgrup-
pen gestärkt werden soll. 

Wesentliche Eckpunkte sind:

1.  �Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung 
in Lebenswelten wie Kita, Schule und Pflegeheimen

2.  �Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung 
und deren engere Verzahnung mit dem Arbeits-
schutz

3.  �Verbesserung der Kooperation aller Sozialversiche-
rungsträger sowie Länder und Kommunen durch 
verpflichtende Rahmenvereinbarungen auf Länder-
ebene. Dabei sollen einheitliche Gesundheitsziele 
berücksichtigt werden.

4.  �Stärkung der Früherkennungsuntersuchungen und 
Erhöhung der Impfquoten (vgl. Abb. 1) [25]

Gesundheitsförderung zielt auf zusätzliche verhaltens-
orientierte Maßnahmen ab, um die Gesundheitskom-
petenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken 
und die Gesundheitssituation im Betrieb zu verbessern. 
Kurse zu gesunder Ernährung, Entspannungstechniken 
und Bewegung sollen die Beschäftigten sensibilisieren 
und ihr Gesundheitsverhalten positiv beeinflussen. 
Das Gesundheitsmanagement verbindet die Ziele und 
Maßnahmen von Arbeitsschutz und Gesundheitsförde-
rung. Der Ansatz ist ein ganzheitliches, systematisches 
und nachhaltiges Management gesundheitsförderlicher 
Strukturen und Prozesse im Betrieb [26]. 

4	 Präventionskultur

Wichtige Beweggründe, Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit zu berücksichtigen und anzuwen-
den, sind in Deutschland die Erfüllung der gesetzlichen 
Pflichten und der Erwartungen der Beschäftigten. An 
dritter Stelle steht die Wahrung des Rufes des Unter-
nehmens, gefolgt von der Vermeidung von Bußgeldern 
und Sanktionen durch die Gewerbeaufsicht und Berufs-
genossenschaften [27]. Das ist eine extrinsische Moti-
vation, die sofort nachlässt, wenn der äußere Rahmen 
geändert wird. Viel nachhaltiger und produktiver ist die 
intrinsische Motivation, indem man sich beispielsweise 
den Sinn bestimmter Tätigkeiten und Aufgaben verge-
genwärtigt. Man kann Prävention auch als Ausdruck 
der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sehen im Sinne von: „Deine Gesundheit ist mir 
wichtig.“ Mit dieser Wertschätzung erfolgt zudem eine 
Perspektiverweiterung auf das Gesundheitsmanage-
ment, welches auch die Ressourcen der Gesundheit  

einbezieht. Dabei wird nicht nur die Frage gestellt: „Was 
macht krank?“  Vielmehr wird  auch gefragt: „Was hält 
gesund?“ 

Grundansatz des Gesundheitsmanagements ist zu 
reflektieren, wie Gesundheit entsteht und gefördert 
werden kann. Nahezu jeder Betrieb weist Aktivitäten 
zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit der 
Beschäftigten auf. Eine Präventionskultur im Sinne 
eines bestimmten kollektiv eingeübten Umgangs mit 
Gefährdungen gibt es in jedem Betrieb, auch wenn sie 
verbesserungsbedürftig sein mag. Der Zielhorizont 
BGM setzt hier an: Sowohl die Gefährdungsbeurteilung 
als auch die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) 
sind wichtige betriebliche Anknüpfungspunkte, mit 
denen vorhandene betriebliche Aktivitäten sukzessive 
zu einem BGM (weiter)entwickelt werden können. 
Gesunde Arbeit nützt allen und sollte täglich gelebt und 
kommuniziert werden. Dadurch entsteht eine Kultur, 
die mit der Verankerung des Arbeitsschutzes in den 
Betriebsabläufen einhergeht. 

Die Vorbildfunktion der Führungskräfte ist wichtig 
und kann auch herausfordernd sein, z. B. wenn die 
Führungskraft täglich bestimmte Botschaften trans-
portieren und Verhaltensweisen der Beschäftigten 
korrigieren muss. Aber es lohnt sich: Denn der Nutzen 
der Prävention und damit auch der Gefährdungsbeurtei-
lung im Gesundheitsmanagement ist empirisch belegt 
und nicht nur durch die Corona-Pandemie erkennbar. 
Die positiven Wirkungen lassen sich schlagwortartig 
umreißen mit: 

■ betriebliche Existenzsicherung

■ Sicherung von Fachkräften

■ Erhöhung der Krisenfestigkeit des Unternehmens

■ �Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das 
Unternehmen

■ �Reduktion der Abwesenheit und Verbesserung der 
Produktivität durch gesunde Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

■ Prozessstabilität

■ Rechtssicherheit, gerichtsfeste Organisation

■ �Senkung der Gesundheitskosten: Return on Preven-
tion. 1 Euro Investition in die Prävention reduziert 
Kosten um 2,20 Euro [28].

Untersuchungen zu fördernden Einflussgrößen auf das 
Vorliegen der Gefährdungsbeurteilung bzw. auf die 
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Umsetzung von Präventionsmaßnahmen im Betrieb 
haben folgende Treiber aufgezeigt:

■ Risikostufe der Betriebe

■ Betriebsgröße

■ �Besprechung der Geschäftsführung mit der Arbeit-
nehmervertretung

■ Besuch durch die Aufsicht

■ �Dienstleistung Sicherheit und Gesundheitsschutz [29]

■ �Kenntnis von branchenspezifischen Informationen 
[30]

■ �die Verfügbarkeit von Präventionsfachkräften am 
Arbeitsplatz 

■ �das Vorhandensein einer Arbeitnehmervertretung [31] 
[32]

Die Einflussgrößen können auch als Indikatoren für eine 
betriebliche Präventionskultur betrachtet werden, die 
wiederum einen Orientierungsrahmen für die Umset-
zung der betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen 
im Allgemeinen und der Gefährdungsbeurteilung im 
Besonderen darstellen [33]. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen arbeiten u. a. heraus, dass Informationen über 
die Gesundheitsgefährdungen bei der Arbeit und über 
angemessene Präventionsmaßnahmen eine Motivation 
für Betriebe sind, im Arbeitsschutz aktiv zu werden. 
Weiterhin ist deutlich geworden, dass in Klein- und 
Kleinstbetrieben der Zugang zu den Informationen oder 
entsprechendes Wissen häufiger nicht vorliegt. Eine 
Untersuchung zeigt aber auch, dass in der  
SARS-CoV-2-Epidemie Branchen, in denen bisher for-
male Instrumente des Arbeitsschutzes seltener vorhan-
den waren, häufiger Arbeitsschutzregelungen treffen. 
Hier gilt es, eine nachhaltige Verankerung des Arbeits-
schutzes zu unterstützen. 

5	 Ansätze zur Entwicklung 

Die Bedeutung des Arbeitsschutzes ist in der SARS-
CoV-2-Pandemie größer geworden. In der dritten Stra-
tegieperiode der GDA soll die Gefährdungsbeurteilung 
verstärkt in die Betriebe gebracht werden (vgl. Abb. 1). 
Dies ist eine gute Ausgangssituation, den Arbeitsschutz 
in einer konzertierten Aktion v. a. in Klein- und Kleinst-
betrieben mit einer Informations-, Besichtigungs- und 
Umsetzungsoffensive zu stärken. Hierbei sollten die 
Netzwerke der GDA und der Nationalen Präventionskon-
ferenz (NPK) u. a. einbezogen werden. Die Abstimmung 

der Instrumente „Unternehmermodell“, sicherheitstech-
nische und arbeitsmedizinische Regelbetreuung sowie 
Besichtigung durch die Aufsicht bzw. Beratung durch 
die Krankenversicherung oder den Firmenservice der 
Rentenversicherung bietet einen strategischen Ansatz, 
um zu informieren und die Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung im Gesundheitsmanagement zu ver-
bessern [34]. Dabei sollte betriebsangepasst Schritt für 
Schritt vorgegangen, der nächste Schritt gemeinsam 
vereinbart und in ein Controlling einbezogen werden.

Zukünftig könnte auch Künstliche Intelligenz (KI) 
eingesetzt werden. Ein Einsatzgebiet bzw. ein betriebli-
cher Anknüpfungspunkt für KI wäre beispielsweise die 
Verknüpfung der Angebotserstellung der Betriebe für 
Kunden mit der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung. 
Sommer [35] macht darauf aufmerksam, dass Klein- 
und Kleinstbetriebe bei der Entwicklung passender 
Motivations- und Informationsmaßnahmen Impulse 
von außen bedürfen, da sie in der Regel Aufgaben im 
Arbeitsschutz nur „reaktiv“ berücksichtigen. Schmitt-
Howe und Hammer [36] haben fünf Präventionskulturty-
pen identifiziert und typspezifische Ansprachekonzepte 
entwickelt, um Maßnahmen zur Verbesserung des 
Arbeitsschutzes gerade in den Klein- und Kleinstbetrie-
ben besser zu vermitteln.

6	 Fazit – Kernbotschaften

Zusammenfassend können folgende Kernbotschaften 
weitere Unternehmen motivieren, sich der Gefährdungs-
beurteilung wie auch eines Gesundheitsmanagements 
zu bedienen, und damit zu sicheren und gesunden 
Arbeitsplätzen beitragen:

1.  �Die Gesundheit ist das wichtigste Gut und ein Grund-
bedürfnis meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2.  �Ich bin als Unternehmerin/Unternehmer verantwort-
lich für den Erhalt und die Stärkung der Gesundheit 
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 
Arbeit.

3.  �Ich nehme die Werte Sicherheit und Gesundheit 
ernst und lebe sie zusammen mit meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern täglich im Betrieb. Damit 
schaffen wir eine gute Präventionskultur. Deshalb 
verschaffe ich mir regelmäßig und systematisch 
einen Überblick über die Arbeitsbedingungen. 

4.  �Dabei nehme ich alles in den Blick und beteilige 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren 
Vertretungen und informiere mich bei Experten.
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5.  �Ich beurteile alle relevanten Einwirkungen, also die 
Gefährdungen und Ressourcen, um Maßnahmen 
ergreifen zu können, die die Arbeit sicherer und 
gesünder machen. 

6.  �Gut gestaltete Arbeit nützt allen und rechnet sich! 
Sichere Arbeitsbedingungen bestimmen auch 
Attraktivität und Erfolg meines Unternehmens. 
Sicher und gesund mit Gewinn!

7.  �Das sichert die Existenz meines Betriebs und ich bin 
auf der (rechts)sicheren Seite.

8.  �Gefährdungen können gegenständlich, aber auch 
nicht direkt sichtbar sein.

9.  �Deshalb beschreibe ich Gefährdungen, schätze 
Risiken ein, entwickle Lösungen, stelle sie dar und 
überprüfe sie. 

10  �Ich kommuniziere klar, was eine Gefährdungsbeur-
teilung leisten kann und muss.

11.  �Dabei suche ich betriebliche Anknüpfungspunkte 
zur Verankerung von Sicherheit und Gesundheit im 
Gesundheitsmanagement.

12.  �Die Gefährdungsbeurteilung im Gesundheitsma-
nagement ist ein kontinuierlicher Prozess und Teil 
der Präventionskultur meines Betriebs. Ich mache 
die Gefährdungsbeurteilung, damit mein Betrieb 
besser wird. 
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Die von der SVLFG zu beachtende unterschiedliche Rechtsprechung der  
Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit bei der Beurteilung von Arbeits- und Dienst-
unfällen

Karl Friedrich Köhler

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ist nicht nur als Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung mit Arbeitsunfällen, sondern auch als Dienstherr [1] im Rahmen der Unfallfürsorge mit Dienstunfäl-
len befasst. Dass dabei – zumindest partiell – uneinheitliche Anerkennungskriterien gelten, zeigt sich erst bei näherer 
Befassung mit der Rechtsprechung der insoweit unterschiedlich zuständigen Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsge-
richtsbarkeit (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG, § 51 Abs. 1 Nr. 3 SGG bzw. § 54 Abs. 1 BeamtStG).

1	 Einleitung

Die SVLFG ist als Landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft (vgl. § 114 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII) unfallver-
sicherungsrechtlich nach § 132 SGB VII „für sich und 
ihre eigenen Unternehmen zuständig“. Damit sind nicht 
nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft selbst, sondern 
auch die der Landwirtschaftlichen Kranken-, Pflege- 
und Alterskasse bei der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft kraft Gesetzes unfallversichert, sofern 
sie nicht nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII versicherungsfrei 
sind, weil für sie beamtenrechtliche Unfallfürsorgevor-
schriften gelten. Letzteres betrifft – abgesehen von 
wenigen Beamtinnen und Beamten – in erster Linie die 
Dienstordnungsangestellten der SVLFG [2]. 

Beamte/Beamtinnen und Dienstordnungsangestellte der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die tagtäg-
lich über die Anerkennung vermeintlicher Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten nach dem SGB VII zu entscheiden 
haben, werden somit ihrerseits nach anderen, nämlich 
unfallfürsorgerechtlichen Bestimmungen entschädigt, 
falls sie „in Ausübung des Dienstes“ Verletzungen erlei-
den sollten, die dann ggf. als Dienstunfälle anzuerkennen 
sind [3].

2	� Beamten- und Dienstordnungsverhält-
nisse der SVLFG

2.1	 Gegenwärtige und künftige Situation

Die vor Gründung der SVLFG (2013) noch circa 200 
Beamtenverhältnisse bei den ehemaligen bayerischen 
Trägern der Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung und der Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung Mittel- und Ostdeutschland wurden zwar zum 
01.01.2013 gem. §§ 134 ff. BBG, 16 ff. BeamtStG und 
Art. 2 § 1 Abs. 2 LSV-NOG bei der SVLFG fortgesetzt, 

jedoch werden nach derzeit geltendem Satzungsrecht 
– trotz der Dienstherrenfähigkeit der SVLFG (vgl. § 5 
Abs. 1 des Gesetzes zur Errichtung der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau vom 
12.4.2012, BGBl. I S. 579) – neue Beamtenverhältnisse 
nicht mehr begründet (§ 1 Abs. 3 Satz 2 der SVLFG-
Satzung) [4].

Das könnte sich langfristig ändern, denn zum 
01.01.2023 treten gem. Art. 28 Abs. 8 des 7. SGB IV-
Änderungsgesetzes vom 12.06.2020 (BGBl. I, 1248) 
folgende Regelungen in Kraft: Durch Art. 7 Nr. 19a und 
Art. 15 des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes wird § 149 
SGB VII (mit neuem Inhalt) wieder eingefügt und § 5 
des Gesetzes zur Errichtung der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau vom 12.04.2012 
(BGBl. I S. 579) geändert. Demnach besitzen künftig die 
Unfallversicherungsträger nach § 114 Abs. 1 Nr. 1 SGB 
VII, d. h. die gewerblichen Berufsgenossenschaften und 
die SVLFG (uneingeschränkte) [5] Dienstherrnfähigkeit i. 
S. d. § 2 BBG (§ 149 Abs. 2 Satz 1 SGB VII bzw. § 5 Abs. 
1 Satz 1 SVLFG-ErrichtungsG, jeweils  
i. d. F. des 7. SGB IV-ÄndG) mit der Folge, dass sie 
auch künftig neue Beamtenverhältnisse begründen 
können. Mit der Verleihung der uneingeschränkten 
Dienstherrenfähigkeit an die Berufsgenossenschaften 
wird dem Argument entgegengewirkt, dass durch den 
mittelfristigen Wegfall der Beschäftigung im Dienstord-
nungsverhältnis (§ 144 Abs. 2 SGB VII i. d. F. des 7. SGB 
IV-ÄndG) [6] die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben 
in Frage gestellt wird. Es ist zwar vor dem Hintergrund 
des Funktionsvorbehalts in Art. 33 Abs. 4 GG [7] ver-
fassungsrechtlich nicht geboten, den Beschäftigten 
der Unfallversicherungsträger, die hoheitliche Befug-
nisse ausüben, den Beamtenstatus zu verleihen [8]. 
Das gilt aber nur, solange sichergestellt ist, dass die 
hoheitlich handelnden Beschäftigten mit Befugnissen 
zum Grundrechtseingriff (insbesondere die Aufsichts-
personen gem. § 19 SGB VII und die „Bediensteten als 
Vollstreckungsbeamte“ gem. § 66 Abs. 1 Satz 2 SGB X 
[9]) aufgrund anderweitiger gesetzlicher Bestimmun-
gen in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis 
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[10] stehen [11]. Mit dem das Beamtenrecht vollständig 
implementierenden Dienstordnungsverhältnis war diese 
Anforderung erfüllt [12]. Mit dem künftigen Wegfall des 
DO-Rechts ohne gleichzeitige Verleihung der Diensther-
renfähigkeit an die Berufsgenossenschaften wäre diese 
Anforderung hingegen mittel- und langfristig nicht mehr 
gegeben. Bei der Begründung von Beamtenverhältnis-
sen haben die gewerblichen Berufsgenossenschaften 
jedoch nach § 149 Abs. 1 SGB VII n. F. die Vorrang-
stellung des Arbeitnehmerverhältnisses zu beachten, 
wodurch der Einsatz von Beamten/Beamtinnen auf den 
Kernbereich hoheitlicher Tätigkeit sowie auf wesentli-
che funktionelle Bereiche, deren nähere Konkretisierung 
der Selbstverwaltung der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften unter Aufsicht des Bundesamts für soziale 
Sicherung obliegt, begrenzt werden soll [13]. Nach der 
Gesetzesbegründung, die allerdings insoweit keinen 
Ausdruck im Gesetzestext gefunden hat, soll dabei ein 
zahlenmäßiges Verhältnis von ein Fünftel Beamtinnen 
und Beamte zu vier Fünftel übrige Beschäftigte nicht 
überschritten werden.

2.2	� Unfallfürsorgerechtliche Ansprüche der 
Beamten und DO-Angestellten

Das Dienstordnungs(DO)-Verhältnis [14] begründet 
als Sonderform des privatrechtlichen Dienstvertrages 
ein Rechtsverhältnis eigener Art, für das die materielle 
Übernahme des Beamtenrechts (insbesondere im 
Hinblick auf Besoldung, Pension, Beihilfe, Unfallfür-
sorge und Versicherungsfreiheit in der Sozialversi-
cherung, vgl. §§ 3 Abs. 1 und 6 DO-SVLFG) von jeher 
charakteristisch war [15]. Mit diesem Rechtsinstitut 
sollte den Sozialversicherungsträgern, die (ursprüng-
lich) mangels Dienstherrneigenschaft keine Beamten/
Beamtinnen beschäftigten durften, die Möglichkeit 
gegeben werden, – auch unter dem Gesichtspunkt der 
Personalgewinnung – ein beamtenähnliches Rechtsver-
hältnis zu begründen [16]. Wegen des privatrechtlichen 
Charakters des Dienstvertrages sind für Klagen von 
DO-Angestellten aus dem DO-Verhältnis jedoch nicht 
die Verwaltungsgerichte, sondern die Arbeitsgerichte 
zuständig [17]. 

Wird ein Beamter/eine Beamtin durch einen Dienstunfall 
verletzt, werden ihm/ihr und seinen/ihren Hinterbliebe-
nen nach § 30 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG Leistungen der 
Unfallfürsorge gewährt. Dabei handelt es sich gem.  
§ 30 Abs. 2 BeamtVG insbesondere um die Kostenüber-
nahme für das Heilverfahren [18], die Erstattung von 
Sachschäden [19] und besonderen Aufwendungen, das 
Unfallruhegehalt und die Hinterbliebenenversorgung. 
Ist der Beamte/die Beamtin infolge des Dienstunfalles 
in der Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate um 
mindestens 25 Prozent gemindert, so erhält er/sie, 
solange dieser Zustand andauert, nach § 35 Abs. 1 Satz 

1 BeamtVG neben den Dienstbezügen, den Anwärterbe-
zügen oder dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich [20]. 
Dieser wird in Höhe der Grundrente nach § 31 Abs. 1 
bis 3 i. V. m. § 30 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 BVG gewährt. 
Im Falle eines sog. qualifizierten Dienstunfalls (§ 37 
BeamtVG) [21] können auch hohe einmalige Unfall-
entschädigungsansprüche bestehen (vgl. § 43 Abs. 1 
BeamtVG: 150.000 Euro). 

Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche entstehen 
können, sind nach § 45 Abs. 1 BeamtVG innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des 
Unfalls dem Dienstvorgesetzten des Verletzten oder 
der zuständigen Dienstunfallfürsorgestelle zu melden. 
Nach Ablauf der Frist wird Unfallfürsorge nur gewährt, 
wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre vergangen 
sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass mit 
der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge 
begründenden Folge des Unfalles nicht habe gerechnet 
werden können oder dass der/die Berechtigte durch 
außerhalb seines Willens liegende Umstände gehindert 
worden ist, den Unfall zu melden (§ 45 Abs. 2 BeamtVG) 
[22]. 

Nichts anderes gilt grundsätzlich auch für DO-Ange-
stellte. Zwar sind diese trotz der weitgehend öffentlich-
rechtlichen Ausgestaltung ihrer Anstellungsverhältnisse 
weder Beamte/Beamtinnen, noch haben sie einen 
beamtenrechtlichen Status. Infolge der Unterstellung 
ihres Dienstverhältnisses unter die Dienstordnung im 
Anstellungsvertrag mit ihrem Dienstherrn wirkt jedoch 
die Dienstordnung in ihrer jeweiligen Fassung gesetzes-
gleich auf das Dienstverhältnis ein. Für Dienstordnung-
sangestellte gelten damit im selben Umfang wie für 
Beamte und Beamtinnen die jeweils gültigen in Bezug 
genommenen beamtenrechtlichen Vorschriften, [23] 
mithin auch die der Unfallfürsorge.

Dienstunfall ist gem. § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG ein 
auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich 
und zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden ver-
ursachendes Ereignis, das in Ausübung des Dienstes 
eingetreten ist. Der Unterschied zum Arbeitsunfall, der in  
§ 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII als Unfall eines Versicher-
ten infolge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 
oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit definiert wird, 
scheint auf den ersten Blick gering zu sein, zumal der 
Unfallbegriff des SGB VII (zeitlich begrenztes, von außen 
auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem 
Gesundheitsschaden oder zum Tod führt, § 8 Abs. 1 
Satz 2 SGB VII) mit dem des BeamtVG nahezu wört-
lich übereinstimmt. Dennoch werden gleiche Risiken 
im Hinblick auf den Unfallschutz von den Sozial- und 
Verwaltungsgerichten z. T. unterschiedlich bewertet, 
was insbesondere dort schwer nachvollziehbar ist, wo 
Beamte/Beamtinnen und DO-Angestellte einerseits 
und Tarifbeschäftigte andererseits unter denselben 
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Bedingungen nebeneinander arbeiten. Häufig stimmt 
zwar die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zum 
BeamtVG mit der sozialgerichtlichen Rechtsprechung 
zum SGB VII überein oder verweist sogar auf diese, [24] 
in einigen Fällen gibt es aber eklatante Unterschiede, die 
nachstehend unter dem Gesichtspunkt der „Einheit der 
Rechtsordnung“ näher betrachtet werden sollen. Das 
ist deshalb geboten, weil die Einheit der Rechtsordnung 
eine besondere Ausprägung des Gleichheitssatzes dar-
stellt, indem sie Widerspruchslosigkeit zu gewährleisten 
sucht [25] und damit Verfassungsrang genießt [26]. Es 
bedarf daher jeweils einer besonderen Rechtfertigung, 
wenn äußerlich gleich erscheinende Lebensvorgänge 
(Unfallereignisse) in verschiedenen Rechtsmaterien 
unterschiedlich beurteilt werden.

3	� Aufenthalt in betrieblichen/dienst-
lichen Toilettenräumen

Besonders augenfällig ist zunächst der von der Sozial- 
und Verwaltungsgerichtsbarkeit im Hinblick auf den 
Unfallschutz unterschiedlich beurteilte Aufenthalt von 
Beamten/Beamtinnen (DO-Angestellten) und Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen in dienstlichen bzw. betriebli-
chen Toilettenräumen.

3.1	 Gesetzliche Unfallversicherung

Die Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit zur 
Verrichtung der Notdurft und zum dadurch bedingten 
Aufenthalt in betrieblichen Toilettenräumen lässt sich 
wie folgt zusammenfassen:

Obwohl das Verrichten der Notdurft zu den Verrichtun-
gen gehört, ohne die eine ordnungsgemäße Arbeits-
tätigkeit nicht möglich ist, wird sie grundsätzlich dem 
unversicherten persönlichen Lebensbereich zugerech-
net [27]. Als typisch persönliche Verrichtung steht sie 
in keinem sachlichen Zusammenhalt mit der Arbeit, so 
dass sie allenfalls bei Mitwirkung besonderer Betriebs-
gefahren bzw. objektiv gefährlicher Betriebseinrichtun-
gen versichert sein kann [28]. In solchen Fällen wird eine 
Haftung des Unfallversicherungsträgers insbesondere 
dann begründet, wenn der Arbeitgeber/die Arbeitge-
berin seinen/ihren Verkehrssicherungspflichten nicht 
nachgekommen ist [29].  Aber selbst unter dem zuletzt 
genannten Gesichtspunkt kommt Versicherungsschutz 
nur in Betracht, wenn durch die örtlichen Gegebenhei-
ten eine besondere Gefahrenquelle geschaffen wird, 
die in ihrer speziellen Eigenart nicht mit solchen ver-
gleichbar ist, denen der/die Versicherte auch in seinem/
ihrem gewöhnlichen Wohnbereich ausgesetzt ist [30]. 
Nicht dazu zählen z. B. eine Stufe im Toilettenbereich, 
die gewöhnliche Härte des Fußbodens, die Toiletten-

armaturen oder das gewöhnliche Material der Kabi-
nenverschalung oder deren Tür [31]. Selbst ein nach 
Reinigungsarbeiten nasser Fußboden in der Toiletten-
anlage, auf dem keine entsprechenden Hinweisschilder 
aufgestellt waren, wurde von der Rechtsprechung nicht 
als besondere betriebliche Gefahrensituation erachtet, 
weil die latent vorhandene Gefahr, auf nassen Böden in 
Toilettenräumen auszurutschen, allgemein bekannt sei 
[32]. 

Demgegenüber ist das „Aufsuchen“ der betrieblichen 
Toilette, d. h. das Zurücklegen der insoweit erforder-
lichen Wege, nach ständiger Rechtsprechung grund-
sätzlich versichert. Dieser Versicherungsschutz beruht 
darauf, dass der Weg zur Toilette in zweierlei Hinsicht mit 
der Betriebstätigkeit verknüpft ist: Zum einen dient der 
Toilettenbesuch während der Arbeitszeit der Aufrechter-
haltung der Arbeitsfähigkeit und damit der Fortsetzung 
der betrieblichen Tätigkeit. Und zum anderen handelt es 
sich um einen Weg, der in seinem Ausgangs- und Ziel-
punkt durch die Notwendigkeit geprägt ist, persönlich an 
der Arbeitsstätte anwesend zu sein, um dort betriebliche 
Tätigkeiten zu verrichten. Aufgrund des Zusammentref-
fens dieser beiden betriebsbezogenen Merkmale ist ein 
innerer Zusammenhang zwischen dem Weg zur Toilette 
und der versicherten Betriebstätigkeit angenommen 
worden [33].

Der versicherte Weg endet allerdings nach ständiger 
Rechtsprechung mit dem Durchschreiten der Außentür 
zur Toilettenräumlichkeit, [34] so dass der Aufenthalt 
in der betrieblichen Toilettenanlage dem grundsätzlich 
unversichertem Bereich zugeordnet wird [35]. Dement-
sprechend hat das Bundessozialgericht (BSG) auch hin-
sichtlich des Versicherungsschutzes bei der ebenfalls 
eigenwirtschaftlichen Nahrungsaufnahme entschieden 
und auch hier den Aufenthalt in der Kantine als grund-
sätzlich unversichert angesehen, wobei die Grenze zum 
versicherten Weg ebenfalls an der Außentür der Kantine 
gezogen wurde [36]. Der unversicherte Bereich umfasst 
den gesamten Aufenthalt in der Toilette, zu der nicht nur 
die einzelne Toilettenkabine, sondern auch eine gege-
benenfalls aus mehreren Räumen bestehende Toilet-
tenanlage gehört, die – wie üblich – auch Waschbecken 
und andere Sanitäreinrichtungen enthält [37]. Innerhalb 
der Toilettenanlage wird deshalb auch das Reinigen der 
Hände, ein eventuelles „Frischmachen“, Kämmen der 
Haare oder Ordnen der Kleidung dem unversicherten 
eigenwirtschaftlichen Bereich zugerechnet [38]. 

3.2	 Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Abweichend von der sozialgerichtlichen Rechtspre-
chung hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in 
einem vielbeachteten Urteil vom 17.11.2016 [39] ent-
schieden, dass der Dienstunfallschutz grundsätzlich 
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auch den Aufenthalt des Beamten/der Beamtin in einem 
Toilettenraum [40] des Dienstgebäudes umfasst. Bis 
dahin hatten die Verwaltungsgerichte zwar den Weg zur 
Toilette als unfallfürsorgerechtlich geschützt erachtet, 
nicht aber den Aufenthalt in den Toilettenräumen [41]. 
Der Entscheidung des BVerwG lag ein Fall zugrunde, 
bei dem eine Beamtin während ihrer Dienstzeit die im 
Dienstgebäude gelegene Toilette aufgesucht und sich 
dabei mit dem Kopf am Flügel eines weit geöffneten 
Fensters im Toilettenraum gestoßen hatte, wodurch 
sie eine blutende Platzwunde sowie eine Prellung am 
Schädeldach erlitt.

Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG verlangt 
das in § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG enthaltene Merk-
mal „in Ausübung des Dienstes“ eine besonders enge 
ursächliche Verknüpfung des Unfallereignisses mit dem 
Dienst [42]. Sinn und Zweck der beamtenrechtlichen 
Dienstunfallfürsorge lägen in einem über die allge-
meine Fürsorge hinausgehenden besonderen Schutz 
des Beamten/der Beamtin bei Unfällen, die außerhalb 
seiner /ihrer privaten (eigenwirtschaftlichen) Sphäre 
im Bereich der in der dienstlichen Sphäre liegenden 
Risiken eintreten, also in dem Gefahrenbereich, in dem 
der Beamte/die Beamtin entscheidend aufgrund der 
Anforderungen des Dienstes tätig wird [43]. Ausgehend 
von diesem Zweck und dem Kriterium der Beherrsch-
barkeit des Risikos der Geschehnisse durch den Dienst-
herrn komme dem konkreten Dienstort des Beamten/
der Beamtin eine herausgehobene Rolle zu. Risiken, die 
sich hier während der Dienstzeit verwirklichen, seien 
dem Dienstherrn zuzurechnen und zwar unabhängig 
davon, ob die Tätigkeit, bei der sich der Unfall ereignet 
hat, dienstlich geprägt ist. Eine Ausnahme gelte nur für 
den Fall, dass diese Tätigkeit vom Dienstherrn verbo-
ten [44] sei oder dessen wohlverstandenen Interessen 
zuwiderlaufe [45]. Das BVerwG prüft den Dienstzusam-
menhang somit grundsätzlich nicht tätigkeitsbezogen, 
sondern unterstellt den Beamten und Beamtinnen 
anhand räumlich-zeitlicher Kriterien während der 
Dienstzeit innerhalb des Dienstgebäudes dem Dienst-
unfallschutz, ohne gesondert nach der Handlungsten-
denz bei der konkret ausgeübten Tätigkeit zu fragen 
[46]. 

Nach Auffassung des BVerwG tragen diese Grundsätze 
dem Umstand Rechnung, dass auch bei der Dienstaus-
übung regelmäßig dienstliche und private Aspekte nicht 
streng voneinander zu trennen sind und es nur darum 
gehen könne, wann und unter welchen Voraussetzun-
gen die auch bei der Ausübung des Dienstes naturge-
gebene „Gemengelage“ eindeutig dem privaten Bereich 
zuzurechnen sei. Bereits in einer früheren Entschei-
dung hatte das BVerwG insoweit ausgeführt: „Daß der 
Beamte unter Unfallschutz verbleibt, wenn er wäh-
rend des Dienstes den im Dienstgebäude gelegenen 
Waschraum aufsucht, oder wenn er sich auf dem Flur 

des Dienstgebäudes ein Glas Trinkwasser holt, kann 
ernstlich nicht in Frage gestellt werden. Nichts anderes 
kann gelten, wenn der Beamte an seinem Schreibtisch 
seine Gedanken in den privaten Bereich abschweifen 
läßt, wenn er ans Fenster tritt, um einen Vorgang auf 
der Straße zu beobachten, wenn er mit einem Kollegen 
ein privates Gespräch führt, zumal wenn das Gespräch 
aus dem dienstlichen in den privaten Bereich überging, 
oder wenn er in der Bücherei nach dem Studium von 
Fachliteratur auch einen Blick in eine dort aushän-
gende illustrierte Zeitschrift wirft. Der Beamte ist kein 
‘Dienstausübungsautomat’, sondern er bleibt auch 
im Dienst und auch bei der ‘Ausübung’ des Dienstes 
ein Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen, 
Gedanken und Empfindungen. Sein Verhalten schwankt 
– auch im Rechtssinne – nicht von Minute zu Minute 
zwischen Dienstausübung und außerdienstlichem 
Verhalten hin und her. Es kann sich nur darum handeln, 
wann und unter welchen Voraussetzungen die auch bei 
der Ausübung des Dienstes naturgegebene ‘Gemenge-
lage’ eindeutig dem privaten Bereich zuzurechnen ist.“ 
[47]

Eine einengende, wörtliche Interpretation, die darauf 
abstellt, ob der Beamte/die Beamtin gerade im Augen-
blick der Einwirkung eines schädigenden Ereignisses 
auf seinen/ihren Körper mit einer spezifisch dienstli-
chen Verrichtung befasst war, ginge deshalb, so das 
BVerwG, an der Lebenswirklichkeit vorbei und risse 
Vorgänge, die bei lebensnaher Betrachtung nur als 
Gesamtverhalten gewertet werden können, auseinan-
der [48]. Der Rechtsprechung der Sozialgerichte zur 
Auslegung des § 8 SGB VII in Bezug auf den Aufenthalt 
von Versicherten in betrieblichen Toilettenräumen sei 
für den Bereich des Dienstunfallschutzes daher nicht zu 
folgen. 

3.3	 Stellungnahme

Das BVerwG bestätigt in seiner Entscheidung vom 
17.11.2016 [49] den von ihm entwickelten Grundsatz, 
wonach das dem § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG zugrun-
deliegende Kriterium der Beherrschbarkeit des Risikos 
im Dienst durch den Dienstherrn zur Auslegung der 
Norm entscheidend sei. Befindet sich der Beamte/die 
Beamtin also während des Unfalls im Dienstgebäude 
(räumliche Abgrenzung) und ereignet sich der Unfall 
während der Dienstzeit (zeitliche Abgrenzung) [50], 
geschieht der Unfall i. d. R. auch „in Ausübung des 
Dienstes“, denn der Beamte/die Beamtin befindet sich 
im grundsätzlich unfallfürsorgerechtlich geschützten 
Bereich [51]. Im Zweifel sind damit verbundene Unge-
reimtheiten solange hinnehmbar, wie es nicht zu einer 
vom Gesetzgeber nicht gewollten und deshalb nicht 
mehr akzeptablen Ausdehnung der Unfallfürsorge auf 
Bereiche kommt, deren Gefahrenlage der Beamte/
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die Beamtin im Wesentlichen selbst beherrschen 
und beeinflussen kann [52]. Der beamtenrechtliche 
Dienstunfallschutz reicht somit weiter als der sozialver-
sicherungsrechtliche Unfallversicherungsschutz. Insbe-
sondere werden wegen der maßgeblichen Anknüpfung 
an die Beherrschbarkeit des Risikos in den Dienst-
räumen und während der Dienstzeit auch Tätigkeiten 
erfasst, die sozialversicherungsrechtlich dem sog. 
eigenwirtschaftlichen Bereich zugerechnet werden. 

Ist das nun ein weiterer Beleg für die in der Öffentlich-
keit häufig kritisierten Beamtenprivilegien [53] oder 
greift hier nicht vielmehr das Recht der gesetzlichen 
Unfallversicherung zu kurz? Die zur Rechtfertigung des 
unterschiedlichen Unfallschutzes von einigen Vertre-
tern der Literatur ins Feld geführten Strukturunter-
schiede zwischen einem Beamtenverhältnis und einem 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, die nun einmal zur 
Folge hätten, dass in mancherlei Hinsicht die eine Sta-
tusgruppe besser steht als die andere, [54] vermögen 
ausgerechnet hier, in einem Bereich der menschlichen 
Bedürfnisbefriedigung, jedenfalls nicht zu überzeugen. 
Deshalb begründet das BVerwG den Dienstzusammen-
hang im Dienstgebäude auch nicht mit dem Status des 
Beamten/der Beamtin (besondere Treuepflicht), son-
dern allein mit dem abstrakten räumlichen Einfluss- und 
Machtbereich des Dienstherrn [55]. 

Daher könnte die vorstehend zitierte Rechtsprechung 
des BVerwG zur Unfallfürsorge im Toilettenbereich 
trotz der Verschiedenheiten der Systeme durchaus auf 
das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung über-
tragen werden, zumal die jeweiligen Interessenlagen, 
die zur Abgrenzung der vom Unfallschutz umfassten 
Risikosphäre gegenüber dem privaten Gefahrenbe-
reich jeweils entsprechen. Wege zur Toilette stehen, 
wie bereits dargestellt, deshalb unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung, weil die Verrichtung 
der Notdurft zum einen für die Erhaltung der Arbeitsfä-
higkeit notwendig und daher betriebsdienlich ist, und 
zum anderen, weil der räumliche Verbleib des Beschäf-
tigten dabei durch seine Eingliederung in den Betrieb 
geprägt ist. Angesichts dessen leuchtet es schlichtweg 
nicht ein, wieso der sich an den Weg anschließende 
Aufenthalt in der betriebseigenen Toilette nicht unter 
Unfallversicherungsschutz stehen soll [56]. Molkentin 
weist in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, 
dass der Weg zur Toilette der eigentlichen Toiletten-
nutzung funktional untergeordnet ist. Dennoch wird 
der „sinnvolle“ Teil des sozialen Handlungskontinuums 
„Befriedigung zwingender biologischer Bedürfnisse 
durch Toilettennutzung“, nämlich die Nutzung an sich, 
durch die Sozialgerichtsbarkeit der Verantwortung des 
Beschäftigten überantwortet, während der unterstüt-
zende Teil – das Zurücklegen des Weges – versichert 
ist. Das sei, so Molkentin zu Recht, weder sinnvoll noch 
nach dem Zweck des Gesetzes erforderlich [57]. 

Nicht gerechtfertigt ist vor allem die von der sozi-
algerichtlichen Rechtsprechung vorgenommene 
Gleichsetzung des betrieblichen Toilettenbereichs mit 
der Privatsphäre des/der Versicherten [58] und die 
Annahme, beim Aufsuchen der betrieblichen Toilette 
bestünde grundsätzlich keine größere Gefährdung als 
beim Aufsuchen der häuslichen Toilette. Es besteht 
zwar kein Zweifel daran, dass der Aufenthalt innerhalb 
der Privatsphäre des/der Versicherten, insbesondere im 
häuslichen Bereich, nicht dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung unterliegt, selbst wenn sich der/die 
Versicherte hier bereits – unmittelbar vor Verlassen 
des Hauses – auf dem Weg zur Arbeit befinden sollte 
[59]. Gerechtfertigt wird dies aber allein damit, dass 
der/die Versicherte seinen/ihren häuslichen, privaten 
Bereich beherrscht und der Unternehmer/die Unterneh-
merin insoweit nicht präventiv tätig sein kann. Beide 
Argumente treffen aber auf eine betriebliche Toilette 
gerade nicht zu. Allein dem Unternehmer/der Unter-
nehmerin obliegt es, für ausreichende Sicherheit in 
sämtlichen Betriebsräumen, zu denen auch die Toilet-
ten gehören, zu sorgen, während der/die Beschäftigte, 
der/die während der Arbeitszeit auf die Benutzung der 
Betriebstoilette angewiesen ist, keine Einflussmög-
lichkeit hat, auf die Sanitärräume schadensmindernd 
einzuwirken. Allein das indiziert bereits, dass ein Unfall 
auf der betrieblichen Toilette mit einem Unfall in der 
privaten Wohnung des Beschäftigten nicht vergleichbar 
ist und demzufolge auch nicht gleichbehandelt werden 
darf. „Der vermeintliche Ausschluss des Versicherungs-
schutzes auf der Toilette ist lediglich eine erdachte 
Rechtsfigur, überzeugend und vom Gesetz gefordert 
war sie nie.“ [60]

4	 Freiwillige Schutzimpfungen

Dass aber die Rechtsprechung des BVerwG zur Unfall-
fürsorge der Beamten und Beamtinnen keinesfalls stets 
auf das Unfallversicherungsrecht nach dem SGB VII 
übertragen werden sollte, zeigt das Beispiel der freiwilli-
gen Schutzimpfungen.

4.1	 Gesetzliche Unfallversicherung

Gelegentlich empfehlen Unternehmer/Unternehmerin-
nen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
eine Schutzimpfung gegen übertragbare Krankheiten, 
beispielsweise in Zeiten einer grassierenden Grippe-
welle. Dabei kann es in seltenen Fällen zu Impfschä-
den kommen, die wegen des eigenwirtschaftlichen 
Interesses der Betroffenen an gesundheitserhaltenden 
Maßnahmen von der sozialgerichtlichen Rechtspre-
chung nicht als Versicherungsfälle i. S. des § 7 SGB VII 
anerkannt werden [61]. Daran ändert auch die Tatsa-
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che nichts, dass der Unternehmer/die Unternehmerin 
generell ein Interesse an der Erhaltung der Arbeitskraft 
seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat [62]. 
Dies liegt ganz auf der Linie der Rechtsprechung des 
BSG, wonach Maßnahmen zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung der Gesundheit (z. B. Arztbesuche) gene-
rell zum unversicherten persönlichen Lebensbereich 
gehören [63]. Auch diese Maßnahmen sind nicht schon 
deshalb der versicherten Tätigkeit zuzurechnen, weil 
sie mittelbar den Interessen des Unternehmens dienen. 
Das gilt selbst dann, wenn dabei betriebliche Sozialein-
richtungen in Anspruch genommen werden.   

Unfallversicherungsschutz besteht hingegen aus-
nahmsweise, wenn der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin 
nicht nur eine Empfehlung ausgesprochen, sondern die 
bei ihm/ihr beschäftigten Personen kraft seines/ihres 
Direktionsrechts zur Teilnahme an einer Impfung ange-
halten hatte [64]. Das gilt auch, wenn die getroffene 
Maßnahme wesentlich dem Unternehmen dient, weil 
durch die berufliche Tätigkeit des/der Versicherten eine 
Schutzimpfung erforderlich ist, [65] wie beispielsweise 
bei medizinischem Krankenhauspersonal [66]. 

4.2	 Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Abweichend von der sozialgerichtlichen Rechtspre-
chung hat das BVerwG mit Urteil vom 29.08.2013 [67] 
die Schädigung eines Beamten/einer Beamtin bei einer 
freiwillig vorgenommenen Grippeschutzimpfung als 
Dienstunfall anerkannt. Dabei stufte das BVerwG die 
vom Dienstherrn durch einen Aushang im Dienstge-
bäude angebotene freiwillige Impfung während der 
Dienstzeit als dienstliche Veranstaltung i. S. d. § 31 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BeamtVG ein und ordnete den Unfall 
der Risikosphäre des Dienstherrn zu. Dieser hatte 
den Beamten zwar weder angewiesen, sich impfen 
zu lassen, noch hatte er auch nur eine entsprechende 
Empfehlung ausgesprochen. Allerdings hatte der 
Dienstherr durch die Schilderung der Virusgrippe als 
lebensbedrohliche Erkrankung sowie durch den Hinweis 
auf eine gute Verträglichkeit des Impfstoffs sein Inter-
esse an der Teilnahme der Beschäftigten zum Ausdruck 
gebracht. Zudem hatte der Dienstherr den Impfstoff 
bestimmt, das Personal und die Räumlichkeiten zur 
Durchführung der Impfung zur Verfügung gestellt und 
sämtliche Kosten übernommen. Nach Auffassung des 
BVerwG lag die Impfung damit objektiv im dienstlichen 
Interesse, zumal bei geimpften Bediensteten das Risiko 
geringer sei, krankheitsbedingt auszufallen [68]. 

4.3	 Stellungnahme 

Das BVerwG erweitert somit auch in diesen Fällen die 
abstrakte Risikosphäre des Dienstherrn zu dessen 

Lasten auf eigenwirtschaftliche Tätigkeiten der Beam-
ten und Beamtinnen (bzw. DO-Angestellten) [69]. Dabei 
wird jedoch nicht erkennbar, warum nur der Dienstherr 
ein gewichtiges Interesse daran haben sollte, dass 
seine Beamten/Beamtinnen eine gesundheitliche 
Präventivmaßnahme ergreifen und somit ggf. das 
Risiko eines Arbeitsausfalls bei sich oder ihren anstec-
kungsgefährdeten Kollegen und Kolleginnen mindern, 
während dies bei einem Unternehmer/einer Unterneh-
merin gegenüber den Beschäftigten nicht der Fall sein 
soll. Beamte/Beamtinnen und DO-Angestellte tragen 
im Vergleich zu Beschäftigten auch kein höheres Risiko 
dahingehend, dass es bei einer Grippeschutzimpfung 
zu Schädigungen kommt, so dass ihr insoweit von der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuerkannter Unfallschutz 
angesichts des eigenwirtschaftlichen Interesses eines 
jeden Menschen an seiner Gesunderhaltung nicht nach-
vollziehbar ist.

Ungeachtet dessen steht zu befürchten, dass das 
BVerwG mit seiner großzügigen Rechtsprechung zu 
Grippeschutzimpfungen der Beamtenschaft einen 
Bärendienst erwiesen hat. Um sich nämlich vor Ent-
schädigungsansprüchen zu schützen, werden es sich 
Dienstherren in Zukunft sehr genau überlegen, ob sie 
entsprechende Impfempfehlungen und Impfangebote 
trotz ihrer Sinnhaftigkeit überhaupt noch aussprechen 
sollten [70]. In den Verwaltungsvorschriften einiger 
Bundesländer werden bereits heute Maßnahmen des 
behördlichen Gesundheitsmanagements [71] aus-
drücklich als nicht dem Dienstunfallrecht unterfallend 
bezeichnet [72]. 

5	 �Körperpflege während einer  
Dienstreise

Den nach dem SGB VII Versicherten dürfte es auch 
kaum zu vermitteln sein, dass Beamte und Beamtin-
nen – wenn auch unter strengen Voraussetzungen – 
während einer Dienstreise bei der Körperpflege einen 
Dienstunfall erleiden können, während die gewöhnliche 
Körperreinigung (Duschen) eines Beschäftigten auf 
Dienstreisen grundsätzlich nicht versichert ist [73]. 
Eindrucksvoll belegen das zwei Entscheidungen der 
Verwaltungs- bzw. Sozialgerichtsbarkeit aus dem Jahr 
2007, [74] die jeweils den Unfall einer Lehrkraft beim 
Duschen während eines Schullandheimaufenthalts zum 
Gegenstand hatten. Während der VGH Baden-Württem-
berg für die beamtete Lehrkraft das Vorliegen eines 
Dienstunfalls bejahte, lehnte das LSG Sachsen-Anhalt 
bei einer angestellten Lehrerin die Anerkennung eines 
Arbeitsunfalls ab. Beide Entscheidungen wurden im 
jeweiligen Revisionsverfahren bestätigt [75].  
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5.1	 Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Der VGH Baden-Württemberg [76] und das BVerwG [77] 
begründen ihre Entscheidungen damit, dass eine beam-
tete Lehrkraft während einer Klassenfahrt 24 Stunden 
am Tag im Dienst sei, da sie stets die Aufsichtspflicht 
über die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler 
habe und sich jederzeit zum Eingreifen bereithalten 
müsse. Dabei habe auch das Duschen in engem natürli-
chem Zusammenhang mit den der Lehrkraft übertrage-
nen Dienstaufgaben gestanden, [78] da die Dienstpflicht 
der Lehrkraft währenddessen fortbestand und sie 
deswegen gezwungen war, die sanitären Einrichtungen 
des Schullandheims zu nutzen. Der Dienstherr müsse 
das spezifische örtliche Risiko in Gebäuden tragen, 
in denen der Beamte/die Beamtin zur Diensterfüllung 
übernachten müsse, da nach dem Normzweck des § 
31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG der Dienstort der räumlichen 
Risikosphäre des Dienstherrn zuzurechnen sei. „Dies 
bedeutet, dass der Dienstherr jedenfalls das spezifi-
sche örtliche Risiko für solche Verrichtungen trägt, die 
wie die Körperpflege eigentlich der privaten Lebens-
sphäre zuzurechnen sind, die der Beamte aber aufgrund 
der dienstlichen Erfordernisse in dem Gebäude vorneh-
men muss“ [79].

In seinem Urteil vom 25.02.2010 [80] wird das BVerwG 
insoweit noch deutlicher. Dort heißt es: „Risiken, die 
sich (am Dienstort) während der Dienstzeit verwirkli-
chen, sind dem Dienstherrn zuzurechnen, unabhängig 
davon, ob die Tätigkeit, bei der sich der Unfall ereig-
net hat, dienstlich geprägt ist. … Sind dem Beamten 
für gewisse Zeit Aufgaben zugewiesen, die er nicht 
an seinem üblichen Dienstort, … sondern an einem 
anderen Ort wahrnehmen muss, so wird dieser Ort 
für die Dauer der Aufgabenerledigung vorübergehend 
Dienstort. … Diese Gleichstellung des abgrenzbaren 
räumlichen Bereichs, in dem der Beamte seinen Dienst 
zu erbringen hat, mit dem räumlichen Machtbereich 
des Dienstherrn hat zur Folge, dass dem Dienstherrn im 
Rahmen des § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG auch hier die 
Verwirklichung sämtlicher Risiken unabhängig von der 
Frage zugeordnet wird, ob die konkrete Tätigkeit, bei 
der es zu dem Körperschaden gekommen ist, dienstlich 
geprägt ist. Ausnahmen gelten … nur für die Fälle, in 
denen die konkrete Verhaltensweise des Beamten etwa 
wegen eines ausdrücklichen Verbots schlechthin nicht 
mehr in Zusammenhang mit der gebotenen Dienstaus-
übung gebracht werden kann“ [81]. 

5.2	 Gesetzliche Unfallversicherung

Das LSG Sachsen-Anhalt [82] bzw. das BSG [83] ver-
treten dagegen die Auffassung, dass eine angestellte 
Lehrkraft während eines Schullandheimaufenthalts 
gerade nicht ständig im Dienst sei, obwohl auch ihr die 

Aufsichtspflicht über die Schüler ohne Unterbrechung 
obliege. Der Dienst würde vielmehr durch höchst-
persönliche Verrichtungen, wozu auch das Duschen 
gehöre, [84] unterbrochen. Das BSG bestätigt damit 
seine ständige Rechtsprechung, wonach auch bei 
Dienstreisen zwischen Betätigungen zu unterscheiden 
ist, die mit dem Beschäftigungsverhältnis wesent-
lich zusammenhängen, und solchem Verhalten, das 
zur Privatsphäre des/der Reisenden gehört [85]. Das 
Gericht hat einen lückenlosen Versicherungsschutz auf 
Dienst- und Geschäftsreisen auch unter dem Gesichts-
punkt, dass der/die Versicherte gezwungen sei, sich an 
einem fremden Ort in einer fremden Umgebung auf-
zuhalten, stets abgelehnt. Deshalb entfällt der Versi-
cherungsschutz auch auf Geschäftsreisen, wenn der/
die Reisende sich rein persönlichen, von seinen/ihren 
betrieblichen Aufgaben nicht mehr wesentlich beein-
flussten Belangen widmet [86].

Lediglich in zwei Fällen kann ausnahmsweise auch 
das Duschen der versicherten Tätigkeit eines/einer 
Beschäftigten zugerechnet werden, nämlich dann, wenn 
(1.) durch die Art der Arbeit ein begründetes Bedürfnis 
für die Körperreinigung entstanden war und diese auf 
der Arbeitsstätte oder in deren Nähe und während der 
Arbeitszeit oder zumindest vor dem Heimweg erfolgte, 
[87] und (2.) im Rahmen von Arbeitstätigkeiten, bei 
denen der/die Versicherte einer so starken Hitzeeinwir-
kung ausgesetzt war, dass er/sie auf eine Erfrischung 
angewiesen war, um ohne erhebliche Schwächung der 
Arbeitskraft bis zum Ende der Schicht durchhalten zu 
können [88]. Konsequenterweise wurde daher in der 
Entscheidung des BSG vom 04.06.2002 [89] der Ver-
sicherungsschutz für ein Duschen im Hotel nach dem 
Ende der Arbeitsschicht verneint, weil es sich nicht um 
eine Erfrischung im Laufe der Arbeitsschicht handelte.

5.3	 Stellungnahme

Während das BSG die Auffassung vertritt, das Duschen 
eines/einer Beschäftigten während einer Dienstreise 
sei grundsätzlich als eigenwirtschaftlich zu qualifizie-
ren, [90] erachtet der VGH Baden-Württemberg das 
Duschen einer beamteten Lehrkraft während eines 
Schullandheimaufenthalts als in einem engen natürli-
chen Zusammenhang mit den Dienstaufgaben stehend, 
da ohne Körperpflege eine Dienstleistung auf längere 
Dauer nicht möglich sei.

Das BSG nimmt ausdrücklich auf das Urteil des VGH 
Baden-Württemberg Bezug, indem es ausführt: „Die 
Auffassung des VGH Baden-Württemberg, ein beamte-
ter Lehrer sei während der gesamten Dauer eines Schul-
landheimaufenthalts im Dienst, mithin 24 Stunden am 
Tag, es sei denn, er habe sich von diesem gelöst …, ist 
auf die gesetzliche Unfallversicherung nach dem SGB 
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VII nicht übertragbar. Zwischen der beamtenrechtlichen 
Unfallfürsorge und dem Unfallversicherungsschutz 
von Beschäftigten bestehen trotz gewisser Gemein-
samkeiten in der Ausgestaltung erhebliche strukturelle 
Unterschiede aufgrund der verschiedenen Inhalte von 
Beamtenverhältnis einerseits und Versicherungsver-
hältnis von Beschäftigten andererseits.“ [91] Umgekehrt 
folgt daraus, dass auch die in der gesetzlichen Unfall-
versicherung entwickelten Grundsätze für die Körper-
reinigung während einer Dienstreise wegen besagter 
Unterschiede nicht auf die beamtenrechtliche Unfall-
fürsorge übertragen werden können. Man fragt sich 
allerdings, worin diese (im Übrigen selbstverständlich 
bestehenden) „erheblichen strukturellen Unterschiede“ 
im konkreten Moment der unter der Dusche stehenden 
beamteten bzw. angestellten Lehrkraft bestehen sollen. 
Es gibt sie nicht, so dass sich die Berufung auf sie als 
Leerformel erweist. Wird darauf Bezug genommen, so 
bedarf es stets einer konkreten Begründung, zumal das 
BSG schon vor beinahe 60 Jahren ausgeführt hatte, 
dass ein sachgerechter Differenzierungsgrund erfor-
derlich sei, weil „für den dadurch betroffenen Personen-
kreis – auch unter Berücksichtigung eines im Laufe der 
letzten Jahrzehnte eingetretenen gewissen Wandels 
der Verhältnisse der Staatsdiener – möglicherweise 
nicht eine in jeder Beziehung zweckmäßige, gerechte 
und der Billigkeit entsprechende Regelung“ vorliegt [92]. 

Die von der Verwaltungsgerichtsbarkeit dem Dienst-
herrn zugerechneten Risiken, die sich während der 
Dienstzeit am Dienstort der Beamten und Beamtinnen 
unabhängig davon verwirklichen, ob die zum Unfall füh-
rende Tätigkeit dienstlich geprägt ist, hat praktisch zur 
Folge, dass damit jeder beliebige Unfall während der 
Dienstzeit am Dienstort zum Dienstunfall wird, sofern 
die zum Unfall führende Verrichtung nicht verboten ist 
oder dem Dienst eindeutig zuwiderläuft. Die Tatsache, 
dass sich ein Beamter/eine Beamtin (DO-Angestellter) 
auch während der Dienstzeit am Dienstort eindeutig 
persönlichen (nicht verbotenen) Belangen zuwenden 
kann, die mit seiner Dienstausübung in keinerlei sachli-
chem Zusammenhang stehen, wird damit schlichtweg 
ignoriert und dürfte mit Sinn und Zweck des § 31 Abs. 1 
Satz 1 BeamtVG kaum zu vereinbaren sein [93]. Da hilft 
es auch nicht weiter, wenn in der Literatur darauf hin-
gewiesen wird, dass aufgrund dieser Rechtsprechung 
innerhalb der räumlich-zeitlichen Risikosphäre des 
Dienstherrn zumindest die „evident eigenwirtschaft-
lichen Tätigkeiten“ vom Schutz der Unfallfürsorge 
ausgeschlossen seien, wobei eine „lebensnahe gesamt-
heitliche Betrachtung des Verhaltens des Beamten“ 
anzustellen sei [94]. Demnach wäre die morgendliche 
Körperreinigung der Lehrkraft während einer Klassen-
fahrt zwar eigenwirtschaftlich, aber als solche nicht 
„evident“? Eine derartige Abgrenzung dürfte praktisch 
kaum zu handhaben sein.

Zur Vermeidung von Missverständnissen ist aber 
anzumerken, dass aus den vorstehend zitierten Ent-
scheidungen des VGH Baden-Württemberg bzw. des 
BVerwG nicht etwa abzuleiten ist, dass sämtliche 
Beamte/Beamtinnen oder DO-Angestellte während 
einer Dienstreise bei der Körperreinigung stets unfall-
fürsorgerechtlich geschützt seien [95]. In den Urteilen 
wurde wesentlich darauf abgestellt, dass sich die 
beamtete Lehrkraft während eines Schullandheim-
aufenthalts sowohl in zeitlicher als auch räumlicher 
Hinsicht ständig im Dienst befindet. Diese Besonder-
heit ist bei sonstigen Beamten/Beamtinnen während 
einer Dienstreise nicht gegeben, so dass hier eindeu-
tig zwischen dienstlichen und privaten Tätigkeiten 
am Dienstreiseort zu unterscheiden ist. Zu Recht hat 
deshalb das OVG Berlin-Brandenburg die Anerkennung 
eines Dienstunfalls beim morgendlichen Duschen im 
Hotel während einer mehrtägigen Dienstreise abge-
lehnt, weil die normale Körperpflege vor Arbeitsbeginn 
in die Privatsphäre des Beamten/der Beamtin falle [96]. 
Auch für die Studierenden der SVLFG (DO-Angestellte) 
beschränkt sich der Versicherungsschutz während der 
internatsmäßigen Unterbringung im Kasseler Verwal-
tungsseminar regelmäßig auf solche Verrichtungen, die 
mit dem Besuch der Bildungsstätte in einem inneren 
Zusammenhang stehen. Davon zu trennen ist der den 
häuslichen Bereich ersetzende Aufenthalt im Internat 
[97]. Die Belegung des Zimmers und das Auspacken 
des Koffers mögen angesichts dessen noch im inneren 
Zusammenhang mit der Dienstreise stehen, [98] nicht 
aber der anschließende gewöhnliche Aufenthalt im 
Internatszimmer.

6	 Garagenfälle

Dass die Rechtsprechung zur Unfallfürsorge keines-
wegs immer „großzügiger“ ist als die zur gesetzlichen 
Unfallversicherung, zeigt sich in Teilbereichen des 
Wegeunfallrechts [99] , hier insbesondere bei den sog. 
„Garagenfällen“, bei denen sich ein Unfall während des 
Aufenthalts in einer privaten Garage des/der Betroffe-
nen unmittelbar vor oder nach dem Zurücklegen des 
Weges zwischen dem Dienst- bzw. Beschäftigungsort 
und der Wohnung ereignet.

6.1	 Gesetzliche Unfallversicherung

Die Sozialgerichtsbarkeit hat wiederholt zu der Frage 
Stellung genommen, wann der Unfallversicherungs-
schutz auf Wegen (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII) 
beginnt, wenn der/die Versicherte nach Verlassen des 
Wohnbereiches zu seinem/ihren Fahrzeug geht, um mit 
diesem den Ort der versicherten Tätigkeit zu erreichen. 
Nach der Rechtsprechung des BSG ist es in diesen 
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Fällen von Bedeutung, ob sich das Fahrzeug in einem 
Raum befindet, der vom Hausinneren erreicht werden 
kann, z. B. in einer direkt an das Wohnhaus angebauten 
Garage mit Verbindungstür oder einer Tiefgarage mit 
Zugang über das Treppenhaus. Wird eine solche Garage 
vom Wohnhaus aus betreten, so besteht in der Garage 
noch kein Versicherungsschutz. Dieser setzt erst mit 
dem Verlassen der Garage ein. Hingegen besteht auch 
in der Garage Versicherungsschutz, wenn diese mit dem 
Wohnhaus keine bauliche Einheit bildet, also nicht direkt 
vom Wohnhaus aus zu betreten ist [100].

Diese Rechtsprechung ist Folge der sog. „Außenhaus-
tür-Theorie“, [101] bei der zur Abgrenzung des von der 
gesetzlichen Unfallversicherung erfassten öffentlichen 
von dem nicht versicherten privaten Lebensbereich des 
Beschäftigten auf die Außentür des Wohngebäudes 
des/der Versicherten abgestellt wird. Diese klare Grenz-
ziehung nimmt gewisse Ungereimtheiten in Kauf, wie 
beispielsweise die Einbeziehung von Hof oder Vorgar-
ten in den von der Unfallversicherung erfassten Bereich 
und andererseits den Ausschluss des Versicherungs-
schutzes innerhalb der Gemeinschaftsflächen eines 
Mehrfamilienhauses (Flure, Treppen usw.), obwohl der/
die Versicherte das Unfallrisiko auf den privaten Flä-
chen vor seinem/ihrem Haus beherrscht, während das 
beispielsweise im Treppenhaus eines Mehrfamilienhau-
ses aufgrund des Verhaltens der übrigen Bewohner und 
Bewohnerinnen nicht immer der Fall ist.

6.2	 Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 BeamtVG gilt als 
Dienst auch das Zurücklegen des mit dem Dienst 
zusammenhängenden Weges nach und von der Dienst-
stelle. Von der Unfallfürsorge umfasst ist dieser Weg 
allerdings nur, wenn er mit dem Dienst in einem funk-
tionalen Zusammenhang steht und die mit dem Dienst 
nicht zusammenhängenden Ursachen in den Hinter-
grund treten, der Weg also wesentlich durch den Dienst 
geprägt ist [102]. Auch im Recht der Unfallfürsorge 
gilt die Außentür des vom Beamten/von der Beamtin 
bewohnten Hauses grundsätzlich als Grenzlinie, bei 
deren Überschreitung der fürsorgerechtlich geschützte 
Weg beginnt [103] und zwar auch dann, wenn nach 
dem Durchschreiten der Tür und vor dem Erreichen des 
öffentlichen Verkehrsraums zunächst noch Teile des 
Privatgrundstücks überquert werden müssen [104]. 

Im Gegensatz zur Rechtsprechung des BSG, das die 
Grenze zwischen privater und versicherter Risikosphäre 
stets an der Außentür des vom/von der Versicherten 
bewohnten Hauses zieht, so dass auch der Innenraum 
einer mit dem Wohnhaus baulich nicht verbundenen 
Garage zum unfallversicherten Bereich zählt, sieht das 
BVerwG keine Notwendigkeit, das der gesetzlichen 

Regelung in § 31 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 BeamtVG 
nach Sinn und Zweck der Vorschrift zugrundeliegende 
Kriterium der Beherrschbarkeit des Risikos zugunsten 
einer starren Grenzziehung aufzugeben. Es hat daher 
mit Urteil vom 27.01.2005 [105] entschieden, dass der 
Unfall eines Beamten/ einer Beamtin auf dem Heimweg 
von seiner/ihrer Dienststelle in einer 60 Meter vom 
Wohnhaus entfernten privaten Garage kein Dienstunfall 
sei. Begründet wurde die Entscheidung im Wesentli-
chen damit, dass auch die mit dem Wohnhaus nicht ver-
bundene Garage des Beamten/der Beamtin ebenso wie 
die Wohnung zum privaten Lebensbereich gehöre. In 
beiden Bereichen beherrsche der Beamte/die Beamtin 
die jeweils gegebene Unfallgefahr selbst. Zur Abgren-
zung zwischen dem privaten und dem unfallgeschütz-
ten öffentlichen Bereich diene parallel zur Außentür des 
Wohnhauses das Garagentor. 

Mit Urteil vom 26.11.2013 [106] hat das BVerwG darüber 
hinaus entschieden, dass auch private Parkhäuser 
oder Parkplätze, unabhängig davon, ob sie der Ver-
fügungsberechtigte für jedermann oder nur für einen 
beschränkten Nutzerkreis geöffnet hat, ebenso wie 
sonstige private Flächen, die von Fahrzeugführern auf-
grund ausdrücklicher oder stillschweigender Duldung 
des Eigentümers genutzt werden können, vom Dienst-
unfallschutz des § 31 Abs. 2 Satz 1 BeamtVG ausge-
schlossen sind [107]. 

6.3	 Stellungnahme

Die Rechtsauffassung des BVerwG führt in den Fällen, 
in denen Garage und Wohnhaus keine bauliche Einheit 
bilden, zu einer Schlechterstellung der Beamten/Beam-
tinnen und DO-Angestellten im Vergleich zu den in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen. Dies wird auch vom 
BVerwG so gesehen und ausdrücklich angesprochen 
[108]. Begründet wird die Schlechterstellung zunächst 
damit, dass der Beamte/die Beamtin die Unfallgefah-
ren in seiner/ihrer privaten Garage selbst beherrsche. 
Ebenso wie in den Schullandheim-Entscheidungen [109] 
wird damit dem Kriterium der „Herrschaftssphäre des 
Dienstherrn“ die entscheidende Bedeutung als Abgren-
zungskriterium beigemessen. 

Das allein erklärt aber noch nicht, warum der Beamte/
die Beamtin (DO-Angestellte) in derartigen Situationen 
schlechter gestellt sein soll als der/die Beschäftigte, für 
den/die das Argument der Risikobeherrschung doch 
in gleicher Weise gelten müsste. Das BVerwG begrün-
det die Schlechterstellung des Beamten/der Beamtin 
deshalb zusätzlich damit, dass die bloß fiktionale 
Gleichstellung des Wegeunfalls mit dem Dienstunfall-
tatbestand (nach § 31 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 BeamtVG 
„gilt“ als Dienst auch das Zurücklegen des mit dem 
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Dienst zusammenhängenden Weges nach und von der 
Dienststelle) sowie dessen Charakter als sozialpolitisch 
motivierte Ausnahmeregelung eine restriktive Inter-
pretation des Wegeunfalltatbestandes im Recht der 
Unfallfürsorge gebiete [110].  

Dem kann schon allein deshalb nicht gefolgt werden, 
weil es keinen rechtstheoretischen Grundsatz gibt, der 
besagen würde, dass eine fiktionale Gleichstellung ein 
qualitatives Minus gegenüber der unmittelbaren Gel-
tung der Ausgangsnorm darstellt. Im Gegenteil, es ent-
spricht dem Wesen der Fiktion als Rechtsinstitut, dass 
sie eine vollständige Gleichstellung gegenüber dem 
Tatbestand bewirkt, auf den verwiesen wird [111]. Geht 
man also, wie auch das BVerwG, von der Annahme aus, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen zum Wegeunfall-
tatbestand in Unfallversicherung und Unfallfürsorge im 
Wesentlichen inhaltsgleich sind, [112] lässt sich eine 
restriktive Auslegung der Tatbestandsanforderungen 
in der Unfallfürsorge nicht mit der in § 31 Abs. 2 Satz 1 
BeamtVG vorhandenen Fiktion rechtfertigen [113]. 

Schließlich begründet das BVerwG seine Entscheidung 
zum fehlenden Dienstunfallschutz in einer privaten 
Garage mit dem Hinweis, dass es allein dem Gesetzge-
ber vorbehalten sei, die in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung bestehende erweiterte Absicherung in den hier 
in Rede stehenden Fällen auf das Unfallfürsorgerecht 
zu übertragen [114]. Auch das Argument vermag nicht 
zu überzeugen, weil der Gesetzgeber bei den Regelun-
gen der §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII und 31 Abs. 2 Satz 1 
Halbs. 1 BeamtVG inhaltlich keine Differenzierungen 
vorgenommen hat. Diese resultieren ausschließlich aus 
der vom BVerwG selbst vorgenommenen restriktiven 
Auslegung, insbesondere dem Abweichen von der im 
Übrigen geltenden „Außenhaustür-Theorie“. Der Gesetz-
geber seinerseits war stets bemüht, tatbestandliche 
Erweiterungen des Unfallschutzes in der gesetzlichen 
Unfallversicherung auch auf das Dienstunfallrecht zu 
übertragen, um eine Schlechterstellung der Beamten 
und Beamtinnen zu verhindern. Bereits der historische 
Gesetzgeber hatte in der Begründung des Unfallfürsor-
gegesetzes für Beamte/Beamtinnen und für Personen 
des Soldatenstandes vom 18.06.1901 (RGBl.  S. 211) 
ausgeführt: „(…) Diese Fürsorge soll derjenigen minde-
stens gleichwertig sein, welche den genannten Perso-
nen nach den Unfallversicherungsgesetzen zustehen 
würde.“ [115] Ganz in diesem Sinne wurde die beamten-
rechtliche Unfallfürsorge später stets den Ergänzungen 
des Wegeunfalltatbestandes in der gesetzlichen Unfall-
versicherung angepasst [116].  

Wenn aber dem Gesetzgeber offenbar daran gelegen 
ist, den Beamten und Beamtinnen keinen gegenüber 
den Beschäftigten geringeren Dienstunfallschutz zu 
bieten, dann sollte dieses Ziel nicht mittels einer restrik-
tiveren Auslegungspraxis umgangen werden [117]. 

Bei Unfällen in einer privaten Garage des Beamten/
der Beamtin (DO-Angestellten), die mit dem Wohnge-
bäude keine bauliche Einheit bildet, sollte daher nach 
dem Vorbild der sozialgerichtlichen Rechtsprechung 
keine Ausnahme von der Außenhaustürgrenze gemacht 
werden, so dass künftig in diesen Fällen auch innerhalb 
der Garage Wegeunfallschutz zu bejahen wäre [118].  

7	� Zurücklegen eines Weges im  
öffentlichen Verkehrsraum  
(„Straßenbann“)

7.1	 Gesetzliche Unfallversicherung

Lange Zeit galt in der gesetzlichen Unfallversicherung 
die Theorie vom sog. „Straßenbann“, d. h. dem/der Ver-
sicherten sollte beim Zurücklegen von Wegen i. S. d.  
§ 8 Abs. 2 SGB VII die gesamte Breite des öffentlichen 
Verkehrsraums zur Verfügung stehen, gleichgültig ob 
er/sie sich als Fußgänger, Radfahrer oder motorisierter 
Verkehrsteilnehmer fortbewegte. Damit war beispiels-
weise ein eigenwirtschaftlich motivierter mehrmaliger 
Wechsel der Straßenseite für den Erhalt des Versiche-
rungsschutzes unschädlich [119].  

Mit Urteil vom 09.12.2003 („Fischgeschäft“) [120] 
bewertete das BSG seine bisherige diesbezügliche 
Rechtsprechung i. E. als nicht mehr haltbar, da sie zu 
immer neuen Abgrenzungsschwierigkeiten und damit 
zu einem Verlust an Rechtssicherheit geführt habe. 
Seither ist an die Stelle des Verbleibens im öffentlichen 
Verkehrsraum („Straßenbann“) – bislang beschränkt 
auf Fahrzeugführer/Fahrzeugführerinnen [121] – die 
objektivierte Handlungstendenz des Versicherten getre-
ten: Nur solange diese auf das Zurücklegen des Weges 
von oder zum Ort der versicherten Tätigkeit gerichtet 
ist, steht es dem/der Versicherten frei, sich innerhalb 
des öffentlichen Verkehrsraums nach Belieben zu 
bewegen. Dagegen ist der Wegeunfallschutz zu vernei-
nen, sobald die Handlungstendenz auf eigenwirtschaft-
liche Zwecke ausgerichtet ist, wobei es nicht darauf 
ankommt, ob die eigenwirtschaftliche Tätigkeit inner-
halb oder außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums 
ausgeführt werden soll. Benutzt der/die Versicherte ein 
Fahrzeug, wird bei Verfolgung eigenwirtschaftlicher 
Zwecke spätestens mit dem Verlassen des Fahrzeugs 
der Unfallversicherungsschutz unterbrochen.

In zwei Urteilen vom 04.07.2013 [122] nahm das BSG 
eine Konkretisierung der nunmehr maßgeblichen 
objektivierten Handlungstendenz vor. Insbesondere 
in der als „Erdbeerurteil“ bezeichneten Entscheidung 
[123] hob das BSG hervor, dass sich bereits in einem 
Herunterbremsen des Fahrzeugs nach außen hin die 
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(geänderte) Handlungstendenz manifestiere, den ver-
sicherten Weg nunmehr zu privaten Zwecken unterbre-
chen zu wollen. Demnach sei schon die Einleitung des 
Abbremsvorgangs als Teil der nicht geringfügigen und 
daher unversicherten Unterbrechung anzusehen [124]. 
Bis in die jüngste Zeit ist es zu zahlreichen weiteren 
BSG-Entscheidungen zum Problem des „öffentlichen 
Verkehrsraums“ und insbesondere der dort möglichen 
„kurzzeitigen eigenwirtschaftlichen Unterbrechung“ 
des grundsätzlich versicherten Weges gekommen, 
[125] die hier aber nicht im Einzelnen aufgeführt werden 
müssen, weil sie an der Grundaussage des Urteils vom 
09.12.2003 [126] (kein „Straßenbann“) nichts ändern.

7.2	 Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Nachdem das BSG mit dem vorstehend genannten 
Urteil vom 09.12.2003 seine Rechtsprechung grundle-
gend geändert hatte, wartete die Fachwelt gespannt 
darauf, ob auch das BVerwG dieser neuen Linie folgen 
würde. Gelegenheit, sich insoweit zu äußern, erhielt das 
Gericht erstmals am 10.12.2013 [127]. 

Während einer Dienstreise hatte ein Beamter auf dem 
Weg von seiner letzten Einsatzstelle zum Übernach-
tungshotel seinen Dienstwagen am rechten Straßen-
rand geparkt, um zum Kauf von Mineralwasser und 
Zigaretten einen auf der linken Straßenseite gelege-
nen Kiosk aufzusuchen. Auf dem Rückweg war er 
beim Überqueren der Straße über die Bordsteinkante 
gestürzt und verletzt worden. 

Das BVerwG bejahte in diesem Fall den dienstunfall-
rechtlichen Schutz auf einer Dienstreise nach § 31 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 BeamtVG, zu der – wenn sie mehr als 
einen Tag dauert und deshalb eine Übernachtung erfor-
derlich macht – auch der jeweilige Weg von und zum 
Übernachtungshotel gehört, da auch dieser Weg seine 
wesentliche Ursache im Dienst finde [128]. 

Da – und das ist die entscheidende Aussage des 
BVerwG – selbst bei einem Weg zwischen Dienststelle 
und ständiger Familienwohnung i. S. von § 31 Abs. 2 
BeamtVG der für die Anerkennung eines Wegeunfalls 
erforderliche Zusammenhang mit dem Dienst nicht 
schon dann gelöst werde, wenn der Beamte zu einer 
privaten Verrichtung für eine kurze Zeit den Kraftwagen 
verlässt und sich zu Fuß auf die gegenüberliegende 
Straßenseite begibt, um anschließend den Heimweg 
fortzusetzen, [129] gelte dies erst recht während einer 
Dienstreise nach § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BeamtVG 
[130]. Damit folgt das BVerwG ausdrücklich nicht der 
geänderten Rechtsprechung des BSG. Vor allem aber 
gibt es zu erkennen, dass es den Fall auch unabhängig 
vom Vorliegen einer Dienstreise nicht anders entschie-
den hätte.

7.3	 Stellungnahme

Mit dem Urteil des BVerwG vom 10.12.2013 steht fest, 
dass sich die Rechtslage auch in diesem Teilbereich 
des Wegeunfallrechts auseinanderentwickelt. Das 
BVerwG hat zwar zur weiteren Begründung seiner Ent-
scheidung ausgeführt, dass der Beamte/die Beamtin 
auf einer dienstlich veranlassten Reise die Gegenstände 
des täglichen Bedarfs auswärts erwerben müsse, 
sofern er/sie sie nicht von zu Hause mitgebracht habe, 
so dass der Einkauf von Lebensmitteln auf dem unmit-
telbaren Weg vom Bestimmungsort der dienstlichen 
Tätigkeit zum Übernachtungshotel noch ausreichend 
durch die Erfordernisse der Dienstreise geprägt sei 
[131]. Dessen ungeachtet steht aber das Argument im 
Vordergrund, dass der erforderliche Zusammenhang 
mit dem Dienst nicht gelöst wird, wenn der Beamte/
die Beamtin auf einem Weg zwischen Dienststelle 
und Wohnung zum Zwecke einer privaten Verrichtung 
für kurze Zeit sein Fahrzeug verlässt und sich zu Fuß 
auf die gegenüberliegende Straßenseite begibt, um 
anschließend den Heimweg fortzusetzen. Entgegen der 
Auffassung des BSG wird damit der Unfallschutz im 
„Straßenbann“ weiterhin anerkannt. 

Ein ebenfalls mit hoher Autorität ausgestattetes ober-
stes Bundesgericht gibt also zu erkennen, dass die vom 
BSG praktizierte (neuere) Auslegung zum Versiche-
rungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum nicht unbe-
dingt in Stein gemeißelt ist. Es sollte daher ernsthaft 
darüber nachgedacht werden, ob nicht der vom BVerwG 
getroffenen Auslegung des Wegeunfalltatbestands 
auch in der gesetzlichen Unfallversicherung wieder 
grundsätzlich zu folgen sein wird, zumal die gegentei-
lige Auffassung dort zwischenzeitlich eine kleinliche 
Strenge erreicht hat, die mit der früher stets geforderten 
„natürlichen Betrachtungsweise“ [132] nicht mehr zu 
vereinbaren und deshalb den Versicherten kaum noch 
zu vermitteln ist, insbesondere auch deshalb nicht, 
weil sie mit anderen Rechtsinstituten im Wertungswi-
derspruch zu stehen scheint. Als Beleg dafür seien die 
beiden Entscheidungen des BSG vom 07.05.2019 [133] 
und 30.01.2020 [134] genannt, wo einerseits der Unfall-
versicherungsschutz versagt wurde, nachdem der Ver-
sicherte auf seinem grundsätzlich nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 
SGB VII geschützten Heimweg sein Fahrzeug verlassen 
hatte, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite mal 
eben einen Brief in den Postkasten zu werfen, und ande-
rerseits der Versicherungsschutz auf einem von einem 
„dritten Ort“ (Wohnung der Freundin) aus angetretenen 
Weg zur Arbeit gewährt wurde, obwohl dieser Weg um 
ein deutlich Vielfaches länger war (44 statt 2 Kilometer) 
als der herkömmliche Weg zwischen der Wohnung des 
Versicherten und seinem Beschäftigungsort.
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8	 Fazit

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass 
identische Lebenssachverhalte, die jeweils zu einem 
Unfall führen, in der gesetzlichen Unfallversicherung 
und der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge partiell 
unterschiedlich beurteilt werden.

Zwar sind Beamte/Beamtinnen (DO-Angestellte) und 
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen aufgrund der Ver-
schiedenheit ihrer Dienst- bzw. Beschäftigungsver-
hältnisse nicht grundsätzlich gleich zu behandeln, so 
dass Beamte/Beamtinnen im Vergleich zu Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen von vornherein eine anders 
strukturierte soziale Absicherung durch die Alimenta-
tionspflicht [135] und die vornehmlich in der Beihilfege-
währung konkretisierte besondere Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn erfahren [136]. Die großzügigere Gewäh-
rung von Dienstunfallschutz für Beamte/Beamtinnen 
und DO-Angestellte innerhalb dienstlicher Toilettenan-
lagen lässt sich damit aber ebenso wenig begründen, 
wie umgekehrt ihre Benachteiligung beim Aufenthalt 
innerhalb einer privaten Garage unmittelbar vor oder 
nach der Fahrt zum Dienstort. Diese Ungleichbehand-
lung ist deshalb fragwürdig, weil sie nicht zwingend 
aus dem jeweils anzuwendenden Recht, sondern erst 
aus dessen Auslegung seitens der unterschiedlich 
zuständigen Gerichtsbarkeiten resultiert. Sie ist daher 
auch nicht etwa der SVLFG in ihrer Eigenschaft als 
Dienstherr bzw. Unfallversicherungsträger anzulasten, 
sondern der jeweiligen Rechtsprechung, an die sie, die 
SVLFG, faktisch gebunden ist [137]. 

Ein punktuell unterschiedlicher Dienst- und Arbeitsun-
fallschutz ist aber nur dort gerechtfertigt, wo Beamte 
und Beamtinnen oder DO-Angestellte aufgrund ihrer 
spezifischen Rolle als Staatsdiener Gefährdungen 
ausgesetzt sind, die privatrechtlich Beschäftigten nicht 
in gleicher Weise drohen. Das können z. B. Gefährdun-
gen im Bereich der Eingriffsverwaltung (insbesondere 
der Verwaltungsvollstreckung) sein, kaum aber solche, 
die sich aus der normalen täglichen Verwaltungsarbeit 
ergeben.

Es obliegt demnach den Sozial- und Verwaltungsgerich-
ten, zukünftig dort, wo sie abweichend von der jeweils 
anderen Gerichtsbarkeit, Unfallschutz gewähren oder 
versagen wollen, die Existenz oder Nichtexistenz einer 
solchen spezifischen Gefährdungslage besonders 
darzustellen [139]. Noch besser wäre es freilich, wenn 
BVerwG oder BSG von der in § 11 Gesetz zur Wahrung 
der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes (RsprEinhG) vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch machen würden, den Gemein-
samen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
anzurufen, der nach § 2 Abs. 1 RsprEinhG entscheidet, 
wenn ein oberstes Gericht in einer Rechtsfrage von 

der Entscheidung eines anderen obersten Gerichts 
abweichen will. Insoweit besteht allerdings wenig 
Hoffnung, denn beide Gerichte haben in der Vergan-
genheit bereits signalisiert, dass sie dazu wegen der 
„erheblichen strukturellen Unterschiede“ zwischen der 
beamtenrechtlichen Unfallfürsorge und dem Unfallver-
sicherungsschutz von Beschäftigten keine Veranlas-
sung sehen [140]. Der generell zu beobachtende höchst 
sparsame Gebrauch der Möglichkeit zur Vorlage einer 
Rechtsfrage an den Gemeinsamen Senat wird in der 
rechtswissenschaftlichen Literatur auf den Umstand 
zurückgeführt, dass die betroffenen Gerichte durch 
mehr oder minder geschickte Formulierung ihrer Ent-
scheidungsgründe selbst in der Lage sind, eine objektiv 
bestehende Divergenz zu anderer höchstrichterlicher 
Rechtsprechung zu verschleiern, [141] um sich auf 
diese Weise ihre „Unabhängigkeit“ zu bewahren. Ein 
fragwürdiges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass 
damit im hier erörterten Bereich die sozialpolitisch 
anzustrebende und von der Verfassung gewollte Fort-
entwicklung eines modernen Arbeits- und Dienstrechts 
(vgl. Art. 33 Abs. 5 GG) in Frage gestellt wird. Der in 
Art. 33 Abs. 4 GG vorgegebene Funktionsvorbehalt mit 
seinem Regel-Ausnahme-Verhältnis führt dazu, dass 
die funktionale Abgrenzung zwischen dem Beamten-
status und dem Verhältnis der Tarifbeschäftigten in der 
Praxis fließend ist. Insbesondere ist die Beschäftigung 
im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis eine im Ver-
gleich zum Beamtenverhältnis – trotz des nach wie vor 
bestehenden Unterschieds beider Statusgruppen – eine 
„gleichwertige Position“ [142], die eine unterschiedliche 
Behandlung der Betroffenen im höchstpersönlichen 
Bereich des Gesundheitsschutzes nur rechtfertigt, 
wenn dafür ganz besondere Gründe vorliegen.
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Der Fallkoordinator als neue Leistung der SVLFG im 
Zuge des Gesetzes zur Flexibilisierung des Übergangs 
vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung 
von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben 
(Flexirentengesetz) vom 08.12.2016 realisiert ein Fall- 
oder Casemanagement für Fälle, die einer intensiven 
Begleitung, Koordination und Beratung mit regelmäßi-
gen Kontakten bedürfen, im Verbundsystem der SVLFG. 
Zielgruppe sind Versicherte in einer außergewöhnlichen 
beruflichen, familiären und sonstigen Belastungssitua-
tion mit mangelhaften Ressourcen. Solche belastenden 
Lebenssituationen verlangen häufig Hilfen und  
Leistungen aus mehreren Sektoren des Sozialversiche-
rungssystems, eine persönliche Kommunikation durch 
feste Ansprechpartner der SVLFG und eine proaktive, 
zugehende Bedarfsermittlung sowie den individuellen 
Bedürfnissen angepasste Unterstützung. Der Fallko-
ordinator fungiert hierbei als Vertrauensperson des 
Versicherten, als Lotse in das System und „beschafft“ 
bei den zuständigen Fachbereichen die benötigten 
Leistungen zeitnah und passgenau. Den dem individuel-
len Bedarf entsprechenden Versorgungsplan verfolgt er 
zielstrebig, begleitet die Umsetzung und passt diesen 
ggf. an eine neue Bedarfslage an. 

Prävention erfordert vor dem Hintergrund des Sozial-
gesetzbuchs IX, der UN-Behindertenrechtskonvention, 
des Bundesteilhabegesetzes und Präventionsgesetzes 
eine rechtzeitige Zusammenarbeit, ein abgestimmtes 
Vorgehen und geeignete Maßnahmen aller Akteure. 
Das Fallmanagement ist hier ein naheliegender, wenn 
nicht bereits vorgegebener Schritt. Die Perspektive des 
Versicherten steht hierbei mit dem Ziel einer perso-
nenzentrierten, einheitlichen, auf seine individuelle 
Lebenssituation zugeschnittenen Leistungserbringung 
im Mittelpunkt. Drohenden Teilhabestörungen ist durch 
eine frühzeitige Intervention entgegenzuwirken, Bedarfe 
sind nach standardisierten Verfahren zu erkennen und 
zu koordinieren. Insofern kommt auch der internen 
Abstimmung der Sozialversicherungsträger besondere 

Rechtliche Aspekte zum übergreifenden Fallmanagement als besonderes  
Privileg eines agrarsozialen Verbundträgers

Marion Baierl, Sabine Büntig

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als agrarsozialer Verbundträger hat die 
Möglichkeit, Konzepte zur Prävention von arbeitsbedingten und arbeitsunabhängigen Gesundheitsgefahren, Gesund-
heitsförderung sowie medizinischen Versorgung zu einem integrierten Gesamtkonzept im Sinne einer Gesamtstrate-
gie zu vereinigen und so gezielt Synergieeffekte sozialversicherungszweigübergreifend zu nutzen. Der Fallkoordinator 
als Lotse in diesem System und als sozialversicherungszweigübergreifender Fallmanager/Case-Manager trägt diesen 
Gedanken im besonderen Maße Rechnung. Die Leistung Fallkoordinator dient dem Ziel, die Erwerbsfähigkeit bis zur 
Rente durch die Prävention von chronischen Erkrankungen zu erhalten. 

Bedeutung zu. Der gesetzliche Auftrag der Landwirt-
schaftlichen Alterskasse (LAK) für Versicherte, die das 
Rentenalter noch nicht erreicht haben, ist die Erhaltung 
der Erwerbsfähigkeit bis zur Rente durch Leistungen zur 
Teilhabe, insbesondere durch die Prävention von (chro-
nischen) Erkrankungen. Als erstanzugehender Reha-
bilitationsträger gegenüber der Landwirtschaftlichen 
Krankenkasse (LKK) identifiziert die LAK frühzeitige 
Präventions- und Rehabilitationsbedarfe (§ 40  
Abs. 4 SGB V, § 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, § 3 SGB IX, § 17 
Abs. 1 Nr. 1 SGB I) und koordiniert die sich abzeichnen-
den Leistungsbedarfe wie aus einer Hand [1].

1	� Modellvorhaben zum präventiven 
Fallmanagement, zur frühzeitigen 
Bedarfserkennung sowie zur sozial-
versicherungszweigübergreifenden 
Bedarfsteuerung als besonderer Auf-
trag des Flexirentengesetzes 

Ab Sommer 2019 wurde im Zuge des SVLFG-Modell-
vorhabens „Mit uns im Gleichgewicht“ begonnen, 
Fallkoordinatoren und Fallkoordinatorinnen auszubilden 
und modellhaft unter wissenschaftlicher Begleitung 
ein Verfahrens- und Organisationskonzept zu finden. 
Hintergrund war der ausdrückliche gesetzliche Auftrag 
des Flexirentengesetzes zur Erprobung und Evalua-
tion der neuen LAK- Präventionsleistungen – auch im 
Kontext des Verbundträgers. Ziel ist es, eine negative 
Abgrenzung nach Sozialversicherungszweigen im 
Verbundträger [2] zu vermeiden und die Vorgabe des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) „Leistungen wie aus 
einer Hand“ mit Vorbildfunktion zu leben. Sind mehrere 
Leistungsträger zuständig, haben sich diese bereits 
insbesondere nach §§ 10 – 20 SGB IX und § 86 SGB X 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben untereinander eng 
abzustimmen, zu koordinieren und Rehabilitations-
bedarfe frühzeitig zu erkennen und zu ermitteln. Das 
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Fallmanagement der SVLFG greift darüber hinaus auch 
die besonderen beruflichen und familiären Problemla-
gen auf und erzielt eine personen-/bedarfsorientierte 
Beratung, Planung, Begleitung und Koordination des 
Präventions- und Rehabilitationsprozesses. Damit 
erforscht die SVLFG im Rahmen des Konzepts „Mit uns 
im Gleichgewicht“ das sozialversicherungszweigüber-
greifende Koordinieren im Sinne eines echten Fallma-
nagements im Sinne der Deutschen Gesellschaft für 
CaseManagement (DGCC) in Kooperation mit örtlichen 
Unternehmensorganisationen/Dritten mit dem Ziel 
eines gemeinsamen Versorgungsplans für die Betroffe-
nen. 

Das hier angebotene Fallmanagement unterscheidet 
sich von der allgemeinen Beratung (§§ 13, 14 SGB 
I) dadurch, dass eine Steuerung bzw. Koordination 
mehrerer auf den jeweiligen Einzelfall bezogenen Hilfen 
stattfindet. Das Verfahren lehnt sich an das Teilhabe-
planverfahren des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) an, 
geht aber inhaltlich darüber hinaus: So werden mit der 
sozialen und betriebswirtschaftlichen Ausgangssitua-
tion der Unternehmerfamilien die Kontextfaktoren der 
Arbeit in besonderem Maße einbezogen und alle denk-
baren Leistungen der SVLFG und weiterer zuständiger 
Hilfsorganisationen verfügbar gemacht. Die SVLFG hat 
hierbei vor dem Hintergrund der ihr gesetzlich zugewie-
senen Aufgaben ein eigenständiges Fallmanagement 
definiert, prozessual gestaltet und erprobt. Entschei-
dend bei rehabilitativen wie präventiven Leistungen ist, 
die Adressaten von Anfang an mit einzubeziehen. So 
kann die Service- oder Hilfeplanung nur partizipativ ent-
wickelt werden. Die vorhandenen Selbsthilfekompeten-
zen der Adressaten gilt es auszuloten und nur subsidiär, 
also dort wo notwendig, zu unterstützen. Weiterhin 
werden die Reha-Prinzipien antizipiert (Frühzeitigkeit, 
Nahtlosigkeit und Nachhaltigkeit, Personenorientierung 
und Ganzheitlichkeit, Selbstbestimmung, Dialog-/Res-
sourcenorientierung) und in ein schlüssiges Gesamt-
konzept für die Fallkoordination überführt, welches 
nach unterschiedlichen Bedarfen gestuft vorgeht.

Das durch eine wissenschaftliche Forschungseinrich-
tung (Institut für Qualitätssicherung in Prävention und 
Rehabilitation an der Sporthochschule in Köln) beglei-
tete Modellvorhaben dient dem Zweck, die Funktion des 
Fallkoordinators bedarfsgerecht zu optimieren und ggf. 
zukünftig durch weitere Kompetenzen zu ergänzen. Um 
im Fallmanagement erfolgreich agieren und das damit 
verbundene hohe Maß an Kommunikation, Planung und 
Prozesssteuerung bewältigen zu können, benötigen die 
Fallkoordinatoren und Fallkoordinatorinnen neben ihrer 
sozialversicherungszweigübergreifenden Fach- und 
Sachkompetenz auch Sozial-, Selbst- und Methoden-
kompetenz. Letztere bezieht sich vor allem auf die 
Verfahrenskompetenz in den einzelnen Phasen des 
Fallmanagements: Fallanalyse (Assessment), Festle-

gung des Maßnahmenkatalogs (Präventions-, Pflege-, 
Reha-Plan), Begleitung der Umsetzung (Monitoring), 
Erfolgsüberwachung, Evaluation.

Der Gesamtauftrag an die SVLFG als agrarsoziales 
Verbundsystem verlangt hierbei eine übergreifende 
Bedarfssteuerung mit dem Ziel der umfassenden und 
frühzeitigen Bedarfsfeststellung. Adressaten sind Versi-
cherte in einer außergewöhnlichen beruflichen, famili-
ären und gesundheitlichen Belastungssituation  
(z. B. fehlende Betriebsnachfolge, wirtschaftliche 
Krisen in Folge von Klimakatastrophen, Verschuldung, 
Überlastungen). Der Fallkoordinator, ausgebildet nach 
den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Care- und 
Case-Management, stellt frühzeitig Präventions- und 
Rehabilitationsbedarfe fest und bewirkt, dass die 
Berechtigten die ihnen zustehenden Sozialleistungen 
sowie Hilfsangebote Dritter in zeitgemäßer Weise, 
umfassend und zügig erhalten. Zielsetzungen sind:

■ �umfassende Beratung 

■ �Verpflichtung zu fach- und sozialversicherungszweig-
übergreifendem Handeln

■ �schnelle Klärung des Bedarfs und Einleitung von 
Maßnahmen

■ �zielgerichtete und qualitativ angemessene Leistungs-
erbringung 

■ �ressourcenbasierte Organisation eines Systems zur 
Zusammenarbeit

■ �Bereitstellung und Koordinierung von medizinischen 
und sozialen Dienstleistungen

■ �systematische Qualitätssicherung

Damit erforscht die SVLFG im Rahmen des Konzepts 
„Mit uns im Gleichgewicht“ das sozialversicherungs-
zweigübergreifende Koordinieren im Sinne eines echten 
Fallmanagements in Kooperation mit örtlichen Unter-
nehmensorganisationen und Interessenverbänden 
(Bauernverbänden, Landwirtschaftskammern etc.), 
der landwirtschaftlichen Familienberatung sowie der 
Schuldnerberatung mit dem Ziel eines gemeinsamen 
Versorgungsplans für die Betroffenen. 



41Rechtliche Aspekte zum übergreifenden Fallmanagement � 1 I 2022 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft

2	� Neue Rechtsgrundlagen in der Alters-
sicherung der Landwirte mit dem Flexi-
rentengesetz, dem 7. SGB IV-ÄndG und 
in der Satzung der LAK

Mit Art. 1 des Flexirentengesetzes wurden die Leistun-
gen zur Teilhabe nach dem SGB VI neu strukturiert, so 
auch für die Alterssicherung der Landwirte (AdL), um 
ihrer zunehmenden Bedeutung Rechnung zu tragen [3]. 

Mit Art. 13 Nr. 2a des Siebten Gesetzes zur Änderung 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) [4] wurde in Ergänzung 
hierzu durch die Änderung in § 10 Abs. 1 S. 1 ALG 
zudem die Lücke in der Satzungsermächtigung 
geschlossen und, entsprechend den Regelungen zur 
Richtlinienkompetenz in der allgemeinen gesetzlichen 
Rentenversicherung (vgl. nur § 14 Abs. 2 SGB VI), die 
Satzungsermächtigung um folgende Sätze erweitert: 

„Für Leistungen zur Prävention, zur Kinderrehabilitation 
und zur Nachsorge sind insbesondere die Ziele, die per-
sönlichen Voraussetzungen sowie Art und Umfang der 
medizinischen Leistungen in der Satzung näher auszu-
führen. Für sonstige Leistungen zur Teilhabe sind insbe-
sondere die Ziele sowie Art und Umfang der Leistungen 
in der Satzung näher auszuführen. Die Satzungsregelun-
gen sind regelmäßig an den medizinischen Fortschritt 
und die gewonnenen Erfahrungen anzupassen.“

Mit dieser Erweiterung soll u. a. dem Informationsbe-
dürfnis von Versicherten, Leistungserbringern, Ärzten 
und Ärztinnen und allen weiteren Beteiligten Rechnung 
getragen werden, unter welchen Voraussetzungen 
und in welchem Umfang insbesondere medizinische 
Leistungen zur Prävention (§ 10 Abs. 1 ALG i. V. m. § 14 
Abs. 1 SGB VI) von der SVLFG als LAK erbracht werden 
können. 

Unter die sonstigen Leistungen zur Teilhabe fällt auch 
die Praxis der SVLFG als LAK bei der Zuwendungsver-
gabe zur Förderung von Forschungsvorhaben Dritter 
auf dem Gebiet der Prävention und Rehabilitation zur 
Sicherung der Erwerbsfähigkeit (§ 10 Abs. 1 ALG i. V. 
m. § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI). 

Von der Satzungsermächtigung hat der Satzungsgeber 
der SVLFG als LAK mit Beschluss in der Vertreterver-
sammlung am 12.11.2020 Gebrauch gemacht und ent-
sprechende Regelungen in §§ 78 ff. der Satzung LAK [5] 
getroffen. In § 78a Abs. 2 Satz 2 der Satzung LAK wird 
nun u. a. das Fallmanagement als Satzungsleistung der 
LAK ausdrücklich angeboten:

„§ 78a

Ziel, Art, Umfang und Durchführung von Präventions-
leistungen

(1) 1Die landwirtschaftliche Alterskasse erbringt auf Antrag 
medizinische Leistungen zur Prävention, um die Erwerbsfä-
higkeit ihrer Versicherten langfristig zu erhalten. 2Die Versi-
cherten sollen durch die Leistung angehalten und befähigt 
werden in eigener Kompetenz, ein gesundheitsförderli-
ches Verhalten und einen gesunden Lebensstil zu planen 
und umzusetzen und hierdurch ersten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen ihrer Erwerbsfähigkeit entgegentreten 
zu können. 3Die Präventionsleistungen sollen auf eine mög-
lichst frühzeitige Identifizierung von Präventionsbedarfen 
und Intervention ausgerichtet sein. 

(2) 1Die Leistungen umfassen allgemeine und spezielle, auf 
die individuelle Gesundheitsgefährdung und die Erwerbstä-
tigkeit bezogene gesundheitsfördernde Maßnahmen. 2Die 
präventiven Leistungsangebote der landwirtschaftlichen 
Alterskasse können stationär, teilstationär oder ambulant, 
auch unter Nutzung digitaler Mittel erbracht werden und 
betreffen insbesondere:

■ �spezielle Informationsangebote über Print- und digitale 
Medien zur Selbsthilfe,

■ �Beratungs- und Betreuungsangebote als aufsuchende 
Hilfe,

■ �Vermittlung von aktiven Bewegungsübungen und Ent-
spannungstechniken sowie 

■ �von Kenntnissen zur gesunden Lebensführung und deren 
Auswirkungen auf die Gesundheit,

■ �individuelles Coaching und Fallmanagement* 
*Hervorhebung nur hier

(3) 1Die Präventionsleistungen sollen mit einer mit der 
ausgeübten Erwerbstätigkeit und dem Wohnort zu ver-
einbarenden Angebotsstruktur erbracht werden. 2Die 
landwirtschaftliche Alterskasse bestimmt im Einzelfall 
unter Beachtung der Grundsätze zur Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung 
der Leistungen sowie die Einbindung geeigneter Leistungs-
erbringer nach pflichtgemäßem Ermessen. 3Bei Präventi-
onsleistungen sind Zuzahlungen nicht zu leisten.“

Der im Schwerpunkt bei der LAK angesiedelten Fall-
koordination auf der Präventionsebene liegen damit 
zusammenfassend folgende gesetzliche und unterge-
setzliche Regelungen im Sinne des § 30 Abs. 1 SGB IV 
zu Grunde:

■ �§ 10 Abs. 1 Satz 1 ALG i. V. m. § 14 Abs. 1 SGB VI 
dient als Rechtsgrundlage für primäre und sekundäre 
Prävention [6].

■ �Es gelten die §§ 3 – 7 der Gemeinsamen Empfehlun-
gen (GE) Prävention 2018 sowie die  
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§§ 4, 5, 10 – 18 Reha-Prozess der BAR 2019, welche 
als Verwaltungsvertrag verpflichtend sind, wie auch 
die Ersetzungsbefugnis des BMAS durch Rechtsver-
ordnung zeigt.

■ �Das BTHG und das Präventionsgesetz stehen gleich-
berechtigt daneben.

■ �Konkretisierung insbesondere zu Art und Umfang der 
Leistungen nimmt die Satzung der LAK vor.

3	� Integriertes Gesamtkonzept der  
Prävention und Rehabilitation 

Der Fallkoordinator der SVLFG als LAK erprobt das 
trägerübergreifende Präventions- und Rehafall-
management i. S. des SGB IX, allerdings unter der 
Berücksichtigung, dass die SVLFG ein sozialversiche-
rungszweigübergreifender Verbundträger ist. 

Methodische Zielsetzung ist insbesondere (stich-
punktartig):

■ �Aufbereitung vorhandener Ansätze zum Fall-/Case-
management 

■ �Entwicklung einer methodischen Herangehensweise 
an das Casemanagement und Prüfung der Geeignet-
heit für die SVLFG

■ �Übersicht über die Bandbreite tatsächlicher Fälle 
erarbeiten/identifizieren 

■ �typische Fallkonstellationen ableiten (z. B. Hinweise 
für spätere Organisation und Personaleinsatz, 
Geschäftsprozesse und Arbeitshilfen)

■ �Auswahl der Fälle, die aufgrund ihrer Komplexität ein 
(trägerübergreifendes) Fallmanagement erfordern  
(z. B. für Definition der Voraussetzungen/Notwendig-
keiten für Fallmanagement: besonders schwere Fälle 
usw.); hierbei soll über typisierte Musterfälle eine 
Prozessstrukur erarbeitet werden, die es bei einem 
Leistungsträger braucht, damit das Fallmanagement 
auch wirksam ist

■ �Ableiten und Ausformen gemeinsamer Standards für 
Fallmanagement

■ �Entwicklung von Screening-Instrumenten, die maß-
gebliche Fälle frühzeitig erkennen lassen

Inhaltliche Zielsetzung ist der Erhalt bzw. die Siche-
rung der Erwerbsfähigkeit der in der LAK versicherten 
erwerbstätigen Menschen. Es geht um die möglichst 

frühzeitige Identifizierung von Bedarfen und zielgenaue 
Umsetzung von Intervention durch entsprechende Prä-
ventionsangebote [7]. Besonders Versicherte in schwie-
rigen privaten und beruflichen Lebensumständen 
können die Vielzahl der Angebote und Zuständigkeits-
bereiche der sozialen Sicherungssysteme überfordern, 
wodurch notwendige Präventionsleistungen zu wenig 
oder gar nicht in Anspruch genommen werden. Ziel ist 
daher eine Bedarfsermittlung und Leistungserbringung 
wie aus einer Hand sowie eine kontinuierliche Beglei-
tung des Versicherten. Den Ansätzen der Personenzen-
trierung und Förderung der Selbstbestimmung folgend, 
soll das Ziel erreicht werden, die Position der Leistungs-
berechtigten im Sozialverfahren zu stärken und die 
lückenlose und koordinierte Leistungserbringung zu 
begleiten und überwachen. Die aktive Mitwirkung des 
Leistungsberechtigten ist eine unabdingbare Voraus-
setzung für das Gelingen. 

Während Leistungen zur Teilhabe in deren Gesamtheit 
darauf abzielen, „Beeinträchtigungen der Erwerbs-
fähigkeit von Versicherten oder ihr vorzeitiges Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder 
sie möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben wieder-
einzugliedern“ (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI), sollen 
die Leistungen zur Prävention gemäß dem Grundsatz 
„Prävention vor Rehabilitation und Rehabilitation vor 
Rente“ [8] der Inanspruchnahme von Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeits-
leben vorbeugen [9]. Eine starre (zeitliche) Abgrenzung/
Staffelung der Primär-, Sekundär- oder Tertiärpräven-
tion ergibt sich hierdurch aber nicht, vielmehr sind 
die Übergänge fließend und ineinandergreifend. Die 
Annahme, Leistungen der einzelnen Präventionsstufen 
würden bei Erreichen der nächsten Stufe nicht mehr in 
Betracht kommen, ist verfehlt und wird der Realität von 
Krankheitsbildern nicht gerecht [10]. Prävention richtet 
sich auch oder eben gerade bereits an Menschen mit 
Vorerkrankungen oder Behinderungen, solange die 
Maßnahmen eben geeignet sind. Prävention nach § 3 
SGB IX ist auf den frühestmöglichen Ansatzpunkt 
von Unterstützungsangeboten gerichtet. Die LAK ist 
hierbei als im Verbundsystem der SVLFG (fingiert)* 
erstangegangener Rehabilitationsträger gegenüber der 
LKK vorrangig zuständig, frühzeitige Präventions- und 
Rehabilitationsbedarfe (§ 40 Abs. 4 SGB V, § 13  
Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, § 3 SGB IX, § 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB 
I) zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Ver-
sicherten die ihnen zustehenden Sozialleistungen in 
zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhalten [11].

Das möglichst nahtlose Ineinandergreifen der Lei-
stungen wird zwar gesetzlich durch die für alle Reha-
bilitationsträger gem. § 7 Abs. 2 SGB IX vorbehaltlos 
geltenden Vorschriften der Kapitel 2 bis 4 des Teils 1 
SGB IX zur Koordination und Kooperation, ferner durch 
die Pflicht der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1  



43Rechtliche Aspekte zum übergreifenden Fallmanagement  � 1 I 2022 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft

Nr. 1 bis 5 SGB IX zur Zusammenarbeit gem. den  
§§ 25 und 26 SGB IX gewährleistet [12]. Zielführend 
ist jedoch vielmehr ein integriertes Gesamtkonzept. 
Präventions- und Rehabilitationsfallmanagement und 
letztendlich auch die Pflegeberatung sind einander 
ergänzende Aufgaben. Die individuelle Bedarfser-
mittlung soll trägerübergreifend, interdisziplinär, 
konsensorientiert, individuell und lebensweltbezogen 
erfolgen. Der gesetzgeberische Ansatz des BTHG, 
Leistungen „wie aus einer Hand“ (Teilhabeplanverfah-
ren) anzubieten und Zuständigkeitsfragen träger- und 
verwaltungsintern zu klären, muss von der SVLFG mit 
Vorbildfunktion gelebt werden. Nach dem BTHG ist 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX der individuelle Präventi-
onsbedarf als Teil des Reha-Versorgungsplans auszu-
weisen. Durch § 12 Abs. 1 Satz 1 SGB IX (n. F.) werden 
die Rehabilitationsträger verpflichtet, geeignete Maß-
nahmen zur frühzeitigen Bedarfserkennung zu ergrei-
fen. Auch das Flexirentengesetz (Reg.-Entwurf  
S. 25) betont die Wichtigkeit der frühzeitigen Präventi-
onsbedarfserkennung.

*Exkurs: Soweit die Gleichrangigkeit der Zuständigkeiten 
gem. § 40 Abs. 4 SGB V für Leistungen nach § 14 SGB VI 
unberührt bleibt, ist grds. eine Leistungserbringung zu 
Lasten einer gesetzlichen Krankenkasse und eines gesetz-
lichen Rentenversicherungsträgers denkbar. In der SVLFG 
ist diese Konkurrenz jedoch über das vorrangig in der LAK 
angesiedelte Fallmanagement und die Fallkoordination 
aufzulösen. 

Unberührt von dieser vorrangigen Steuerung der Antrag-
stellung bleiben ggf. bestehende Leistungspflichten und 
Fallmanagementprozesse der LKK/LPK, LBG oder der 
Träger der allgemeinen gesetzlichen Kranken-, Pflege und 
Unfallversicherung (vgl. §§ 20-26, 119 Abs. 2 SGB V,  
§§ 1 Nr. 1, 14 ff. SGB VII, § 5 SGB XI). Sowohl die Ursache 
für die Beeinträchtigung (vor allem bei der Unfallversiche-
rung) als auch das Leistungsziel (Krankenversicherung) 
können bei der erforderlichen „Trägerbestimmung“ heran-
gezogen werden (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 3 SGB IX) [13].

Soweit „Altenteiler“ und sonstige Nicht-LAK-Versicherte 
zu Lasten der LKK in die Leistungserbringung aufgrund 
des Modellvorhabens einbezogen werden sollen, ist daher 
die Antragstellung unter Federführung der LKK zu steuern 
(Informationskampagne, Antragstellung und Einschrei-
bung).

Entsprechendes gilt für Nicht-LAK-Versicherte, soweit diese 
in die Leistungserbringung nach dem Leistungskatalog der 
LBG oder LPK einbezogen werden können. 

Dagegen sind erwerbstätige LAK-Versicherte grds. zu 
Lasten der LAK in die Präventionsarbeit einzubeziehen. 
Die Antragstellung kann und soll innerhalb der SVLFG 
über die LAK gesteuert werden. Soweit das Pilotprojekt 

sich im Schwerpunkt mit der Prävention von seelischen 
Belastungsstörungen im Sinne des Burn-Out-Syndroms 
befasst, ist die Steuerung der Anträge über die LAK 
besonders gerechtfertigt, weil Burn-Out (im Gegensatz zu 
Depressionen) grundsätzlich im Kontext mit belastenden 
Faktoren aus dem Arbeitsumfeld einhergeht bzw. diese 
hier eine zentrale Rolle spielen [14]. Weiterblickend ergibt 
sich die vorrangige Steuerung der Anträge der versicher-
ten Erwerbstätigen über die LAK aus der Eigenschaft der 
gesetzlichen Rentenversicherungsträger als Rehabilitati-
onsträger im Hinblick auf ihre Strukturverantwortung und 
die Finalität Teilhabeleistung.

In den Aufgabenkreis der Rentenversicherung (oder anderer 
Leistungssysteme wie der gesetzlichen Unfallversicherung 
sowie der Versorgung) fallen nur solche Rehabilitationslei-
stungen, die über die Aufgaben der Krankenversicherung 
hinausgehen. Die Krankenversicherung ist insofern zustän-
dig, wenn die Maßnahme die Auswirkungen der Behinde-
rungen im gesamten täglichen Leben beseitigt oder mildert 
und damit ein Grundbedürfnis des täglichen Lebens betrifft 
(wie Gehen, Stehen, Sehen, Hören, Greifen, Nahrungsauf-
nahme, Ausscheiden, elementare Körperpflege, selbständi-
ges Wohnen, Erschließen eines gewissen körperlichen und 
geistigen Freiraums). Überschneidungen mit den Aufgaben 
der Rentenversicherung sind aber nicht auszuschließen. 
Denn zu den elementaren Grundbedürfnissen zählt die Aus-
übung einer beruflichen oder gleichwertigen Tätigkeit. Des-
halb ist die Herstellung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 
grundsätzlich nicht nur eine Aufgabe der Renten-, sondern 
auch der gesetzlichen Krankenversicherung [15]. 

Soweit jedoch das Fallmanagement bei der LAK i. S. e. 
„erstangegangenen Rehaträgers“ angesiedelt wird, ist 
vorrangig der Leistungskatalog der LAK zu prüfen. Kon-
kret ergibt sich in einem ersten Schritt die Zuordnung und 
Anspruchsprüfung der konkurrierenden Präventionsleistun-
gen der LKK und LAK aus der Prüfung der persönlichen und 
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Gem.  
§ 8 Abs. 1 ALG i. V. m. §§ 10 Abs. 3, 14 Abs. 1 SGB VI ist 
demnach u. a. die Gefährdung der „ausgeübten Beschäf-
tigung“ zu prüfen. In der rentenversicherungsrechtlichen 
Rehabilitation und Teilhabe entspricht dieses Merkmal der 
Gefährdung/ Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit (vgl.  
§§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 10 SGB VI).

Von vorherein entfällt damit eine Leistungsgewährung zu 
Lasten der LAK, wenn die rentenversicherungsrechtlichen 
Teilhabevoraussetzungen nicht vorliegen, wie etwa bei 
nichterwerbstätigen Ehepartnern, Kindern und Rentnern, 
oder wenn die Ursache für den (zu verhütenden) Versiche-
rungsfall auf einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
zurückzuführen ist. 

In entsprechender Anwendung der Grundsätze des BSG zur 
Rehabezogenheit der Leistungserbringung durch die DRV 
in Abgrenzung zur GKV ist für die Zuordnung der Präven-
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tionsleistungen daher ebenfalls die Zielgerichtetheit der 
Maßnahme ausschlaggebend. 

Danach muss es für die Annahme der Zuständigkeit der 
LAK nach dem Berufsbild einerseits und der vorliegenden 
Funktionsstörung andererseits geboten sein, gerade der 
Gefährdung der Erwerbsfähigkeit entgegenzutreten [16]. 

�Erwerbsfähigkeit ist dabei als Fähigkeit zu verstehen, 
seinen bisherigen Beruf oder eine seiner Eignung, Neigung 
und bisherigen Tätigkeit angemessene Erwerbs- oder 
Berufstätigkeit dauernd auszuüben [17]. 

4	� Gesetzliche Rahmenbedingungen  
des Modellvorhabens  
„Mit uns im Gleichgewicht – MUIG“ 

Das durch eine wissenschaftliche Forschungseinrich-
tung (Institut für Qualitätssicherung in Prävention und 
Rehabilitation an der Sporthochschule in Köln) beglei-
tete LAK- und LKK-übergreifende Modellvorhaben nach 
§ 20g SGB V, §§ 7, 10 ALG i. V. m. §§ 14 Abs. 3, 31  
SGB VI dient dem Zweck, die Funktion des Fallkoordi-
nators bedarfsgerecht zu optimieren und ggf. zukünf-
tig durch weitere Kompetenzen zu ergänzen. So sind 
Screening-Instrumente für das Fallmanagement, ein 
Schulungskonzept, eine Prozessbeschreibung und Leit-
linien, unterstützende Strukturen (Backoffice, abrufbare 
Experten etc.) und Hilfsmittel (Muster-Versorgungs-
pläne, Patienteninformationen, Dokumentationshilfen) 
zu beschreiben. Die Hilfestellung „aus einer Hand“ setzt 
die Vorgaben des BTHG um, drohende Behinderungen 
frühzeitig zu erkennen und gezieltes Handeln noch vor 
Eintritt der Rehabilitationsmaßnahme zu ermöglichen. 
Die frühzeitige Intervention, die vernetzte Gesundheits-
datenauswertung sowie die trägerübergreifende Fall-
steuerung könnten deutlich verbessert werden. Bisher 
ist die Fallbearbeitung der SVLFG stark auf die Belange 
des jeweiligen Versicherungszweiges fokussiert. Das 
SGB IX und der Gesamtauftrag der SVLFG als agrarso-
ziales Verbundsystem verlangen eine übergreifende 
Bedarfssteuerung und einen einheitlichen Versorgungs-
plan.

Die Vorschriften § 20g SGB V und § 63 Abs. 2 SGB V 
können sich hierbei ergänzen. Es handelt sich um 
Parallelvorschriften und kein lex specialis/generalis, 
wobei allerdings die §§ 63 ff. SGB V viel detaillier-
ter ausgestaltet sind und damit als „Grundnorm des 
Modellvorhabens“ gewertet werden könnten. Träger von 
Modellvorhaben nach § 20g SGB V kann jeder Leis-
tungsträger sowie jeder Verband der in § 20d Abs. 1 
SGB V aufgeführten Sozialversicherungszweige sein, 
und zwar jeweils einzeln oder auch gemeinsam; ein 
Zusammenwirken aller Träger ist nicht erforderlich. Sie 

dienen zur Erreichung der in den Rahmenempfehlungen 
nach § 20d Abs. 2 Nr. 1 SGB V festgelegten gemein-
samen Ziele einzeln oder in Kooperation mit Dritten. 
Die Modellvorhaben soll die Qualität und Effizienz der 
Versorgung mit Leistungen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention in Lebenswelten und mit Leistungen 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung verbessern. 
Die Modellvorhaben sind im Regelfall auf fünf Jahre zu 
befristen (§ 20g Abs. 2 SGB V) nach allgemein aner-
kannten wissenschaftlichen Standards wissenschaft-
lich zu begleiten und auszuwerten (§ 20g Abs. 2 SGB 
V, ebenso § 65 SGB V). Die Forschung kann sich auch, 
wie aus § 20g Abs. 1 Satz 3 SGB V folgt, auf die Erpro-
bung von geeigneten Maßnahmen der Zusammenarbeit 
richten. 

§ 20g SGB V stellt die Krankenkassen für den Bereich 
der primären gesundheitlichen Prävention und Gesund-
heitsförderung in nichtbetrieblichen und betrieblichen 
Lebenswelten nach den §§ 20a und b SGB V partiell von 
dem aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach  
§ 12 Abs. 1 SGB V und den Qualitätsanforderungen 
nach § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V gleichermaßen abzulei-
tenden Verbot frei, Leistungen auch bei ungesicherter 
Erkenntnislage über ihre Wirksamkeit und/oder (allein) 
im Interesse der (Versorgungs-)Forschung zu erbrin-
gen. Auch für Präventionsleistungen gelten die allge-
meinen Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit der 
Leistungserbringung gemäß den § 2 Abs. 1 Satz 3 und 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 SGB V. Qualität und Wirksamkeit der 
Leistungen haben dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und 
den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen und 
Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich 
sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen 
die Leistungserbringer nicht bewirken und die Kranken-
kassen nicht bewilligen. Der Leitfaden Prävention der 
GKV definiert die Qualitäts- und Zulassungsvorgaben 
hierzu abschließend. Einen allgemeinen Arztvorbehalt 
dieser Leistungen gibt es nicht. Auch ohne ärztliche 
Präventionsempfehlung können Präventionsleistungen 
erbracht werden. 

Demgegenüber können Krankenkassen nach § 63 ff. 
SGB V Modellvorhaben zu Leistungen zur Verhütung 
und Früherkennung von Krankheiten, …, die nach den 
Vorschriften dieses Buches oder auf Grund hiernach 
getroffener Regelungen keine Leistungen der Kranken-
versicherung sind, durchführen oder nach § 64 SGB V 
vereinbaren. Modellvorhaben zu Leistungen der Krank-
heitsverhütung müssen über die Leistungen nach den 
§§ 20 bis 24 SGB V hinausgehen [18]. Nach § 63 Abs. 3 
Satz 1 Halbsatz 1 SGB V kann bei der Durchführung von 
Modellvorhaben nach Abs. 1 (nur) von den Vorschriften 
des 4. (§§ 69 bis 140h) und des 10. Kapitels (§§ 284 bis 
305b) des SGB V abgewichen werden, soweit es für die 
Modellvorhaben erforderlich ist. Nicht zugelassene Lei-
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stungserbringer sind von einer Beteiligung an Modell-
vorhaben ausgeschlossen. Demnach sind nach § 20g 
SGB V geeignete präventive Modellvorhaben:

■ �sozialversicherungszweigübergreifende Projekte  
(§ 14 Abs. 3 Satz 1 SGB VI; § 14 Abs. 3 SGB VII), ins-
besondere solche, die die gemeinsame Zusammenar-
beit verbessern

■ �Projekte zur Erreichung der in den Rahmenempfeh-
lungen nach § 20d Abs. 2 Nr. 1 SGB V festgelegten 
gemeinsamen Ziele einzeln oder in Kooperation mit 
Dritten 

■ �Setting-Projekte in Abgrenzung zu Leistungen zur 
verhaltensbezogenen Prävention 

Vom Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 Abs. 1 SGB V 
und den Qualitätsanforderungen nach § 2 Abs. 1 Satz 3 
SGB V wird man, sofern sachlich begründet, abweichen 
können, wobei jedoch die Forschung der Erprobung 
dieser Leistungen insoweit dienen muss. 

Das Modellvorhaben MUIG ist gleichermaßen ein 
Modellvorhaben nach § 20g SGB V, da es die versiche-
rungszweigübergreifende Zusammenarbeit im Ver-
bundsystem SVLFG fokussiert. Der Fallkoordinator wird 
innerhalb dieses Vorhabens nach § 63 Abs. 2 SGB V,  
§§ 7, 10 ALG i. V. m. 14 Abs. 3 Satz 1 SGB VI erprobt, da 
es sich insoweit für die LKK im Hinblick auf die Einbe-
ziehung der sog. Altenteiler, die über das Renteneintritt-
salter hinaus im landwirtschaftlichen Betrieb weiterhin 
mitarbeiten oder nach Abschaffung der sog. Hofab-
gabeklausel [19] bei Bezug einer Altersrente [20] das 
landwirtschaftliche Unternehmen fortführen, um eine 
ganz neue Leistung handelt. 

5	 �Definition und Ablauf der Fall- 
koordination im Modellvorhaben MUIG

Ziel des Modellvorhabens ist es, einen für die SVLFG, 
also die Besonderheiten des agrarasozialen Verbund-
systems berücksichtigenden, spezifischen Begriff des 
Fallmanagements zu entwickeln. Bis dahin soll sich das 
Fallmanagement als Leistung der LAK unter Einbe-
ziehung der LKK im Hinblick auf die dort versicherten 
Altenteiler an dem der DRV orientieren und begriffen 
werden als eine am individuell zu ermittelnden Bedarf 
ausgerichtete Vorgehensweise, die primär das Ziel der 
Erhaltung und Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit 
verfolgt.

Besonderheit und Vorteil sind dabei, dass die SVLFG als 
ein Verbund- und Leistungsträger der Landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung mit ihren vier Sozialversiche-

rungszweigen unter einem Dach grundsätzlich in der 
Lage ist, die meisten erforderlichen Leistungen ohne 
„Träger- bzw. Zuständigkeitswechsel“, mithin als eine 
Behörde im organisatorischen Sinne, an ihre Versi-
cherten selbst zu erbringen (Ausnahme: grundsätzlich 
Arbeitnehmende, die nur in der LUV versichert sind). 
Das Fallmanagement greift hier auch die besonderen 
beruflichen und familiären Problemlagen auf und erzielt 
eine personen-/bedarfsorientierte Beratung, Planung, 
Begleitung und Koordination des Präventions- und 
Rehabilitationsprozesses.

Nach § 10 Abs. 1 ALG i. V. m. § 14 Abs. 1 SGB VI 
gelten unter besonderer Berücksichtigung der hier 
durch Hervorhebung deutlich gemachten Kausalitäts-
anforderungen folgende Tatbestände:

a) �erste gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgrund 
einer die Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflussen-
den Beschäftigung

b) �dadurch die Gefährdung der ausgeübten Beschäfti-
gung/Erwerbstätigkeit

Die (persönliche) Voraussetzung (Kausalität) nach a) 
hat Bedeutung für die Abgrenzung der grds. gleich-
rangigen Präventionsleistungen in der Kranken- und 
Rentenversicherung (§ 40 Abs 4 SGB V); denn danach 
müssen diese über die Ursache der Beeinträchtigung 
aus dem Arbeitsplatz/der Beschäftigung abgegrenzt 
werden, woraus sich ein faktischer Vorrang der RV-
Prävention bei Vorliegen der persönlichen und versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen ergibt. 

Ursache und Leistungsziel sind auch für die Bestim-
mung der Leistungsart und des Umfanges maßgeblich, 
wonach die Aus- und Zielrichtung einer angebotenen 
Leistung, um Arbeitsunfälle zu vermeiden, Beeinträch-
tigungen der Erwerbsfähigkeit entgegenzuwirken oder 
letztlich „nur“ Krankheiten zu verhüten, zur Abgrenzung 
der Leistungs- und Finanzierungsverantwortung inner-
halb des Verbundträgers SVLFG heranzuziehen ist. 

Die Angebote werden entsprechend dieser Vorgaben 
entwickelt und bilden zusammen ein sozialversiche-
rungsübergreifendes Konzept. 

Die schnittstellenübergreifende Vernetzung benötigter 
Leistungsangebote ist hierbei von zentraler Bedeu-
tung. Nach derzeitigem Verfahrensstand wird sich das 
Konzept am dreistufigen Ansatz (Stufen 1 bis 3 mit 
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unterschiedlichen Schweregraden und Zuständigkeiten) 
der DRV [21] anlehnen, aber auch – bedingt durch die 
gebündelte Kompetenz im Hause – darüber hinausge-
hen. Siehe hierzu die Tabelle: 

Die aktiven Versicherten der SVLFG erhalten die Koordi-
nationsleistungen aus der LAK, die sog. Altenteiler aus 
der LKK. Auch Arbeitnehmende (nur LBG-Versicherte) 
erhalten ein spezifisches Hilfsangebot auf Grundlage 
des § 14 SGB VII unter Einbindung der telefonischen 
Beratungsstelle Betriebliches Eingliederungsmange-
ment/Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF-Koordi-
nierungsstelle), eigener Präventionsangebote und der 
Einbindung weiterer zuständiger Leistungs-/Kostenträ-
ger (Lotsenfunktion zum zuständigen Sozialversiche-
rungsträger).

Die Durchführung des Fallmanagements basiert auf der 
standardisierten Phasenstruktur der Fallidentifikation, 
der Bedarfsermittlung, der Teilhabeplanung (Versor-
gungsplan), der Überwachung und (Nach-)Steuerung 
der Leistungen, des Abschlusses und der Evaluation 
[22].

6.	� Gesetzliche Vorgaben für das Fall-
management aus dem Sozialrecht

In vielen Vorschriften des SGB V sind Aspekte eines Ver-
sorgungs- oder Fallmanagements für konkrete Versor-
gungsbereiche niedergelegt (vgl. §§ 37a, 43 Abs. 2  
Satz 2, 44 Abs. 4 Satz 1 SGB V). Auch außerhalb des 
SGB V bestehen Koordinierungs-, Beratungs- und Hin-
wirkungspflichten der Krankenkassen oder auch nur im 
Zusammenhang mit den Aufgaben des SGB V (u. a.  
§§ 13 bis 17 SGB I, §§ 12, 14 f., 19 f., 25 f. SGB IX,  
§§ 12 i. V. m. §§ 7, 7a, 7c SGB XI) [23]. Auch im Bereich 
des Rehafallmanagements und der Pflegeberatung 
besteht seit vielen Jahren eine hohe Expertise von 
Sozialversicherungsträgern im Fallmanagement. Um 
die Leistungen für Versicherte mit komplexen Problem-
lagen besser steuern zu können, wird zunehmend auch 
seitens der Deutschen Rentenversicherung auf Case- 
bzw. Fallmanagementansätze gesetzt [24]. Kernele-
mente sind für die DRV hierbei die personenorientierte 
Beratung, Planung, Begleitung und Koordination des 
Rehabilitationsprozesses [25]. Auch im Kontext der Ver-
ankerung des sozialen Entschädigungsrechts in einem 
SGB XIV wird zum 01.01.2024 ein umfassendes Fallma-
nagement in § 32 SGB XIV in Kraft treten. Der Gesetz-
geber hat dadurch in den letzten Jahren vermehrt 
Hilfestellungen für sektorale Versorgungsübergänge 
(ambulant, stationär, Reha, Pflege usw.) angeboten [26]. 
Case- bzw. Fallmanagementansätze sind grundsätzlich 

Fachliche Ein-
schätzung

Stufe Inhalte der Stufe

Kein Fall-
management, 
sondern Vor-
stufe

1 Grundsätzlich ist es der Anspruch der SVLFG in der Stufe 1, im Rahmen der allgemei-
nen Beratung/Aufklärung all ihre Versicherten über die Leistungen des agrarasozialen 
Systems aufzuklären (§§ 13, 14 SGB I). In diesem Rahmen wird auch der Bogen zur 
Fallidentifikation (Screeningbogen) ausgefüllt.

Präventionsbe-
zogenes Fall-
management

2a Das Telezentrum der Stabsstelle Kampagne Gesundheitsangebote (GA) berät und ver-
mittelt in der Stufe 2a intensiv zielgruppenbezogene Angebote unter Berücksichtigung 
der individuellen Bedarfslage und begleitet die Versicherten hierbei (fortlaufende aktive 
Koordinierung mit „Nachfassen“ in vorgegebenen Abständen) (LKK § 8 KVLG 1989 i. V. 
m. §§ 20 ff., 63 SGB V, LAK §§ 7, 10 ALG i. V. m. §§ 14, 31 SGB VI i. V. m. Satzung LAK).

Fach-Fallma-
nagement

2b Liegt ein besonderes Fallmanagementangebot der SVLFG vor, welches einschlägig ist, 
wird der Versicherte dorthin überführt (Pflegeberatung, Entlassmanagement, LBG-Reha/
Berufskrankheiten-Management; Stufe 2b). Datenschutzrechtlich gelten hier die Fach-
vorgaben der gesetzlichen Sondervorschriften.

Fallkoordina-
tion

3 Versicherte mit besonderen oder komplexen Falllagen, die einer intensiven Begleitung, 
Beratung und Koordination von Hilfen mit regelmäßigen Kontakten in kürzeren Abstän-
den bedürfen (Stufe 3, sehr geringe Fallzahl), werden nach einem detaillierten Assess-
ment über einen längeren Zeitraum begleitet und SVLFG-eigene oder auch fremde 
Hilfestellungen koordiniert.(§§ 20g, 63 , 20b SGB V, §§ 14, 31 SGB VI). Hierzu ist geson-
dert einzuwilligen.
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geeignet, mittels sektoren-, aber auch trägerübergrei-
fender Interventionen Versicherte (besser) zu unterstüt-
zen. 

6.1	  �Überblick über sozialrechtliche  
Normierungen eines Fallmanagements

Fallmanagement ist somit vielfältig im Sozialgesetz-
buch normiert, hat jedoch keine abgeschlossene oder 
allgemein gültige gesetzliche Definition. Im Nachfolgen-
den soll ein Überblick über die wichtigsten Regelungen 
gegeben werden:

Nach § 11 Abs. 4 Satz 1 SGB V haben gesetzlich 
Krankenversicherte Anspruch auf ein (medizinisches) 
Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung 
von Problemen beim Übergang in die verschiedenen 
Versorgungsbereiche; dies umfasst auch die fach-
ärztliche Anschlussversorgung. Mit dem Gesetz zur 
Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV-WSG) wollte der Gesetzgeber 
mit der Einfügung dieser Norm insbesondere „Schnitt-
stellenprobleme beim Übergang von Versicherten in 
die verschiedenen Versorgungsbereiche” bewältigen. 
Die Vorstellung des Gesetzgebers war es dabei, im 
Interesse der Versicherten (Versorgungskontinuität, 
Entlastung der Versicherten und ihrer Angehörigen) 
und der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung 
einen „reibungslosen Übergang” zu ermöglichen, um 
namentlich Pflegebedürftigkeit oder eine baldige sta-
tionäre Wiedereinweisung zu vermeiden [27]. Die Mittel 
des Versorgungsmanagements gehen über die reine 
Information und Beratung des Versicherten hinaus; 
neben der Analyse der dem Versicherten zur Verfügung 
stehenden Ressourcen (etwa Fähigkeit zum Selbstma-
nagement, Hilfe durch Angehörige) und der aus den 
individuellen Versorgungsbedürfnissen des Versicher-
ten resultierenden Maßnahmen die Abstimmung des 
individuellen Hilfe- und Koordinierungsbedarfs mit allen 
an der medizinischen Betreuung Beteiligten [28]. Als 
Nebenleistung zum eigentlichen Behandlungsanspruch 
erfüllt die Krankenkasse den Anspruch jedoch nicht 
selbst, sondern mittels der beteiligten Leistungser-
bringer [29]. Im Weiteren unterstützt die Krankenkasse 
jedoch nur, z. B. durch zügige  Bearbeitung von Anträ-
gen oder Information und Beratung der Versicherten. 
Als Kerngeschäft der Krankenkasse ist diese Aufgabe 
nicht auslagerbar auf private Dritte [30]. Die Regelungen 
des Versorgungs- und Entlassmanagements erweitern 
den Anspruch Versicherter auf Krankenhausbehand-
lung lediglich um die in dem Management liegende 
Dienstleistung [31]. 

Auch die Regelungen des Entlassmanagements im 
Rahmen des Anspruchs auf Krankenhausbehandlung 
(§ 39 Abs. 1a SGB V) verfolgen denselben Regelungs-

zweck wie § 11 Abs. 4 SGB V [32], konzipieren den 
Anspruch aber „als unmittelbaren Bestandteil des 
Anspruchs auf Krankenhausbehandlung in § 39 SGB V“.  
Weiterhin haben Versicherte, die Krankengeld beziehen, 
regelmäßig eine länger andauernde Krankheit zu über-
winden und oft einen erheblichen Beratungs- und Unter-
stützungsbedarf. Hierbei sind der individuelle Bedarf 
der Versicherten festzustellen und passgenaue Leistun-
gen zur Überwindung der Krankheit und ihrer Folgen zu 
finden. Die Inanspruchnahme dieser Beratung ist für 
die Versicherten freiwillig; eine etwaige Ablehnung der 
Beratung durch die Versicherten hat keine leistungs-
rechtlichen Konsequenzen, insbesondere keine Auswir-
kungen auf den Krankengeldanspruch. Eine Beratung 
und Hilfestellung nach § 44 Abs. 4 Satz 1 SGB V sowie 
die dazu erforderliche Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten darf nach § 44 Abs. 4 Satz 2 SGB V nur nach 
vorheriger schriftlicher Information und mit schriftlicher 
Einwilligung der Versicherten erfolgen [33]. Die individu-
elle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkas-
sen endet, soweit die Krankenkasse den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) einschalten 
muss (Prüfung von Maßnahmen zur Sicherung des 
Behandlungserfolgs, der Einleitung von Maßnahmen der 
Leistungsträger für die Wiederherstellung der Arbeits-
fähigkeit oder wenn Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit 
bestehen, vgl. § 275 Abs. 1 Nr. 3 lit. a und b SGB V).

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch § 140a 
Abs. 3 Satz 1 SGB V, welcher nun auch Verträge mit 
anderen Sozialversicherungsträgern zulässt. Dies 
entspricht dem von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) vorgegebenen Ziel „Health in all policies“. Der 
Ansatz „Gesundheit in allen Politikbereichen“ beruht 
auf der Überlegung, dass die Gesundheit von vielerlei 
Faktoren beeinflusst wird, die außerhalb der direkten 
Kontrolle des Gesundheitssektors liegen, wie Bildung, 
Einkommen und den Bedingungen, unter denen Men-
schen leben, arbeiten und spielen. Der mit Art. 1 Nr. 6 
lit. b sublit. bb Gesundheitsversorgungs- und Pflegever-
besserungsgesetz (GPVG) [34] eingefügte Satz 9 räumt 
den Vertragspartnern die Möglichkeit ein, Leistungser-
bringer oder Dritte mit Beratungs-, Koordinierungs- und 
Managementleistungen zur Versorgung der Versicher-
ten zu beauftragen. Das soll etwa die aufsuchende 
Beratung durch Fachkräfte der sozialen Arbeit bei 
vulnerablen Personengruppen oder eine Beratung oder 
Betreuung über Belange und Leistungen des Kranken-
versicherungsrechts hinaus ermöglichen, etwa durch 
andere Sozialleistungsträger [35]. Die angeordnete 
entsprechende Geltung des § 11 Abs. 4 Satz 5 SGB V 
bewirkt, dass Dritte die Beratungs-, Koordinierungs- und 
Managementleistungen nur nach vorheriger Informa-
tion und mit Einwilligung der Versicherten durchführen 
können. Die Möglichkeit der Aufgabenübertragung ist 
auf die besondere Versorgung beschränkt; in der Regel-
versorgung bleibt das Versorgungsmanagement nach 
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§ 11 Abs. 4 SGB V Aufgabe der Leistungserbringer, die 
dabei von den Krankenkassen unterstützt werden.

Die umfassende Pflegeberatung der Landwirtschaft-
lichen Pflegekasse gemäß § 7a SGB XI reicht von 
der Feststellung und systematischen Erfassung des 
Hilfebedarfs über die Erstellung eines individuellen 
Versorgungsplans mit allen erforderlichen Leistungen 
bis hin zur Überwachung der Durchführung des Ver-
sorgungsplans [36]. Es hat insoweit ein individuelles 
Fallmanagement zu erfolgen. Ein solches setzt auf 
einen längerfristigen und mehrmaligen Kontakt zur 
Unterstützung und Beratung. Herzstück der Pflegebe-
ratung ist der individuelle Versorgungsplan, in welchem 
alle präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen 
medizinischen sowie pflegerischen Leistungen zusam-
mengestellt sind (vgl. Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 § 7a SGB XI) 
[37].

Die Rentenversicherungsträger erbringen auf Grundlage 
der mit dem Flexirentengesetz neugefassten Regelun-
gen (sh. dazu schon oben) Leistungen zur Teilhabe, 
um die Erwerbsfähigkeit der Versicherten zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Die Umsetzung des Fallma-
nagements steht innerhalb der Rentenversicherung in 
engem Zusammenhang mit den bereits bestehenden 
Angeboten der Reha(fach-)beratung, insbesondere dem 
Rehamanagement [38]. Vor dem Hintergrund der darge-
stellten Veränderungen und der gegebenen Grundsätze 
rehabilitativer Arbeit führen verschiedene Rentenversi-
cherungsträger Fallmanagement durch, um durch ein 
passgenaues Leistungsangebot die langfristige beruf-
liche (Wieder-)Eingliederung zu fördern [39]. In Fällen, 
bei denen Leistungen verschiedener Leistungsgruppen 
oder verschiedener Rehabilitationsträger in Anspruch 
genommen werden, werden ein Teilhabeplan erstellt 
und bei Bedarf Teilhabeplankonferenzen mit den an der 
Leistungserbringung beteiligten Akteuren durchgeführt. 
Diese Neuerungen ergänzen damit die bereits bisher im 
SGB IX enthaltenen Vorgaben zur Leistungserbringung; 
allen voran die Forderung nach einer nahtlosen und 
zügigen Erbringung von Leistungen in § 12 SGB IX (a. F.). 

Definiert wird Fallmanagement in der Rentenversiche-
rung als eine am individuell zu ermittelnden Bedarf aus-
gerichtete Vorgehensweise, deren Fokus auf dem Erhalt 
und der Wiedererlangung der beruflichen Teilhabe liegt 
[40]. Gekennzeichnet ist das Konzept durch Elemente 
wie personenorientierte Beratung, Planung, Beglei-
tung und Koordination des Rehabilitationsprozesses. 
Innerhalb des Fallmanagements sind in der praktischen 
Ausgestaltung drei Intensitätsstufen zu unterschei-
den, je nach Komplexität der jeweiligen Bedarfslage. 
Diese Stufen umfassen Beratung und Begleitung ohne 
umfassende Koordination bis hin zu intensiver Beglei-
tung, individualisierter Koordination und Schaffen neuer 
Netzwerkstrukturen. Das Konzept des Fallmanage-

ments kann insbesondere dazu genutzt werden, bei 
Vorliegen erschwerender Bedingungen die Vorgehens-
weise der Reha(fach)beratung auszugestalten [41].

Im Hinblick auf eine noch stärkere Ausrichtung der 
Angebote an den Anforderungen der Arbeitswelt hat 
die Deutsche Rentenversicherung auf dieser Basis ihre 
betriebsorientierten Unterstützungsangebote zu einem 
Firmenservice zusammengefasst. Dabei handelt es 
sich um ein flächendeckendes und vernetztes Aus-
kunfts- und Beratungsangebot für Arbeitgeber, Arbeit-
geberinnen und Unternehmen jedweder Größe.  
Es werden drei Module der Beratung angeboten: Bera-
tung zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation 
sowie zur berufsnahen Prävention und zum Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement (BEM), Beratung 
zur Rente und Altersvorsorge unter Einschluss von 
Fragen der Demographie sowie Beratung zu Sozial-
versicherungsbeiträgen und -meldungen. Über den 
Firmenservice will die Deutsche Rentenversicherung 
Unternehmen außerdem dabei unterstützen, im geglie-
derten System den richtigen Ansprechpartner zu finden 
(Lotsen- und Wegweiserfunktion) [42].

Wegen der Wesensart als unternehmerisches Teilsiche-
rungssystem gehören zum Aufgabenkatalog der LAK 
jedoch nicht die Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben wie das BEM. Zudem bestehen innerhalb kleiner 
Unternehmen keine gesondert ausgewiesenen perso-
nellen Strukturen für ein Betriebliches Gesundheitsma-
nagement. Gleichwohl haben auch (familiengeführte) 
Kleinstunternehmen das Bedürfnis, die Betriebsorga-
nisation gesundheitsfördernd zu gestalten (besonders 
hoher Ressourceneinsatz). 

Reha-Management der gesetzlichen Unfallversicherung 
ist auf Grundlage des § 26 SGB VII die umfassende 
Planung, Koordinierung und zielgerichtete, aktivierende 
Begleitung der medizinischen Rehabilitation und aller 
Leistungen zur Teilhabe auf der Grundlage eines indi-
viduellen Reha-Plans unter partnerschaftlicher Einbin-
dung aller am Verfahren Beteiligten [43].

Hinzuweisen ist zudem insbesondere auf § 12 SGB IX in 
der Fassung des BTHG, wonach Rehabilitationsträger 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen sollen, dass 
ein Rehabilitationsbedarf frühzeitig erkannt und auf 
eine Antragstellung der Leistungsberechtigten hinge-
wirkt wird. Dazu verwenden die Rehabilitationsträger 
systematische Arbeitsprozesse und standardisierte 
Arbeitsmittel (Instrumente) nach den für sie gelten-
den Leistungsgesetzen (§ 13 SGB IX). Die Träger der 
Rentenversicherung müssen daher bei ihren Versicher-
ten Interventionsbedarfe rechtzeitig identifizieren und 
die Betroffenen gezielt ansprechen. Die Nutzung von 
Screeningverfahren auf Basis der bei der Rentenversi-
cherung vorhandenen Daten ist z. B. ein Instrument, um 
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Versicherte mit entsprechenden Bedarfen zu identifizie-
ren und bei Bedarf auf eine Antragstellung hinzuwirken. 
Weitere Möglichkeiten, Präventions- und Rehabilitati-
onsbedarfe zu identifizieren, sind neben dem BEM der 
neu aufgebaute Firmenservice der Rentenversicherung, 
der verstärkt kleine und mittlere Betriebe in Fragen der 
Prävention und Rehabilitation berät und einbezieht [44]. 

Das Fallmanagement des Sozialen Entschädigungs-
rechts – SER (§ 30 SGB XIV) ist gedacht als grund-
sätzlich unbefristete, „aktivierende und koordinierende 
Begleitung der Berechtigten durch das Antrags- und 
Leistungsverfahren“, um zu gewährleisten, dass Leis-
tungen des SER sowie Leistungen anderer Träger von 
Sozialleistungen „zügig und aufeinander abgestimmt 

erbracht werden“ [45]. Das Fallmanagement soll insbe-
sondere intern darauf hinwirken, dass keine Schnittstel-
lenprobleme entstehen [46].

 6.2	� Datenschutzrechtliche Grundlagen und Anfor-
derungen an ein Fallmanagement

Voraussetzung einer zulässigen Datenerhebung zum 
Zwecke des Fallmanagements ist grundsätzlich, dass 
die Kenntnis der Daten zur Erfüllung einer Aufgabe der 
erhebenden Stelle erforderlich ist. Eine Einwilligung 
der betroffenen Person in die Datenerhebung ist dann 
grundsätzlich nicht erforderlich [47]. Etwas anderes gilt 
nur bei einer entsprechenden gesetzlichen Normierung 
einer solchen oder auch, wenn die Vorschrift auf eine 
entsprechende Mitwirkung des Betroffenen setzt. Die 
Vorgaben der (sozialversicherungszweigübergreifen-
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Fallmanage-
ment

Inhalt Einwilligung

Hospiz- und 
Palliativbera-
tung  
§ 39b SGB V

Im Auftrag des Versicherten informiert die 
Krankenkasse die Leistungserbringer und 
Einrichtungen, die an der Versorgung des 
Versicherten mitwirken, über die wesentlichen 
Beratungsinhalte und Hilfestellungen oder 
händigt dem Versicherten zu diesem Zweck ein 
entsprechendes Begleitschreiben aus.

§ 39b Abs. 1 Satz 7 SGB V (nur mit schriftlicher 
oder elektronischer Einwilligung und nach 
vorheriger schriftlicher oder elektronischer 
Information des Versicherten)

Versorgungs-
management 
§ 11 Abs. 4 
SGB V

Nach § 11 Abs. 4 SGB V haben Versicherte 
Anspruch auf ein Versorgungsmanagement, 
insbesondere zur Lösung von Problemen beim 
Übergang in die verschiedenen Versorgungs-
bereiche; dies umfasst auch die fachärztliche 
Anschlussversorgung. Erforderlich ist neben 
der Analyse der dem Versicherten zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen und der aus den 
individuellen Versorgungsbedürfnissen des 
Versicherten resultierenden Maßnahmen die 
Abstimmung des individuellen Hilfe- und Koor-
dinierungsbedarfs mit allen an der medizini-
schen Betreuung Beteiligten.

§ 11 Abs. 4 Satz 4 SGB V (Das Versorgungsma-
nagement und eine dazu erforderliche Über-
mittlung von Daten darf nur mit Einwilligung 
und nach vorheriger Information des Versicher-
ten erfolgen.)

Hinweis: Die Regelungen des Versorgungs- und 
Entlassmanagements (§ 11 Abs 4, § 39 Abs 
1a SGB V) ermächtigen die Krankenkassen 
nicht, eigenständig ohne Einbeziehung der 
betroffenen Leistungserbringer Programme zur 
Optimierung der Versorgung der Versicherten 
durchzuführen [48]. 

Krankengeld-
fallmanage-
ment 
§ 44 Abs. 4 
SGB V

Erstellung individueller Versorgungs- und 
Hilfepläne für Versicherte sowie die Durchfüh-
rung eines Assessments zur Feststellung des 
individuellen Bedarfs an einer Teilnahme.	 Die 
Maßnahmen als auch die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung der erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten darf nur mit schriftlicher 
Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher 
Information des Versicherten erfolgen (§ 44 
Abs. 4 Satz 2 SGB V).

Die Beratung und Hilfestellung durch die 
Krankenkassen erfolgt dort, wo der Medizini-
sche Dienst eingeschaltet werden muss, also 
insbesondere bei der Prüfung von Maßnahmen 
zur Sicherung des Behandlungserfolgs, der Ein-
leitung von Maßnahmen der Leistungsträger 
für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
oder wenn Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit 
bestehen (§ 275 Abs. 1 Nr. 3 lit. a und b SGB V).

Entlassma-
nagement  
§ 39 Abs. 1a 
SGB V

Das Ziel des Entlassmanagements ist es, eine 
lückenlose Anschlussversorgung beim Über-
gang von der voll- und teilstationären sowie 
der stationsäquivalenten Behandlung in die 
ambulante Versorgung, zur Rehabilitation oder 
Pflege nach der Behandlung im  
Krankenhaus bzw. die sachgerechte 
Anschlussversorgung nach stationären 
Rehabilitationsleistungen an dem bisherigen 
Behandlungsprozess auszurichten, zu unter-
stützen und die gesundheitliche und pflege-
rische Versorgung abzustimmen, damit dem 
individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf 
eines jeden Versicherten Rechnung getragen 
wird. Für den Anspruch auf Versorgungs- und 
Entlassmanagement beschränkt das Gesetz 
die Zuständigkeit der Krankenkassen auf die 
Unterstützung der betroffenen Leistungser-
bringer und den Abschluss von Verträgen mit 
diesen [49]. 

Einwilligung gegenüber dem Krankenhaus mit 
der Maßgabe, dass auch eine Ansprache der 
Krankenkasse erfolgen darf: Der Patient wird 
durch das Krankenhaus vor dem Assessment 
über das Entlassmanagement informiert und 
kann in das Entlassmanagement und die 
damit verbundene Datenübermittlung an die 
Anschlussversorger sowie gesondert an die 
Krankenkasse zum Zwecke der Unterstützung 
des Entlassmanagements einwilligen oder 
diese ablehnen. Derzeit wird durch den GKV-
Spitzenverband geprüft, ob die Einwilligungser-
klärung an die Krankenkassen zu übersenden 
ist oder lediglich die Information zu übermitteln 
ist, dass die Einwilligungserklärung vorliegt 
oder nicht.
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Fallmanage-
ment

Inhalt Einwilligung

Pflegeberatung 
§7a SGB XI

Pflegeberater sollen ratsuchende Personen bei 
der möglichen Inanspruchnahme einer Vielzahl 
von Leistungen und Hilfen mit einer Beratung 
aus einer Hand befähigen, Entscheidungen 
entsprechend der individuellen Pflegesituation 
zu treffen. Die Ziele sind demnach die Stärkung 
der Selbstbestimmung und Selbständigkeit des 
Anspruchsberechtigten, die passgenaue an der 
persönlichen Situation der Anspruchsberech-
tigten ausgerichtete Versorgung, die Entla-
stung Angehöriger und weiterer Personen, z. B. 
bei der Unterstützung in der häuslichen Pflege 
Beteiligter, und damit auch die Sicherung und 
Stabilisierung des häuslichen Pflegearrange-
ments. Der Pflegeberater bzw. die Pflegebera-
terin soll zu Beginn des Beratungsprozesses 
den Hilfe- und Unterstützungsbedarf der 
anspruchsberechtigten Person ermitteln. 

Beratung im Einvernehmen, aber keine direkte 
Einwilligung des Versicherten, soweit Daten 
nicht an Dritte weitergegeben werden. Der 
Pflegeberater bzw. die Pflegeberaterin hat die 
ratsuchende Person über den vertraulichen 
Umgang mit personenbezogenen Daten im 
Rahmen der gesetzlichen Befugnisse (§ 7a 
Absatz 6 SGB XI) zu informieren. Aber Informa-
tionen, die im Rahmen des Beratungsprozesses 
für weitere Beteiligte notwendig sind, dürfen 
ausschließlich nach schriftlicher Einwilligung 
der ratsuchenden Person oder derer Bevoll-
mächtigten bzw. deren gesetzlichen Vertreters 
weitergeleitet werden [50].

Präventions- 
und Rehama-
nagement der 
LAK

Der Fallkoordinator dient aus Sicht der LAK 
dem Ziel, die Erwerbsfähigkeit bis zur Rente 
zu erhalten. Als (fingierter) erstangegange-
ner Rehabilitationsträger i. S. d. § 14 SGB IX 
identifiziert die LAK frühzeitige Präventions- 
und Rehabilitationsbedarfe (§ 40 Abs. 4 SGB V 
[51], § 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, § 3 SGB IX, § 17 
Abs. 1 Nr. 1 SGB I). Auch das Flexirentengesetz 
(Reg.-Entwurf S. 25) betont die Wichtigkeit der 
frühzeitigen Präventionsbedarfserkennung 
[52]. (Rechtsgrundlage wenn BAS genehmigt 
§§ 7, 10 ALG i. V. m. § 78 Abs. 2 Satzung LAK). 

Keine Detailvorschriften im SGB VI. Es wird 
jedoch grds. ein Antrag in § 95 ALG vorausge-
setzt und ist zu beachten (§ 9 Abs. 1 S. 3 SGB 
IX). Des Weiteren ist die Zustimmung nach § 8 
Abs. 4 SGB IX und Mitwirkung nach § 60 SGB I 
erforderlich. Zudem hat die SVLFG auf sach-
dienlichen Antrag hinzuwirken nach § 16 SGB 
I. Wegen nicht zwingend erforderlicher Daten 
in Sachverhaltsschilderungen kann zudem Ein-
willigung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO nötig 
werden. 

Rehamanage-
ment LUV 
für schwere 
Unfälle

Aktive Versicherte mit schwerem Unfall 
(Prognose: Dauer der Arbeitsunfähigkeit über 
112 Tage), berufliche oder soziale Eingliede-
rung durch Kontextfaktoren nach ICF ist oder 
scheint gefährdet.	

Bei der Bereitstellung des Teilhabeplans und 
Weitergabe der Daten des verantwortlichen 
Rehabilitationsträgers gegenüber den wei-
teren beteiligten Rehabilitationsträgern und 
den jeweiligen Leistungserbringern ist der 
Datenschutz zu wahren. Insbesondere sind das 
Einwilligungserfordernis und der Grundsatz der 
Erforderlichkeit der Datenerhebung und -über-
mittlung zu beachten. 

Rechtliche Aspekte zum übergreifenden Fallmanagement  � 1 I 2022 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft



52

Fallmanage-
ment

Inhalt Einwilligung

Teilhabeplan-
verfahren, 
Rehabilitation

Reha-Prozess nach der Gemeinsamen Empfeh-
lung (GE) der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR): 
■  �Bedarfserkennung (§ 10 – § 18 GE Reha-

Prozess) 
■  �Zuständigkeitsklärung (§ 19 – § 25 GE Reha-

Prozess) 
■  �Bedarfsermittlung und -feststellung (§ 26 –  

§ 46 GE Reha-Prozess) 
■  �Teilhabeplanung (§ 47 – § 66 GE Reha-

Prozess) 
■  �Leistungsentscheidung (§ 67 – § 78 GE 

Reha-Prozess) 
■  �Durchführung von Leistungen zur Teilhabe  

(§ 79 – § 83 GE Reha-Prozess) 
■  �Aktivitäten zum/nach Ende einer Leistung 

zur Teilhabe (§ 84 – § 87 GE Reha-Prozess) 

Stellt sich im Rahmen der Zuständigkeits-
klärung oder bei der umfassenden Bedarfs-
ermittlung und -feststellung heraus, dass 
Reha-Bedarfe vorliegen, für die andere Reha-
Träger zuständig sind, sind diese unter den 
Voraussetzungen des § 15 SGB IX einzube-
ziehen (z. B. Antragssplitting nach § 15 Abs. 
1 SGB IX). Auch dies stellt die Erfüllung einer 
gesetzlichen Aufgabe dar, ebenso wie die dann 
durchzuführende Teilhabeplanung.

Besondere gesetzliche Zustimmungserforder-
nisse im Rahmen des erforderlichen Verwal-
tungshandelns sind z. B. geregelt für 

■  ���Beteiligung der Pflegekassen 
(§ 22 Abs. 2 SGB IX), 

■  ��Beteiligung der Betreuungsbehörden  
(§ 22 Abs. 5 SGB IX), 

■  ��Durchführung einer Teilhabeplankonferenz  
(§ 23 Abs. 2 SGB IX), 

■  ��Auskünfte von Ärzten an Leistungsträger  
(§ 100 Abs. 1 Nr. 2 SGB X).  

Die Weiterleitung bei Zuständigkeitsklärung, 
die Beteiligung anderer Reha-Träger bei der 
Bedarfsermittlung/-feststellung sowie die 
Durchführung der Teilhabeplanung […] gesetz-
liche Aufgaben nach dem Teil 1, Kapitel 2 bis 
4 SGB IX. In diesem Rahmen ist die Erhebung 
und Übermittlung von Sozialdaten grundsätz-
lich erlaubt (Art. 6 Abs. 1 lit. c) EU-DSGVO i. 
V. m. §§ 67a ff. SGB X). Für die Beteiligung 
weiterer Reha-Träger zur Koordinierung der 
Leistungen im Sinne des SGB IX – insbe-
sondere zur trägerübergreifenden Erstellung 
des Teilhabeplans – ist die Einholung einer 
datenschutzrechtlichen Einwilligung bei den 
Leistungsberechtigen zur Datenübermittlung 
daher nicht erforderlich.

Bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten 
(z. B. Gesundheitsdaten), die der Reha-Träger 
von einem Berufsgeheimnisträger (z. B. Arzt) 
erhält, besteht bei der Übermittlung ein Wider-
spruchsrecht nach § 76 Abs. 2 SGB X, auf das 
der Leistungsberechtigte hinzuweisen ist.

In bestimmten Fällen ist auch eine Einwilligung 
des Leistungsberechtigten notwendig. Diese 
Fälle sind in der Regel durch das Gesetz vorge-
geben und umfassen u. a. die Beteiligung der 
Pflegekassen (§ 22 Abs. 2 SGB IX), die Betei-
ligung der Betreuungsbehörden (§ 22 Abs. 5 
SGB IX) und die Durchführung einer Teilhabe-
plankonferenz (§ 23 Abs. 2 SGB IX) (ebd.: 22f.).

Soziales Ent-
schädigungs-
recht  
§ 30 SGB XIV

Das Fallmanagement ist eine Leistung eige-
ner Art. Da ein Teil der Leistungen jedoch mit 
dem Teilhabeplanverfahren nach dem SGB IX 
identisch ist, soll der Vorrang des Teilhabeplan-
verfahrens auch bezüglich des Fallmanage-
ments gelten. Wird ein Teilhabeplanverfahren 
durchgeführt, kommt das Fallmanagement nur 
bezüglich derjenigen Leistungen zur Anwen-
dung, die nicht bereits Gegenstand des Teilha-
beplanverfahrens sind.

Inanspruchnahme ist schriftlich zu dokumen-
tieren; dies umfasst dann auch Einwilligung 
zum Verarbeitung der entsprechenden Daten; 
Datenerhebung kann sich dann auch auf die 
Zuständigkeit eines anderen SVT beziehen, da 
die Hilfe bei der Antragstellung gerade Zweck 
des Fallmanagements ist; Rücksprache bei 
Weiterleitung von Informationen an andere 
Sozialversicherungsträger.
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den) Fallkoordination sind nicht in einer Norm abschlie-
ßend normiert, sondern sind im Kontext vielfältiger 
gesetzlicher Aufträge zu verstehen. Nachfolgende 
Tabelle gibt insoweit eine Übersicht: 

7	� Die Datenverarbeitung im Projekt 
Fallkoordination

Nach den Vorschriften der Verordnung der Europä-
ischen Union zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten (EU-DSGVO) i. V. m. dem Sozialgesetzbuch 
hängt die Zulässigkeit von Sozialdatenerhebung und 
-übermittlung insbesondere davon ab, dass diese Daten 
für die Erfüllung von im Sozialgesetzbuch verankerten 
(also gesetzlichen) Aufgaben erforderlich sind. Eng mit 
diesen zentralen Voraussetzungen verbunden ist die 
grundsätzliche Zweckbindung der Datenverarbeitung. 
Eine Verarbeitung von Sozialdaten ist nur zulässig, 
soweit die Kenntnis (genau dieser) Daten zur Erfüllung 
der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Erforderlich 
ist die Kenntnis von Daten, die notwendig sind, um die 
gesetzliche Aufgabe rechtmäßig, vollständig und in 
angemessener Zeit erfüllen zu können. Daten, die nicht 
Bedingung für die Aufgabenerfüllung sind, sondern nur 
hilfreich sind, sind im datenschutzrechtlichen Sinne 
nicht erforderlich für die Aufgabenerfüllung (Daten-
sparsamkeit). Der Leistungsberechtigte kann allerdings 
freiwillig Angaben in das Verfahren einbringen. Für die 
Verarbeitung dieser Daten muss jedoch ein Zusam-
menhang mit dem gesetzlichen Auftrag der SVLFG 
bestehen. Eine Datenerhebung ohne jeglichen Aufga-
benzusammenhang ist unter Berücksichtigung des 
Verbots der Datenvorratshaltung ebenso nicht zulässig. 

Zudem ist zu beachten, dass im Bereich der Leistungen 
zur Teilhabe, ihre Erbringung zwar gesetzlich beschrie-
bene Aufgabe und der Bedarf auch grundsätzlich von 
Amts wegen zu prüfen ist (§ 9 Abs. 1 SGB IX), jedoch 
können Teilhabeleistungen nicht ohne Zustimmung  
(§ 8 Abs. 4 SGB IX) und Mitwirkung (§ 60 SGB I sowie 
ggf. erforderlicher Antragstellung; vgl. § 9 Abs. 1 S. 3 
SGB IX, § 16 Abs. 3 SGB I und § 95 ALG i. V. m. Satzung 
LAK) des Versicherten erbracht werden. Die SVLFG als 
LAK, LKK, LPK und LBG darf daher jeweils erst dann, 
wenn der Versicherte jedenfalls der jeweiligen Maß-
nahme zugestimmt hat (§ 8 Abs. 4 SGB IX), die für die 
jeweilige Maßnahme erforderlichen Leistungsdaten 
verarbeiten. Insbesondere darf damit die Weiterverar-
beitung von Informationen auch innerhalb des Ver-
bundsystems der SVLFG nicht zur Umgehung dieser 
Mitwirkungspflichten bzw. datenschutzrechtlichen 
Mitwirkungsrechte führen. Der Versicherte hat es in 
der Hand, die möglichen Teilhabeleistungen (i. d. R. 
medizinische Leistungen) zu beenden, zu begrenzen 
oder auszuweiten. Dem folgt auch die  Zulässigkeit der 
(Weiter-)Verarbeitung seiner Leistungsdaten. Dieser 
Anforderung müssen vorab einzuholende Zustimmun-

gen, Anträge und Einwilligungen sowie Einräumung von 
Widerspruchsrechten in die Datenverarbeitung gerecht 
werden.

a) �Gesetzlicher Auftrag zu Bedarfserfassung;  
Notwendigkeit

Das gestufte Fallmanagement ist verortet im gesetzli-
chen Auftrag der SVLFG zum Präventions- und Reha-
management. Die umfassende Bedarfsfeststellung als 
Aufgabe des leistenden Reha-Trägers SVLFG basiert 
auf dem Teilhabekonzept der ICF (§§ 13, 3 SGB IX). 
Auch Bedarfe, die über das jeweils „eigene“ Gesetzbuch 
des leistenden Reha-Trägers hinausgehen, sind ggf. 
in die Bedarfsfeststellung einzubeziehen. Stellt sich 
heraus, dass Bedarfe vorliegen, für die andere Reha-Trä-
ger zuständig sind, sind diese bei der Bedarfsfeststel-
lung zu beteiligen (§ 15 SGB IX, z. B. Einbezug der LKK, 
LPK usw.). Die Präventions- und Rehabilitationsbedarfe 
der Versicherten sind hierbei rechtzeitig zu identifizie-
ren und die Betroffenen gezielt anzusprechen [53]. Die 
richtige Auswahl der Adressaten hat eine hohe Bedeu-
tung für die Effektivität und Effizienz des Fallmanage-
ments. Eine entscheidende Rolle spielen – neben Art 
und Schwere der Funktionseinschränkungen auf körper-
licher und psychischer Ebene und den daraus resultie-
renden Beeinträchtigungen im Bereich der Aktivitäten 
sowie der beruflichen und sozialen Teilhabe – die vom 
Gesundheitsschaden unabhängigen umwelt- und perso-
nenbezogenen Kontextfaktoren. Wenn sich Kontextfak-
toren ungünstig auf die gesundheitliche, berufliche und 
soziale Situation auswirken, stellen sie Barrieren auf 
dem Weg zur Teilhabe dar. Bei einem positiven Einfluss 
sind sie wichtige Ressourcen und Förderfaktoren. Bei 
der Fallidentifikation sind Kontextfaktoren daher indivi-
duell überblicksartig zu ermitteln und in die Beurteilung, 
ob eine Aufnahme ins Fallmanagement angezeigt ist 
oder nicht, einzubeziehen.

Die zu erhebenden Daten in der Screeningtabelle für die 
Fallkoordination entsprechen den Kriterien des Teilha-
bekonzepts der ICF, insbesondere den Kontextfaktoren. 
Die Bedarfsermittlung erfasst insoweit „Aktivitäten und 
Teilhabe“ mit z. B. „interpersonelle Interaktionen und 
Beziehungen“ (Gewalt in der Familie, trägerübergrei-
fender Hilfebedarf), „allgemeine Aufgaben und Anfor-
derungen“ (z. B. Umgang mit Stress, Überforderung) 
oder „häusliches Leben“ (Pflegesituation) sowie die 
„Umweltfaktoren“ mit „Unterstützung und Beziehung“, 
„Produkte und Technologien“ (Vermögenswerte = 
Existenzbedrohung/ungeklärte Hofnachfolge) sowie 
„Dienste“. Sie sind für die Auswahl des passenden Prä-
ventionsangebots (Leistungsentscheidung) relevant. 
Die Erhebung betrifft damit aber auch datenschutz-
rechtlich besonders sensible Daten, insbesondere auch 
Gesundheitsdaten. Art und Umfang der Daten sind 
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insoweit als erforderlich anzusehen, zumal diese im 
Modellvorhaben auch weiter nachjustiert werden sollen 
(Welche Daten sind aussagekräftig, also letztendlich für 
die Bedarfsanalyse notwendig?). Sollte sich innerhalb 
der begleitenden Evaluation herausstellen, dass Daten 
nicht zwingend notwendig sind, muss ihre Verarbei-
tung von einer vorher einzuholenden Einwilligung des 
Versicherten umfasst sein. Der Inhalt des SVLFG-Scree-
ningbogens entspricht dem „Leitfaden zur Unterstüt-
zung der Fallidentifikation und Bedarfsermittlung“ der 
DRV sowie dem Vordruck IV 4241 (MBOR7) der DRV, 
berücksichtigt jedoch Belange der Grünen Branche im 
besonderen Maße. 

Wegen der besonderen Sensibilität der Daten werden 
diese Daten, nachdem sie der SVLFG bekannt wurden, 
bei der Überführung in das System der SVLFG mit 
eingeschränkten Zugriffsrechten versehen, da diese 
die gesamte Lebenswelt erfassende Situation nicht 
für den gesamten Leistungsbereich von Interesse sind 
(wohl aber für die Pflegeberatung, Fallkoordination, 
also Stufen 2a bis 2b). Die Verpflichtung des leistenden 
Reha-Trägers zur umfassenden Bedarfsfeststellung 
unter Nutzung von Instrumenten der Bedarfsermittlung 
(§ 13 SGB IX) ist als gesetzliche Aufgabe anzusehen 
(§ 14 Abs. 2 S. 1 SGB IX). Dabei ist insbesondere das 
Prinzip der Meistbegünstigung (vgl. hierzu § 5 GE Reha-
Prozess) zu beachten. Danach ist davon auszugehen, 
dass, wenn eine ausdrückliche Beschränkung auf eine 
Leistung nicht vorliegt, der Antragsteller grundsätzlich 
alle nach Lage des Falls ernsthaft in Betracht kommen-
den Leistungen begehrt. Ab der Stufe 2a des Fallma-
nagements ist es notwendig zu prüfen, welches die für 
die Anspruchsberechtigten bestmögliche Leistung der 
SVLFG wäre.

b) �Umgang mit besonders schutzwürdigen Daten

Die Weitergabe besonders schutzwürdiger Sozialdaten 
innerhalb der SVLFG, die sie von einer in besonderem 
Maße zur Geheimhaltung verpflichteten Person (Berufs-
geheimnisträger) erhalten hat („zugänglich gemacht“, 
z. B. MDK Gutachten der LKK, Pflegegutachten; nicht 
aber gesundheitliche Angaben des Versicherten 
selber), ist grundsätzlich nur eingeschränkt zulässig: 
Es müssen die für diese Person geltenden, besonders 
strengen Voraussetzungen für eine Datenübermittlung 
auch durch den Leistungsträger beachtet werden (§ 76 
Abs. 1 SGB X). Der Leistungsberechtigte ist zu Beginn 
und bei wesentlichen Veränderungen/Zweckänderung 
seiner Daten während des Verwaltungsverfahrens auf 
sein Widerspruchsrecht in allgemeiner Form schriftlich 
oder elektronisch hinzuweisen. Als wesentliche Verän-
derungen während des Verwaltungsverfahrens gelten  
z. B. die Erkennung weiterer, d. h. nicht vom Antrag 
umfasster, Reha-Bedarfe [54]. Die Übermittlung von 
Gesundheitsdaten ist grundsätzlich nur gemäß § 67b 

Abs. 1 S. 3 SGB X zulässig, soweit eine gesetzliche 
Übermittlungsbefugnis nach den Vorschriften des 
Sozialgesetzbuchs (insbesondere §§ 68 – 77 SGB X) 
vorliegt. Der übermittelnde Leistungsträger muss aber 
wissen, ob die zu übermittelnden Daten für die Aufga-
benerfüllung des Empfängers erforderlich sind (z. B. 
Angaben für die Bedarfsfeststellung eines anderen Prä-
ventions- oder Rehaträgers), da er die Verantwortung 
für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt (§ 67d Abs. 1 
SGB X). Diese Kenntnis kann sowohl im konkreten 
Einzelfall oder in Gestalt abstrakter Absprachen bzw. 
Regelungen (etwa in einer Kooperations- oder Verwal-
tungsvereinbarung) erlangt werden. Bei der SVLFG 
reicht für eine Weitergabe von Daten für eine andere 
gesetzliche Aufgabe nach SGB auch eine Dienst- oder 
Arbeitsanweisung aus, da die SVLFG datenschutzrecht-
lich allein verantwortliche Stelle und nicht „Dritter“ ist. 
Ausgehend vom organisatorischen Behördenbegriff 
liegt bei der Weitergabe der Daten keine Übermittlung, 
sondern eine Datennutzung mit Zweckänderung i. S. d. 
§ 67c Abs. 2 SGB X vor. Die Rechtmäßigkeit der Wei-
tergabe richtet sich überdies im Einzelnen nach den 
beschriebenen zusätzlichen Anforderungen bzgl. der 
Betroffenenrechte und etwaiger spezialgesetzlicher 
Anforderungen (z. B. in der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung nach § 284 SGB V).

c) �Vorgaben für die Einwilligung zum Fallmanagement  
(Stufe 3)

Ist eine Datenverarbeitung für die Erfüllung einer 
gesetzlichen Aufgabe erforderlich, bedarf es keiner 
Einwilligung. Einwilligungstatbestände bilden eine 
Ausnahme und sind in der Regel durch das Gesetz vor-
gegeben. Allerdings setzt das sozialrechtliche Fallma-
nagement regelhaft eine solche voraus (siehe oben), da 
es hierbei insbesondere um die Organisation von Hilfe-
leistungen verschiedenster Akteure geht. Das Teilhabe-
planverfahren bildet hierbei eine Ausnahme, da dies das 
Zusammenspiel der Rehabilitationsträger umfassend 
regelt. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. 

Der Fallmanagementprozess samt des später erfol-
genden umfangreichen Assessments muss mit einer 
(datenschutzrechtlichen) vorherigen [55] Einwilligung 
starten [56]. Die Einleitung und Inanspruchnahme eines 
Fallmanagements bedarf immer eines beiderseitigen 
Einverständnisses und einer entsprechenden Verein-
barung, die in einem individuellen Serviceplan realisiert 
werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass der Betrof-
fene die Tragweite der Einwilligung richtig einschätzen 
kann, d. h. die Auswirkungen auf den gesamten Infor-
mationsfluss sowie Art und Umfang der übermittelten 
Informationen überblicken kann. Im Hinblick auf die 
Einwilligung sieht etwa Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO 
vor, dass ausdrücklich in die Verarbeitung der sensiblen 
Daten eingewilligt werden muss. Eine Einwilligungser-
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klärung durch schlüssiges Handeln ist hier somit aus-
geschlossen. Wenn eine Einwilligung eingeholt wird, ist 
die betroffene Person (neben der Einholung der Zustim-
mung i. S. d. § 8 Abs. 4 SGB IX, dem Hinweis auf die 
Mitwirkungspflichten gem. §§ 60 ff. SGB I und auf die 
Möglichkeit der Beschränkung des Fallmanagements 
auf bestimmte Bedarfe) auf 

■ �den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung, 

■ �die Folgen der Verweigerung der Einwilligung und 

■ �das jederzeitige Widerrufsrecht nach Artikel 7 Abs. 3 
DSGVO hinzuweisen. 

Die Einwilligung soll schriftlich oder elektronisch (also 
nicht mündlich) eingeholt werden. Bei biometrischen, 
genetischen und Gesundheitsdaten sowie bei Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen gilt diese Form sogar als 
Mussvorgabe (§ 67 Abs. 2 SGB X). Soll die Einwilligung 
zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt 
werden, muss sich die Einwilligungserklärung im äuße-
ren Erscheinungsbild der Erklärung hervorheben (Art. 7 
Abs. 2 DSGVO). Allgemeine bzw. pauschale Einwilligun-
gen sind nicht zulässig. 

Um gegenüber allen Versicherten den datenschutz-
rechtlichen Informationspflichten nachzukommen, 
müssen entsprechende Informationen nach Artikeln 
13 und 14 DSGVO auf den Internetseiten der SVLFG 
zum Fallmanagement veröffentlicht werden und in den 
entsprechenden Informationsblättern zur „Fallkoordina-
tion“. 

d) �Erprobung weiterer Zugangswege; Erstansprache zur 
Teilnahme an Modellvorhaben

Hierbei werden im Modellvorhaben weitere Zugangs-
wege erprobt. Perspektivisch kann hierbei auch die 
proaktive Kontaktaufnahme mit spezifischen Versicher-
tengruppen (z. B. arbeitsunfähig aus der medizinischen 
Rehabilitation/stationären Versorgung entlassenen 
Personen, überschuldeten Versicherten im Forderungs-
einzug, überlasteten Angehörigen in der Pflegeberatung 
etc.) einen ergänzenden Zugangsweg darstellen [57]. 
Auch dies ist im Rahmen des Fallmanagements des 
sozialen Entschädigungsrechts üblich (vgl. § 30 Abs. 6 
SGB XIV) [58].

Die erste Ansprache (proaktive Ansprache mit dem 
Zweck der Bedarfsanalyse) der in Betracht kommenden 
Teilnehmenden der Stufen 2a, 2b und 3 muss zumin-
dest auch ohne eine Einwilligung möglich sein, da die 
richtigen Teilnehmenden für die Studien ansonsten 
nicht gewonnen werden könnten. Modellvorhaben sind 
auf diese Vorgehensweise, also eine aktive Zugehens-
weise auf potentielle Teilnehmende, angewiesen, da 

anderenfalls teilnahmegeeignete Versicherte nicht 
gewonnen werden könnten. Dies ist auch Ausdruck 
einer Beratung von Versicherten gemäß § 14 SGB I 
(keine Einwilligung vorausgesetzt), da nur so diese 
auch auf besondere geeignete Angebote hingewiesen 
werden können. Dass dies zulässig sein muss, folgt 
auch aus der Gesetzesbegründung zu einer ver-
gleichsweise „strengeren Vorschrift“ § 68b SGB V: Die 
Gewinnung von Versicherten umfasst auch dort eine 
individuelle Ansprache im Rahmen eines Erstkontaktes 
(also noch vor Einwilligung). Erst dann kann die Einwilli-
gung eingeholt werden und so dann individuell beraten 
werden [59]. Hier wird – auch ohne gesetzliche Vorgabe 
eines Einwilligungserfordernisses – entsprechend vor-
gegangen. Dies muss zulässig sein, da das Modellvor-
haben anderenfalls nicht durchgeführt werden könnte. 
Etwas Abweichendes gilt auch nicht unter Berücksich-
tigung des BSG Urteils vom 08.10.2019, B 1 A 3/19 R, 
da dieses Urteil ausdrücklich zwischen Versorgungs-
management und Modellvorhaben differenziert, auch 
wenn diese in einer Nr. 13 gemeinsam aufgezählt sind. 
Nach § 11 Abs. 4 SGB V ist bereits für die Durchführung 
des Versorgungsmanagements selbst eine Einwilligung 
gesetzlich vorgegeben. Beim Modellvorhaben ist nach 
§ 63 SGB V eine Einwilligung dagegen nur dann vorge-
geben, wenn von den Vorschriften der §§ 284 bis 305b 
SGB V abgewichen wird (§ 63 Abs. 3 und 3a  
SGB V). Dies ist hier aber nicht der Fall. Rechtliche 
Grenzen ergeben sich selbstverständlich daraus, dass 
sowohl die Teilnahmeerklärung als auch die daten-
schutzrechtliche Einwilligungserklärung freiwillig 
erfolgen muss.
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8	 Schlussbetrachtung

Landwirtschaftliche Unternehmer und Unternehmerin-
nen sehen sich immer größer werdenden Herausfor-
derungen gegenüber. Besondere Verantwortung für 
die im Betrieb mitarbeitenden Menschen und für die 
zu versorgenden Tiere machen oft eine permanente 
Erreichbarkeit erforderlich. Ökonomische Schwierig-
keiten infolge sinkender Marktpreise, aber auch immer 
schwieriger werdende Bewirtschaftungsbedingungen 
infolge der Klimakrise und auch der Corona-Pandemie 
sorgen für immer höhere Anforderungen und Belastun-
gen. Häufig wird daher über die eigene Belastungs-
grenze hinaus gearbeitet und doch kann nicht allen 
Anforderungen Rechnung getragen werden. Finanzielle 
Schieflagen, familiäre Konflikte oder auch die fehlende 
Perspektive für die Hofnachfolge können insgesamt 
nicht mehr kompensiert werden. Mit der Einführung der 
Präventionsleistungen in der AdL und damit einherge-
hend des Fallkoordinators als Lotsen im agrarsozialen 
Sicherungssystem ist es der SVLFG möglich, diesen 
belasteten Versicherten beratende und koordinierende 
Unterstützung sowie konkrete Leistungsangebote des 
Verbundträgers zeitlich abgestimmt, umfassend und 
zügig zukommen zu lassen. Eine Versorgungslücke im 
System der agrarsozialen Sicherung kann geschlossen 
werden.
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